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BP-1
Allgemeine Grundlagen für die 
Erstellung des Nachhaltigkeits- 
berichts

Der Nachhaltigkeitsbericht der Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) wird auf individueller 
Basis erstellt, unter Berücksichtigung der relevan-
ten gesetzlichen Vorgaben. 

Dies ist der freiwillige Nachhaltigkeitsbericht der 
RLB Vorarlberg. Obwohl keine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Erstellung eines Nachhaltigkeits-
berichtes besteht, halten wir es aufgrund der 
strategischen Ausrichtung unseres Hauses und 
der Zugehörigkeit zur Green Finance Alliance für 
angebracht, jährlich einen freiwilligen Nachhaltig-
keitsbericht zu veröffentlichen. 

Der freiwillige Nachhaltigkeitsbericht für 2024 
orientiert sich inhaltlich bzw. strukturell an den 
ESRS-Standards und insbesondere an der durch-
geführten doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Es 
wird über alle gemäß der doppelten Wesentlich-
keitsanalyse eruierten wesentlichen Datenpunkte 
berichtet. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf 
hin, dass die ESRS-Standards nicht in allen Punk-
ten vollständig erfüllt wurden. Überdies ist keine 
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Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts durch einen 
externen Prüfer erfolgt. 

Details zur Wertschöpfungskette sind in ESRS 
SBM-1 ausführlich beschrieben und können dort 
nachgelesen werden.

Die RLBV hat keinen Gebrauch davon gemacht, 
bestimmte Informationen zu geistigem Eigentum, 
Know-how, Innovationsergebnissen oder bevor-
stehenden Entwicklungen nicht offenzulegen. 
Alle relevanten Informationen werden transparent 
veröffentlicht, um eine umfassende und nachvoll-
ziehbare Berichterstattung zu gewährleisten.

BP-2
Angaben im Zusammenhang mit 
konkreten Umständen
Die finanzierten Emissionen (Scope 3-15) wurden 
nach der PCAF-Methodik berechnet und teilweise 
geschätzt. Eine detaillierte Darstellung der Heran-
gehensweise findet sich in Kapitel E1-6.

Da die RLBV weniger als 750 Mitarbeitende 
beschäftigt, ist sie derzeit nicht verpflichtet, die 
geforderten Informationen gemäß E4 und den 
S-Standards zu veröffentlichen. Diese Möglich-
keit wurde jedoch nur in Bezug auf E4 („Biologi-
sche Vielfalt und Ökosysteme“) genutzt, da dieser 
Bereich entlang der nachgelagerten Wertschöp-
fungskette als wesentlich eingestuft wurde.

Biodiversität ist für die RLBV von zentraler Bedeu-
tung und soll entsprechend berücksichtigt wer-
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den. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
plant die Bank die Entwicklung eines umfassen-
den Konzepts zur Minimierung negativer Aus-
wirkungen und Risiken. Nach Fertigstellung wird 
dieses im Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen.

Für die betreffenden Sachverhalte wurden bis-
lang keine spezifischen, zeitlich gebundenen 
Ziele festgelegt. Dementsprechend liegen derzeit 
weder Fortschrittsberichte noch wissenschaftlich 
fundierte Grundlagen zur Zielsetzung vor. Kon-
krete Maßnahmen zur Identifikation, Überwa-
chung, Vermeidung, Minderung oder Behebung 
potenzieller nachteiliger Auswirkungen wurden 
bislang nicht umgesetzt; entsprechende Ergeb-
nisse sind daher nicht verfügbar. Leistungskenn-
zahlen zu diesen Sachverhalten wurden bisher 
nicht erhoben oder offengelegt. 

GOV-1
Die Rolle der Leitungs-  
und Aufsichtsorgane
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) hat 
eine Stabstelle für Nachhaltigkeitsmanagement 
eingerichtet, die direkt dem Vorstand unterstellt 
ist. Diese Stabstelle besteht aus einer Leitung 
und vier Mitarbeiter:innen und entwickelt in enger 
Abstimmung mit dem Vorstand Strategien, Ziele 
und Konzepte. Nach der Erarbeitung werden 
diese in den zuständigen Abteilungen und Berei-
chen implementiert, wobei die Verantwortung für 
die Umsetzung bei den jeweiligen Fachbereichen 
liegt.
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Die Leitungs- und Aufsichtsorgane verfügen über 
umfassende Erfahrung im Bankwesen sowie 
fundierte Kenntnisse der regionalen Wirtschafts-
struktur, der Kundenbedürfnisse und der regula-
torischen Anforderungen. Ihre fachliche Expertise 
umfasst unter anderem Finanzwirtschaft, Risiko-
management und nachhaltige Unternehmens-
führung. Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung nehmen die Mitglieder regel-
mäßig an Schulungen und Fortbildungen teil, um 
ihre Fachkenntnisse an aktuelle Entwicklungen 
anzupassen.

Zusätzlich berichtet die Stabstelle zweimal jährlich 
in den Sitzungen der erweiterten Geschäftsfüh-
rung (EWG) über ESG-Themen und führt entspre-
chende Schulungen durch. Der Vorstand fordert 
die EWG aktiv auf, sich an der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu beteiligen, das 
Wirkungsmanagement zu stärken und die Stabs-
telle in ihrer Arbeit zu unterstützen. Vierteljährlich 
erstattet die Leitung der Stabstelle Nachhaltig-
keitsmanagement dem Vorstand Bericht und 
informiert einmal jährlich den Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen 
erfolgt eine außerplanmäßige Berichterstattung 
an den Vorstand.

Um die Kompetenz der Leitungs- und Aufsichts-
organe im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 
zu stärken, werden der Aufsichtsrat und der Vor-
stand zweimal jährlich im Rahmen der Aufsichts-
ratssitzungen durch die Stabstelle Nachhaltig-
keitsmanagement geschult. 

Alle Mitglieder der Leitungsorgane haben Zugriff 
auf das interne Weiterbildungssystem und sind 
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verpflichtet, regelmäßig an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen.

Die Leitungsstruktur der RLBV umfasst den 
Aufsichtsrat als höchstes Leitungsorgan, dem 
geschäftsführende Vorstandsmitglieder sowie 
14 nicht geschäftsführende Mitglieder angehö-
ren. Der Vorstand setzt sich aus dem Vorstands-
vorsitzenden Michael Alge sowie seinen beiden 
Stellvertretern Manfred Miglar und Thomas Nuss-
baumer zusammen. Zur Sicherstellung einer 
angemessenen Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer:innen sind vier Betriebsratsmitglieder im 
Aufsichtsrat vertreten.

Alle Mitglieder des höchsten Leitungsorgans erfül-
len die Fit-&-Proper-Anforderungen, die durch eine 
interne Richtlinie geregelt sind. Diese definiert die 
Strategie sowie den Auswahl- und Beurteilungs-
prozess für Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglie-
der sowie für Inhaber:innen von Schlüsselfunktio-
nen. Die Eignung wird regelmäßig überprüft und 
dokumentiert. Der Anteil weiblicher Mitglieder im 
höchsten Leitungsorgan beträgt 23,53 %, der 
Anteil unabhängiger Mitglieder liegt bei 17,65 %.

Die Zuständigkeiten in Bezug auf Auswirkungen, 
Risiken und Chancen sind klar definiert und in 
den Unternehmensmandaten sowie den Aufga-
ben des Leitungsorgans verankert. Der Vorstand 
trägt die Gesamtverantwortung für die strategi-
sche Ausrichtung und das Risikomanagement, 
während der Aufsichtsrat die Überwachung dieser 
Prozesse sicherstellt. Ergänzend wurden spezia-
lisierte Fachgremien für Nachhaltigkeit, Kreditrisi-
ken und Compliance eingerichtet, um eine wirk-
same Steuerung und Kontrolle zu gewährleisten.
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Die Entscheidungsfindung über die Nachhal-
tigkeitsauswirkungen der RLBV auf Wirtschaft, 
Umwelt und Menschen wird von folgenden Gre-
mien verantwortet:

	 Aufsichtsrat

	 Risikoausschuss des Aufsichtsrates 
(zuständig für ESG-Risiken)

	 Vorstand/Geschäftsleitung

	 Sustainable Finance Komitee
	 Risikokomitee

Die Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 
verfügen derzeit über keine spezifischen Nach-
haltigkeitskompetenzen, die unmittelbar auf die 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chan-
cen des Unternehmens abgestimmt sind. Maß-
nahmen zur gezielten Entwicklung oder Erweite-
rung entsprechender Fachkenntnisse in diesen 
Gremien sind bislang nicht festgelegt.

Die Verantwortung für die Verwaltung und Beauf-
sichtigung von Auswirkungen, Risiken und Chan-
cen liegt bei der Stabstelle Nachhaltigkeitsma-
nagement, die dazu regelmäßig an den Vorstand 
berichtet. Die strategischen Prozesse der Bank 
stellen sicher, dass Vorstand und Aufsichtsrat 
über alle relevanten Nachhaltigkeitsthemen, ein-
schließlich Auswirkungen, Risiken und Chancen, 
informiert werden.

Bislang wurde die Zuständigkeit der Stabstelle 
Nachhaltigkeitsmanagement nicht formell in einer 
Geschäftsordnung festgelegt. Zudem wurden im 
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Berichtszeitraum keine speziellen Kontrollmecha-
nismen oder Verfahren für das Management von 
Auswirkungen, Risiken und Chancen implemen-
tiert. Es ist jedoch geplant, ein internes Kontroll-
system zu entwickeln, um diese Bereiche syste-
matisch zu überwachen und zu steuern.

Die Leitungs- und Aufsichtsorgane der RLBV 
überwachen die Festlegung und Umsetzung 
von Nachhaltigkeitszielen durch eine regelmä-
ßige Berichterstattung. Die Leitung der Stabs-
telle Nachhaltigkeitsmanagement informiert den 
Vorstand sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden 
über den aktuellen Stand der Zielerreichung, 
Fortschritte und Herausforderungen im Bereich 
ESG. Dadurch wird sichergestellt, dass Nach-
haltigkeitsaspekte ein zentraler Bestandteil der 
Unternehmensstrategie bleiben.

Der Vorstand der RLBV trägt die Gesamtverant-
wortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, 
regulatorischer Anforderungen und interner Richt-
linien im Bereich Business Conduct. Dazu zählen 
insbesondere Themen wie Integrität, Interessen-
konflikte, Datenschutz, Anti-Korruption sowie die 
Umsetzung des Verhaltenskodex (Code of Con-
duct, CoC). Die operative Verantwortung liegt bei 
der Stabstelle WAG-Compliance, die direkt an 
den Vorstand berichtet.

Der Aufsichtsrat wird regelmäßig über relevante 
Entwicklungen, identifizierte Verstöße, Risikobe-
wertungen sowie über Schulungsmaßnahmen 
im Bereich Compliance informiert. Themen der 
ethischen Unternehmensführung sind fester 
Bestandteil der Berichterstattung an den Prü-
fungsausschuss.
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Die Mitglieder des Vorstands verfügen über lang-
jährige Führungserfahrung im Bankwesen sowie 
fundierte Kenntnisse in regulatorischen und 
Governance-Fragen. Mindestens ein Mitglied 
des Aufsichtsrats bringt juristische Expertise 
mit Schwerpunkt Finanzmarktregulierung ein. 
Alle Mitglieder werden regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen informiert und nehmen an spezi-
fischen Schulungen im Bereich Business Conduct 
und Compliance teil.

Beschreibung

Anteil Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan sonstigen Geschlechts 
gesamt

0,00 %

Anteil Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan männlich gesamt

76,47 %

Anteil Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan weiblich gesamt

23,53 %

Führende Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan

3,00 Pers.

Nicht-führende Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan

14,00 Pers.

Durchschnittliches Verhältnis von 
weiblichen zu männlichen Mitgliedern im 
Leitungs- und Aufsichtsorgan

1 : 3,2

Unabhängige Gremienmitglieder Leitungs- 
und Aufsichtsorgan

3,00 Pers.

Anteil der unabhängigen Gremienmitglieder 
Leitungs- und Aufsichtsorgan

17,65 %

Vertretung von Beschäftigten und 
anderen Arbeitskräften Leitungs- und 
Aufsichtsorgan

4 Pers.

Anteil Mitglieder im Leitungs- und 
Aufsichtsorgan sonstigen Geschlechts 
gesamt

0,00 %

14
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GOV-2
Informationen und Nachhaltig-
keitsaspekte, mit denen sich die 
Leitungs- und Aufsichtsorgane 
des Unternehmens befassen
Im Berichtsjahr lag der Fokus auf der Erhebung 
der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen. Die Mitglieder des höchsten Leitungs-
organs wurden über die Ergebnisse dieses Pro-
zesses informiert, eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den identifizierten Aspekten erfolgte 
jedoch noch nicht.

Der Vorstand sowie der Aufsichtsratsvorsitzende 
wurden durch das Nachhaltigkeitsmanagement 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg über den 
Prozess der Wesentlichkeitsanalyse sowie die 
daraus resultierenden wesentlichen Auswirkun-
gen, Chancen und Risiken in Kenntnis gesetzt. 
Darüber hinaus werden die Organe bei wesentli-
chen Änderungen informiert, um eine fortlaufende 
Berücksichtigung dieser Themen sicherzustellen.

Da dies das erste Berichtsjahr gemäß den Euro-
pean Sustainability Reporting Standards (ESRS) 
ist, sind die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte 
der Bank bislang noch nicht vollständig in die 
Strategie, die Entscheidungsprozesse und das 
Risikomanagement integriert. 

Im Berichtszeitraum wurde keine separate Liste 
der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen erstellt, mit denen sich die Leitungs- 
und Aufsichtsorgane oder deren zuständige Aus-
schüsse befasst haben.
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GOV-3
Einbeziehung der  
nachhaltigkeitsbezogenen 
Leistung in Anreizsysteme

Die Vergütungspolitik der Raiffeisen Landesbank 
Vorarlberg (RLBV) steht in engem Zusammenhang 
mit der Geschäfts- und Risikostrategie sowie den 
langfristigen Zielen, Werten und Interessen der 
Bank. Sie berücksichtigt risikobezogene Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Ziele (ESG) und enthält 
Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten. Ein wesentliches Ziel ist es, Anreize zu ver-
meiden, die Risiken für Kund:innen oder die Bank 
erhöhen könnten. Nachhaltigkeit in der Unter-
nehmensführung und Produktgestaltung ist ein 
zentraler Bestandteil der Geschäftsstrategie. Die 
Vergütungspolitik ist mit dem Ansatz für das Kre-
ditrisikomanagement, dem Kreditrisikoappetit und 
den Kreditrisikostrategien abgestimmt und verhin-
dert Interessenkonflikte. Mitarbeiter:innen, die mit 
der Kreditvergabe, -verwaltung und -überwachung 
betraut sind, erhalten keine Vergütungselemente, 
die übermäßige Risikobereitschaft fördern.

Die Vergütungspolitik stellt sicher, dass sämtliche 
Aspekte geschlechtsneutral ausgestaltet sind, 
einschließlich der Bedingungen für Gewährung 
und Auszahlung. Die Vergütung bemisst sich 
unabhängig vom Geschlecht und orientiert sich 
an internen und externen Marktvergleichen, der 
beruflichen Erfahrung sowie den fachlichen und 
persönlichen Qualifikationen. Die RLBV setzt sich 
für eine geschlechtsneutrale Entwicklung hinsicht-
lich Gehalt, Karriere und Weiterbildung aller Mitar-
beiter:innen ein.
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Das Vergütungsmanagement wird auf verschie-
denen Ebenen gesteuert. Für Mitarbeiter:innen 
legt der Vorstand die Vergütungsregelungen fest, 
unter Einbindung des Geschäftsbereichs Perso-
nalmanagement. Die Vergütung der Vorstands-
mitglieder wird durch den Personalausschuss des 
Aufsichtsrates geregelt. Der Risiko- und Compli-
ance-Bereich liefert Input zur Vergütungsgestal-
tung, um regulatorische Anforderungen zu erfül-
len. Die Einhaltung der Vergütungsgrundsätze, 
einschließlich der geschlechtsneutralen Ausge-
staltung, wird jährlich durch den Vergütungsaus-
schuss überprüft.

Der Vergütungsausschuss der RLBV besteht aus 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der ein unabhän-
giges Aufsichtsratsmitglied gemäß den Vorgaben 
des FMA-Rundschreibens 03/2023 ist, sowie 
einem weiteren unabhängigen Aufsichtsrats-
mitglied, das die Rolle des Vergütungsexperten 
gemäß § 39c Abs. 3 BWG übernimmt. Ergänzt wird 
das Gremium durch ein weiteres Aufsichtsrats-
mitglied, zwei Eigentümervertreter:innen sowie 
Vertreter:innen des Betriebsrates. Der Ausschuss 
tritt mindestens einmal jährlich zusammen, um die 
Vergütungspolitik zu überprüfen und die Vergü-
tungsrichtlinie zu beschließen.

Eine zentrale Aufgabe des Ausschusses ist die 
regelmäßige Überprüfung der identifizierten 
Mitarbeiter:innen, die wesentlichen Einfluss auf 
das Risikoprofil der Bank haben. Diese Mitarbei-
ter:innen werden gemäß der Vergütungsrichtlinie 
identifiziert und regelmäßig überprüft. Zu diesen 
gehören:
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1.	 Aufsichtsrat, Vorstand und Mitglieder des 
höheren Managements

2.	 Leitung wesentlicher Geschäftsbereiche

3.	 Leitung der Bereiche Risikomanagement, 
Compliance und Innenrevision

4.	 Leitung der Bereiche Recht & Outsourcing, 
Finanzen, Personal, IT sowie Geldwäsche- 
und Terrorismusfinanzierungsprävention

Die Innenrevision führt jährlich eine Prüfung der 
Vergütungspolitik durch. Der Prüfbericht sowie 
etwaige Feststellungen und deren Behebung 
werden im jährlichen Vergütungsausschuss vor-
gelegt und besprochen.

Das Vergütungsmanagement für Führungskräfte 
erfolgt durch den Vorstand unter Einbindung des 
Geschäftsbereichs Personalmanagement. Die 
Vergütung umfasst fixe Bestandteile, darunter 
kollektivvertragliche Schemagehälter, Funk-
tionszulagen, Überstundenpauschalen sowie 
leistungs- und ermessensunabhängige Zahlun-
gen wie Jubiläumsgelder oder Kinderzulagen. 
Für fixe Zulagen wie die Managementzulage, die 
ausschließlich identifizierten Mitarbeiter:innen 
gewährt wird, werden die Gründe für die Einord-
nung als fixe Vergütung dokumentiert, um den 
Vorgaben der EBA-Guidelines zu entsprechen.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder besteht 
aus fixen Entlohnungsbestandteilen: Grundge-
halt, Vorstandszulage und gegebenenfalls Vor-
sitzzulage. Zusätzlich erhalten Vorstandsmit-
glieder einen Pensionszuschuss von 20 % des 
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monatlichen Grundgehalts. Altersvorsorgeleis-
tungen werden über die Valida-Pensionskasse 
mit einem Beitrag von 2,7 % des Brutto-Monats-
grundgehalts abgewickelt. 

Variable Vergütungen sind grundsätzlich nicht 
vorgesehen. Eine Ausnahme besteht für freiwil-
lige Prämien, die nur bei besonderen Leistungen 
gewährt werden, sofern das Gesamtergebnis 
der Bank dies zulässt und die Eigenmittel nicht 
beeinträchtigt werden. Die Vergabe solcher Prä-
mien erfolgt nach einer Analyse, ob die Leistung 
nachhaltig und risikoangepasst ist, die Zielvor-
gaben deutlich übertrifft und ob sie auf Einzel- 
oder Teamleistungen beruht. Garantierte variable 
Vergütungen sind ausschließlich für neue Mitar-
beiter:innen im ersten Jahr vorgesehen, werden 
jedoch faktisch nicht vergeben.

Im Zusammenhang mit der Beendigung von 
Dienstverhältnissen können freiwillige Abfertigun-
gen bis zu drei Monatsgehältern gewährt werden, 
um besondere Leistungen und langjährige Treue 
zu honorieren. Solche Abfertigungen dürfen 
jedoch keinen Misserfolg belohnen und werden 
nicht gewährt, wenn Entlassungsgründe vorlie-
gen. In Fällen betriebsbedingter Kündigungen 
oder zur Vermeidung arbeitsrechtlicher Streitig-
keiten sind Abweichungen von der Begrenzung 
möglich, sofern sie in einer Betriebsvereinbarung 
oder einem Einzelvergleich geregelt werden. 

Die Kündigungsfristen betragen:

	 Führungskräfte auf Bereichsleitungsebene: 
drei bis sechs Monate
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	 Vorstände: fünf Jahre befristete Verträge

	 Mitarbeiter:innen: drei Monate, mit einer mög-
lichen Steigerung auf bis zu fünf Monaten 
abhängig von der Dienstzugehörigkeit

Die Vergütung des Vorstands wird durch den 
Personalausschuss des Aufsichtsrats unter Ein-
bindung des Geschäftsbereichs Personalma-
nagement geregelt. Benchmarks zur Höhe der 
Vorstandsgehälter werden durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden in Abstimmung mit dem Öster-
reichischen Raiffeisenverband (ÖRV) eingeholt. 
Der Vorstand erhält keine erfolgsorientierte varia-
ble Vergütung.

Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten über die 
Funktionärsentschädigung hinaus keine erfolgs-
abhängige Vergütung. Dadurch gibt es keine 
finanziellen Anreize zur Übernahme von Risiken 
durch die Bank.

Die strategischen Ziele der RLBV, die die Grund-
lage für die Arbeit des Vorstands und der Füh-
rungskräfte bilden, werden jährlich in der Budget-
klausur festgelegt. Diese Ziele stehen im Einklang 
mit der Vergütungsrichtlinie, der Geschäfts- und 
Risikostrategie sowie ESG-Kriterien. Sie berück-
sichtigen die langfristigen Interessen der Bank, 
vermeiden Interessenkonflikte und zielen dar-
auf ab, Risiken zum Nachteil der Kund:innen 
auszuschließen. Nachhaltigkeit ist ein zentraler 
Bestandteil der Geschäftsstrategie, insbesondere 
in der Unternehmensführung und Produktgestal-
tung.
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Auch die Vergütung der Führungskräfte erfolgt 
ausschließlich über fixe Gehaltsbestandteile, 
um unerwünschte Anreize zu vermeiden. Der 
Vorstand begleitet die Zielverfolgung und -errei-
chung durch regelmäßige Einzelgespräche mit 
Führungskräften sowie Berichte des Projektma-
nagements.

Der Vorstand berichtet regelmäßig in den Sitzun-
gen des Aufsichtsrats über den Fortschritt und 
die Zielerreichung. Dadurch stellt die RLBV sicher, 
dass ihre Vergütungspolitik nachhaltige Unter-
nehmensziele unterstützt und keine risikoreichen 
oder kurzsichtigen Entscheidungen begünstigt.

E1: GOV-3
Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen 
Leistung in Anreizsysteme

Nachhaltigkeit und ESG sind wesentliche 
Bestandteile der Unternehmensstrategie sowie 
der Strategie 2030 der Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg (RBGV). Die Raiffeisen Landesbank 
Vorarlberg (RLBV) verfolgt eine generelle Ver-
gütungspolitik, die keine variablen Vergütungs-
bestandteile oder leistungsabhängigen Kriterien 
vorsieht. Die bewusste Entscheidung gegen ein 
variables Vergütungssystem wurde getroffen, um 
ein nachhaltiges und stabiles Vergütungsmodell 
zu gewährleisten.

Im Jahr 2021 wurde das Einbeziehen von Nachhal-
tigkeitsrisiken in die Vergütungspolitik der RLBV 
aufgenommen. Diese Maßnahme stellt sicher, 
dass die Vergütungspolitik mit der Geschäfts-
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strategie, den langfristigen Zielen, Werten sowie 
Nachhaltigkeitsrisiken übereinstimmt.

Da die Vergütung ausschließlich auf fixen Bestand-
teilen basiert und keine leistungsabhängigen 
Vergütungselemente für Schlüsselfunktionen 
vorgesehen sind, kann die Nachhaltigkeitsstra-
tegie – insbesondere die Berücksichtigung von 
Klimarisiken – nicht direkt in die Vergütungssyste-
matik integriert werden. Die nachhaltige Ausrich-
tung des Unternehmens wird stattdessen durch 
strategische Entscheidungen und die allgemeine 
Unternehmenssteuerung sichergestellt.
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GOV-4
Erklärung zur Sorgfaltspflicht

Kernelemente der 
Sorgfaltspflicht 

Absätze im Nach
haltigkeitsbericht

a) Einbindung der 
Sorgfaltspflicht in 
Governance, Strategie 
und Geschäftsmodell

i.   ESRS 2 GOV-2
ii.  ESRS 2 GOV-3
iii  ESRS 2 SBM-3

b) Einbindung betroffener 
Interessenträger in alle 
wichtigen Schritte der 
Sorgfaltspflicht

i.   ESRS 2 GOV-2
ii.  ESRS 2 SBM-2
iii. ESRS 2 IRO-1
iv. ESRS 2 MDR-P
v. ESRS E1-1 E1-2 S1-1 S1-2 S3-1 
S3-2 S4-1 S4-2 G1-1 G1-2

c) Ermittlung und 
Bewertung negativer 
Auswirkungen

i. ESRS 2 IRO-1
ii. ESRS 2 SBM-3

d) Maßnahmen gegen 
diese negativen 
Auswirkungen

i.   ESRS 2 MDR-A
ii.  Abschnitt „Management der 
Auswirkungen Risiken und Chan-
cen“ aus E1 S1 S3 S4 und G1

e) Nachverfolgung der 
Wirksamkeit dieser 
Bemühungen und 
Kommunikation

i.   ESRS 2 MDR-M
ii.  ESRS 2 MDR-T
iii. Abschnitt „Parameter und Ziele“ 
aus E1 S1 S3 S4 und G1

GOV-5
Risikomanagement und 
interne Kontrollen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement ist für 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung in der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg 
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(RLBV) verantwortlich. Im Zuge der erstmaligen 
Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts wurde ein 
Projekt aufgesetzt, das auch die Identifikation 
potenzieller Risiken umfasste. Dazu gehören ins-
besondere inkorrekte Zahlen oder Daten sowie 
ungenaue Schätzungen. Um diesen Risiken vor-
zubeugen, wurden die Prozesse und Abläufe bei 
der Berichtserstellung entsprechend angepasst. 
Die Integration dieser potenziellen Risiken in das 
interne Kontrollsystem ist bislang nicht erfolgt, 
wird aber für die Zukunft geplant.

Derzeit erfolgt die Bewertung potenzieller Risiken 
auf Basis einer qualitativen Risikoeinschätzung. 
Da es sich um das erste Berichtsjahr handelt, 
wurde noch kein formalisierter Ansatz zur Risi-
kobewertung entwickelt und es gibt noch keine 
Priorisierung der identifizierten Risiken.

Die RLBV hat zwei wesentliche Risiken im Zusam-
menhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
identifiziert: die Zeit- und Ressourcenkomponente 
im Datenerhebungsprozess sowie die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der erhobenen Daten. Die Ein-
haltung der Fristen für die Datenerhebung stellt 
eine besondere Herausforderung dar, da Verzö-
gerungen im Prozess auftreten können. Um die-
ses Risiko zu minimieren, wurde ein detaillierter 
und einheitlicher Datenerhebungsprozess entwi-
ckelt. Die Fristen für die Datenerhebung wurden 
klar definiert und mit einer Pufferzeit versehen. 
Zudem wurden alle betroffenen Fachbereiche 
frühzeitig geschult und regelmäßige Fortschritts-
besprechungen durchgeführt, um eine lückenlose 
Überwachung sicherzustellen. Ergänzend wurde 
ein Steuerungstool eingerichtet, in dem der Status 
jedes einzelnen Datenpunkts dokumentiert wird.
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Zur Sicherstellung der Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Daten wurden alle Datenpunkte den 
zuständigen Fachbereichen mit entsprechender 
Expertise zugeordnet. Die Datenerhebung erfolgt 
durch eine oder mehrere Fachexpert:innen, je nach 
Themenbereich. Zusätzlich sind die Fachbereiche 
verpflichtet, eine Kontrolle nach dem Vier-Augen-
Prinzip durchzuführen. Eine zusätzliche Plausibili-
tätsprüfung erfolgt durch das Nachhaltigkeitsma-
nagement, das die Gesamtverantwortung für die 
Berichterstattung trägt.

Die Ergebnisse der Risikobewertung und internen 
Kontrollen sind direkt in die internen Prozesse 
der RLBV eingebunden. Die Fachbereiche, die für 
die Datenerhebung und -lieferung verantwortlich 
sind, aktualisieren kontinuierlich den Status und 
Fortschritt der Datenerhebung. Hierfür wurde ein 
speziell entwickeltes Steuerungstool eingerichtet, 
in das die Fachbereiche den jeweiligen Bearbei-
tungsstand der Datenpunkte eintragen. Um eine 
lückenlose und zeitnahe Aktualisierung sicher-
zustellen, werden die Fachbereiche regelmäßig 
dazu angehalten, ihre Einträge entsprechend dem 
aktuellen Fortschritt anzupassen. Dieses Vorgehen 
ermöglicht eine transparente Nachverfolgbarkeit 
und eine rechtzeitige Identifikation möglicher Ver-
zögerungen oder Abweichungen im Erhebungs-
prozess.

Die potenziellen Risiken im Datenerhebungsprozess 
wurden dem Vorstand vorgestellt. Zur fortlaufenden 
Überwachung und gegebenenfalls erforderlichen 
Anpassungen erfolgt eine regelmäßige Berichter-
stattung über den Status und Fortschritt der Daten-
erhebung sowohl an den Gesamtvorstand als auch 
an die verantwortlichen Fachbereiche.
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SBM-1
Strategie, Geschäftsmodell  
und Wertschöpfungskette

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
gliedert ihre Kernelemente in vier Sparten:

	 Dienstleistungsbank: Die RLBV unterstützt 
die Raiffeisenbanken mit einem umfassenden 
Dienstleistungsangebot.

	 Geschäftsbank: Die RLBV ist im gehobenen 
Firmenkundengeschäft aktiv und als Raiffei-
senbank in Bregenz stark im Markt verankert. 
Das Angebot umfasst Geldanlagen, Sparva-
rianten, Versicherungen sowie Vorsorgepro-
dukte.

	 Eigengeschäft: Ein aktives Management der 
Liegenschaften und Beteiligungen sowie ein 
marktorientiertes Treasury sichern eine nach-
haltige Ertragsposition.

	 Revisionsverband: Die RLBV fungiert als 
gesetzlicher Revisionsverband für alle Vorarl-
berger Raiffeisenbanken und weitere Genos-
senschaften im Raiffeisen-System. Sie prüft 
Jahresabschlüsse und bietet beratende Unter-
stützung.

Lediglich die Zinserträge überschreiten einen 
Anteil von 10 % der Umsatzerlöse und entspre-
chen somit der Definition der ESRS als bedeu-
tende angebotene Dienstleistung.
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Bedeutende Kundengruppen der RLBV sind Pri-
vatkund:innen, Firmenkund:innen, Private-Bank-
ing-Kund:innen, Investoren sowie die Raiffeisen-
banken in Vorarlberg. Die Bank bietet eine breite 
Palette an Dienstleistungen, darunter Online- und 
Mobile-Banking (Mein Elba, Business Banking, 
eSafe) sowie persönlichen und telefonischen 
Kundenservice.

Im Privatkund:innenbereich umfasst das Angebot 
verschiedene Kontomodelle, die unterschiedli-
che soziale Faktoren berücksichtigen, darunter 
Girokonten, Gratis-Student:innenkonten, Gratis-
Jugendkonten und Basiskonten. Informationen 
dazu sind online und vor Ort verfügbar. Die Raiff-
eisenbank in Bregenz unterstützt Kund:innen mit 
Kredit- und Leasing-Finanzierungen, darunter 
Wohnbaukredit Green und Energiekredit. Ergän-
zend bietet die RLBV ein umfangreiches Vorsorge- 
und Versicherungsangebot, darunter Pensions-, 
Lebens- und Unfallversicherungen sowie diverse 
Geldanlageprodukte. Klassische Sparprodukte 
wie Online-Sparen, Bausparen und Sparbuch 
ergänzen das Portfolio.

Für Firmenkund:innen bietet die Raiffeisenbank 
in Bregenz eine umfassende Produktpalette, dar-
unter Betriebsmittelfinanzierungen, Investitions-
kredite, Förderungen und internationale Zah-
lungsverkehrslösungen. Im Bereich Vorsorge und 
Veranlagung stehen Risikoabsicherung und Kre-
ditbesicherung im Fokus. Darüber hinaus werden 
spezifische Lösungen für Unternehmensgrün-
dung, Unternehmensnachfolge, Landwirtschafts-
finanzierung und Kommunalservices angeboten.
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Der bedeutendste Markt der RLBV ist Österreich, 
insbesondere Vorarlberg. Die Hauptkunden-
gruppe sind Firmenkund:innen, mit einem Fokus 
auf Großkredite und Wertpapierabwicklung. Die 
Bank setzt auf eine Diversifizierung der Märkte, 
wobei die Region Süddeutschland an Bedeutung 
gewinnt. Auch das Privatkund:innengeschäft soll 
zukünftig eine stärkere Rolle spielen.

In Vorarlberg sind 464 Angestellte für die RLBV 
tätig.

Als Regionalbank sieht die RLBV ihre Verantwor-
tung in der Förderung von Nachhaltigkeit und 
verantwortungsbewusstem Wirtschaften in der 
Region. Sie verfolgt das Ziel, wirtschaftlichen 
Erfolg mit positiven Beiträgen zur Umwelt und 
Gesellschaft zu verbinden.

Die RLBV bekennt sich zur Einhaltung der Ziele 
des Pariser Klimaschutzabkommens und zur 
Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 
Grad.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die RLBV auf 
eine zweistufige Strategie:

	 1. Reduktion eigener Emissionen:

	 Ziel: Mindestens 55 % weniger Treibhaus-
gas-Emissionen bis 2030 und Klimaneutrali-
tät bis 2040.

	 Maßnahmen: Mobilitätskonzept, neue Richt-
linien für Dienstreisen und Beschaffungs-
wesen, 100 % Grünstrom seit 2021, geplante 
EMAS-Zertifizierung.
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	 2. Reduktion der Emissionen in der nach-
gelagerten Wertschöpfungskette:

	 Investitions- und Kreditportfolio wird systema-
tisch nachhaltiger gestaltet.

	 Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance 
seit Mai 2023 – Ziel: THG-neutrales Portfolio 
bis 2050.

	 Alle Maßnahmen und Ziele richten sich nach 
den strikten Kriterien der Green Finance Alli-
ance.

Zusätzlich richten sich die Nachhaltigkeitsmaßnah-
men der RLBV an den Sustainable Development 
Goals (SDGs) aus, insbesondere an den Bereichen 
bezahlbare und saubere Energie (7), menschen-
würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (8), 
Industrie, Innovation und Infrastruktur (9), Abbau 
von Ungleichheiten (10), nachhaltige Städte und 
Gemeinden (11), nachhaltiger Konsum und Produk-
tion (12) sowie Klimaschutz (13). Um ihren Beitrag 
zu leisten, erhöht die RLBV den Anteil nachhaltiger 
Finanzierungen, indem sie den Anteil taxonomie-
konformer Finanzierungen ab 2024 jährlich um 3 
% steigert. Im Jahr 2024 lag der Anteil bei 1,09 %, 
da sich der Taxonomie-Prozess und die Datenver-
fügbarkeit noch im Aufbau befinden. Die RLBV wird 
diesen Wert regelmäßig evaluieren und sukzessive 
anpassen. Nachhaltige Veranlagungen sind ein 
weiterer Schwerpunkt. Die RLBV unterstützt die 
Umstellung aller Publikumsfonds von Raiffeisen 
Capital Management (RCM) auf Nachhaltigkeits-
fonds und bietet ein breites Portfolio an Anleihen, 
Aktien und gemischten Investmentfonds. Zudem 
investiert die RLBV bereits seit 2016 in grüne und 
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nachhaltige Anleihen. Das nachhaltige Investitions-
volumen betrug Ende 2024 234 Mio. Euro, was 
einem Zuwachs von 75,3 Mio. Euro gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. Bis Ende 2026 soll das Portfolio 
auf mindestens 300 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Bank verfolgt das Ziel, die Treibhausgas-Neut-
ralität im Investitions- und Kreditportfolio bis 2040 
zu erreichen. Die genauen Zwischenziele und 
Umsetzungsschritte werden im Jahr 2025 definiert. 
Durch eine kontinuierliche Reduktion der finanzier-
ten Emissionen soll dieses Ziel schrittweise umge-
setzt werden. Eine Portfolio-Analyse mittels der 
PCAF-Berechnungsmethode ermöglicht die Iden-
tifikation von emissionsintensiven Positionen, auf 
deren Basis gezielte Maßnahmen zur CO2-Reduk-
tion ergriffen werden. Die RLBV strebt zudem die 
Erlangung und Beibehaltung des Prime-Status im 
ESG-Rating an, da dies strategisch notwendig ist, 
um den Anforderungen von Kund:innen und Inves-
toren gerecht zu werden.

Die RLBV erweitert ihr Angebot an nachhaltigen 
Geldanlagen, um den steigenden Anforderungen 
ihrer Kund:innen gerecht zu werden. Die laufende 
Umstellung des Produktportfolios zeigt, dass 
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und wirt-
schaftliche Rendite kombinierbar sind.

Im Finanzierungsbereich bietet die RLBV bereits 
den „Wohnbaukredit Green“ für energieeffizientes 
Bauen sowie den „Energiekredit“ für Investitionen 
in erneuerbare Energien und nachhaltige Technolo-
gien an. Diese Produkte sollen kontinuierlich weiter-
entwickelt und ausgebaut werden, um Kund:innen 
gezielte Lösungen für nachhaltige Investitionen 
bereitzustellen.
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Die Ziele und Maßnahmen konzentrieren sich auf 
die Finanzierung von Firmenkund:innen sowie 
das Eigengeschäft mit Veranlagungen und Betei-
ligungen im Hauptmarkt Vorarlberg. Dabei sollen 
nachhaltige Unternehmen und Projekte gezielt 
gefördert werden, um sowohl die regionale Wirt-
schaft als auch die Beziehung zu Firmenkund:in-
nen und Beteiligungen zu stärken.

Darüber hinaus legt die Strategie 2030 der RLBV 
ihren Fokus auf Mitarbeiter:innen, Kund:innen, 
Dienstleistungen, Eigengeschäft, Omnikanalma-
nagement, Prozessoptimierung und Technologie. 
Alle Projekte und Initiativen werden auf Nachhal-
tigkeit geprüft. Ein weiterer zentraler Bestandteil 
der Strategie ist die Identifikation und Bewertung 
von ESG-Risiken, die in die bestehenden Risi-
kokategorien integriert wurden. ESG-Risiken 
werden auf Basis allgemeiner risikopolitischer 
Grundsätze der Bank bewertet und gesteuert. 
Durch Ausschlusskriterien werden bestimmte 
Branchen von Finanzierungen ausgeschlossen, 
während bei Investitionen gezielt Unternehmen 
gefördert werden, die nachhaltige Taxonomie-
Kriterien erfüllen.

Die wichtigsten Inputquellen der RLBV sind finan-
zielles Kapital und Humanressourcen. Stabile 
Kapitalquellen, bestehend aus Eigenkapital und 
Kundeneinlagen, sind essenziell für den Erfolg 
der Bank. Ebenso entscheidend sind Mitarbei-
ter:innen, die durch ihr Fachwissen die langfris-
tigen Kundenbeziehungen sichern und so zur 
Stabilität der Bank beitragen.

Die RLBV verfolgt eine konservative Wachstums-
strategie, die auf einer soliden Eigenkapitalbasis 
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und einer strikten Risikomanagementpolitik auf-
baut. Als Finanzintermediär agiert sie als Schnitt-
stelle zwischen ihren Kund:innen und den Kapital-
märkten. Die vorgelagerte Wertschöpfungskette 
besteht größtenteils aus Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten (29 %), verbrieften Verbind-
lichkeiten (54 %) und Kundeneinlagen (14 %). Die 
nachgelagerte Wertschöpfungskette umfasst die 
Sparten Dienstleistungs- und Geschäftsbank, 
Eigengeschäft sowie Revisionsverband, wobei 
Hauptakteure Privat- und Geschäftskund:innen, 
staatliche Institutionen und Revisionsverbände 
sind.

SBM-2
Interessen und Standpunkte  
der Interessenträger
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
verfolgt einen strukturierten Ansatz zur Einbezie-
hung von Interessengruppen. Dabei wurden fünf 
übergeordnete Stakeholder-Kategorien definiert: 
Kund:innen, interne Stakeholder, bankenspezifi-
sche Stakeholder, RLBV-spezifische Stakeholder 
und externe Stakeholder. Diese wurden syste-
matisch analysiert und mit den entsprechenden 
Stakeholdergruppen hinterlegt.

Zu den wichtigsten Stakeholdergruppen gehören:

	 Kund:innen: Privatkund:innen, Firmen-
kund:innen, Private-Banking-Kund:innen 
sowie Firmen- und Privatkund:innen aus 
Süddeutschland.
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	 Interne Stakeholder: Mitarbeiter:innen, 
Betriebsrat, Gewerkschaften und Sozialpart-
ner, Aufsichtsrat und Vorstand.

	 Bankenspezifische Stakeholder: Investo-
ren, Kreditgeber, Einlagen- und Geschäfts-
partner.

	 RLBV-spezifische Stakeholder: Raiffeisen-
banken der RBGV, Raiffeisen Bank Inter-
national (RBI), R-IT, Beteiligungen sowie 
Mitbewerber.

	 Externe Stakeholder: lokale Gemeinschaf-
ten, der Staat, Regierung und Politik, die 
Natur als stiller Stakeholder, NGOs, Lieferan-
ten, Analysten und Medien.

Zusätzlich wurden die Stakeholdergruppen 
danach klassifiziert, ob sie als betroffene Sta-
keholder oder als Nutzer:innen der Nachhaltig-
keitsberichterstattung gelten. Weiterhin wurde 
analysiert, mit welchen Stakeholdern bereits Kon-
takt besteht, in welcher Form dieser Austausch 
erfolgt und welche Bedeutung sie für spezifische 
ESRS-Themen auf den Ebenen E (Environment), 
S (Social) und G (Governance) haben.

Die RLBV hat alle Stakeholdergruppen gleicher-
maßen in den Einbeziehungsprozess eingebun-
den und dazu eine umfassende Umfrage entwi-
ckelt. Hierbei wurde die Granularität der Themen 
individuell angepasst. Wo es sinnvoll und mög-
lich war, wurden Unterthemen zusammengefasst, 
um eine effiziente und zielgerichtete Erhebung zu 
ermöglichen. Die Umfrage wurde über Microsoft 
Forms durchgeführt. Dieser Stakeholder-Dia-
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log verfolgte zwei zentrale Ziele. Erstens diente er 
der Validierung der Bewertung der Auswirkungen, 
Chancen und Risiken aus der Perspektive verschie-
dener Interessengruppen. Zweitens ermöglichte die 
Befragung eine gezielte Erfassung der Sichtweisen 
der Stakeholder, um eine möglichst realistische und 
umfassende Einschätzung dieser Aspekte zu erhal-
ten.

Um eine sinnvolle und umfassende Einbindung der 
Stakeholder sicherzustellen, setzte die RLBV zusätz-
liche Maßnahmen um. Die Umfrage wurde über ver-
schiedene Kanäle verteilt und war zudem auf der 
Unternehmenswebseite öffentlich zugänglich, um 
eine möglichst breite Teilnahme zu ermöglichen. 
Teilnehmende mussten zu Beginn der Umfrage ihre 
Zugehörigkeit zu einer Stakeholdergruppe ange-
ben, um eine gezielte Auswertung der Ergebnisse 
zu gewährleisten. Für die Stakeholdergruppe der 
Mitarbeiter:innen wurden darüber hinaus detaillier-
tere Informationen erhoben, um spezifische Einbli-
cke in interne Perspektiven zu gewinnen.

Nach Abschluss der Umfrage wurden die Ergeb-
nisse umfassend ausgewertet. Dabei wurde 
geprüft, inwieweit sie für die Bewertung der Aus-
wirkungen, Chancen und Risiken der RLBV im 
Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse von Bedeu-
tung sind. Besonders betrachtet wurden die durch-
schnittlichen Bewertungen der abgefragten The-
men sowie die freien Kommentare. Die Ergebnisse 
bestätigten weitgehend die internen Einschätzun-
gen der RLBV, ohne grundlegende Änderungen zu 
erfordern. Lediglich ein identifiziertes Risiko wurde 
in die Wesentlichkeitsanalyse aufgenommen und 
nachbewertet. Insgesamt blieb das Analyseergeb-
nis unverändert.
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Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die 
Bewertungen der Auswirkungen, Chancen und 
Risiken mit den internen Einschätzungen der 
RLBV übereinstimmen. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass die Strategie und das Geschäftsmodell 
der Bank mit den Erwartungen der wichtigsten 
Interessengruppen im Einklang stehen. Es wur-
den keine zusätzlichen Aspekte identifiziert, die 
eine Anpassung der strategischen Ausrichtung 
erforderlich machen.

Da aus der Stakeholder-Befragung keine wesent-
lichen neuen Erkenntnisse zu Risiken oder Chan-
cen hervorgingen, bleibt die Strategie der RLBV 
unverändert. Es sind daher keine weiteren Pla-
nungsschritte zur Änderung der Strategie oder 
des Geschäftsmodells vorgesehen. Da keine 
strategischen Anpassungen erfolgen, ist nicht zu 
erwarten, dass sich das Verhältnis zu den Stake-
holdern dadurch verändert.

Der Gesamtvorstand wurde bereits in die Vorbe-
reitung des Stakeholder-Engagements eingebun-
den. Die Standpunkte und Interessen der betrof-
fenen Interessenträger werden im Rahmen einer 
Vorstandssitzung präsentiert, in der die Ergeb-
nisse der Stakeholder-Befragung vorgestellt und 
diskutiert werden.

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat alle Stakeholder, einschließlich der eige-
nen Arbeitskräfte (S1: SBM-2), der betroffe-
nen Gemeinschaften (S3: SBM-2) sowie der 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen (S4: 
SBM-2), gleichermaßen in den Einbeziehungs-
prozess integriert. Dabei wurde besonders dar-
auf geachtet, die Interessen, Standpunkte und 
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Rechte dieser Gruppen, einschließlich der Ach-
tung der Menschenrechte, in die Strategie und 
das Geschäftsmodell der Bank einzubeziehen.

Dieser Beteiligungsprozess diente einerseits der 
Validierung der Bewertung der Auswirkungen, 
Chancen und Risiken aus Sicht der Stakeholder 
und andererseits der gezielten Erfassung ihrer 
Perspektiven, um eine realistische Einschätzung 
der relevanten Themen zu gewährleisten.

Durch diesen Ansatz entstand ein differenzier-
tes Gesamtbild, das verschiedene Blickwinkel 
berücksichtigt und als fundierte Entscheidungs-
grundlage dient.

SBM-3
Wesentliche Auswirkungen,  
Risiken und Chancen und ihr  
Zusammenspiel mit Strategie  
und Geschäftsmodell

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse ihre 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 
systematisch ermittelt. Diese betreffen die gesamte 
Wertschöpfungskette. Besonders signifikant ist der 
Einfluss im Finanzierungsbereich, insbesondere 
durch Scope-3.15-Emissionen, die einen wesent-
lichen Anteil an den gesamten Treibhausgasemis-
sionen der Bank ausmachen. Auch im Eigenbetrieb 
und in der vorgelagerten Wertschöpfungskette 
bestehen relevante Nachhaltigkeitsaspekte.
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Da es sich um das erste Berichtsjahr gemäß ESRS 
handelt, lag der Fokus der Wesentlichkeitsana-
lyse auf der Identifikation der wesentlichen Aus-
wirkungen, Risiken und Chancen der RLBV. Die 
Auseinandersetzung mit deren Management ist 
ein komplexer Prozess, der derzeit noch nicht 
begonnen wurde. Die Analyse umfasste sowohl 
positive als auch negative sowie tatsächliche 
und potenzielle Auswirkungen auf Menschen und 
Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette – von der vorgelagerten über den eigenen 
Betrieb bis zur nachgelagerten Wertschöpfung.

Die wesentlichen Auswirkungen wurden insbe-
sondere im Geschäftsmodell der RLBV identi-
fiziert, das im Finanzierungsbereich – insbe-
sondere durch Scope-3.15-Emissionen – einen 
erheblichen Einfluss auf den Klimawandel hat. 
Weitere bedeutende Auswirkungen ergeben sich 
im Eigenbetrieb sowie in der vorgelagerten Wert-
schöpfungskette.

Auch die wesentlichen Risiken und Chancen 
betreffen sämtliche Bereiche der Wertschöpfung 
und lassen sich insbesondere den Themenfel-
dern E1, E4, S1, S3, S4 und G1 zuordnen:

	 Klimawandel (E1): Kurzfristig bestehen Risi-
ken und Chancen sowohl im Eigenbetrieb als 
auch in der nachgelagerten Wertschöpfungs-
kette.

	 Chancen: Eine verstärkte Nachfrage 
nach umweltfreundlichen Bauprojekten 
und Finanzierungen energieeffizienter 
Maßnahmen kann zu Umsatzsteigerun-
gen führen und die Reputation stärken.
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	 Risiken: Der Übergang zu emissionsar-
men Technologien kann Kosten verur-
sachen; zudem bestehen Kreditrisiken 
durch unzureichende Absicherung gegen 
klimabedingte Schäden.

	 Biologische Vielfalt und Ökosysteme (E4): 
Risiken und Chancen bestehen im Eigenbe-
trieb und in der nachgelagerten Wertschöp-
fungskette.

	 Chancen: Maßnahmen wie Dachbegrü-
nung oder Habitatvernetzung steigern 
das Ansehen und schaffen Finanzie-
rungspotenziale für grüne Infrastruktur.

	 Risiken: Fehlende Integration von Bio-
diversitätsaspekten in Investitionsent-
scheidungen kann zu Marktrisiken führen; 
zusätzliche Kosten können durch Biodi-
versitätsverlust oder Renaturierungsmaß-
nahmen entstehen.

	 Governance (G1): Reputationsrisiken beste-
hen insbesondere bei einer potenziellen 
Diskrepanz zwischen gelebter Unterneh-
menskultur und den genossenschaftlichen 
Raiffeisen-Werten.

Darüber hinaus wurden die positiven und negati-
ven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft 
wie folgt identifiziert:

	 Klimawandel (E1): Negative Auswirkungen 
entstehen durch Emissionen in der Lieferkette 
sowie Energieverbrauch im Eigenbetrieb; posi-
tiv wirken sich nachhaltige Investitionen aus.
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	 Biodiversität (E4): Rohstoffgewinnung und 
Flächeninanspruchnahme bergen Risiken, 
denen gezielte Naturschutzmaßnahmen und 
Finanzierungen nachhaltiger Infrastruktur 
gegenüberstehen.

	 Governance (G1): Strikte Compliance-Stan-
dards und eine werteorientierte Unterneh-
menskultur wirken sich positiv auf die Gover-
nance in der Lieferkette aus.

Die identifizierten Auswirkungen stehen in direk-
tem Zusammenhang mit der Unternehmensstra-
tegie und dem Geschäftsmodell der RLBV. In 
Zukunft soll die Verknüpfung zwischen strategi-
schen Entscheidungen und deren Auswirkungen 
noch detaillierter analysiert werden.

Die Zeithorizonte wurden in kurz-, mittel- und 
langfristige Perspektiven unterteilt. Wesentliche 
Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch 
Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten sowie 
die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und 
kritischer Infrastruktur.

Ausführliche Informationen zur Belastbarkeit der 
Strategie und des Geschäftsmodells im Umgang 
mit den identifizierten Risiken und Chancen 
werden unter ESRS E1 SBM-3 bereitgestellt. In 
anderen Bereichen befinden sich entsprechende 
Prozesse derzeit noch in Entwicklung.

Da es sich um das erste Berichtsjahr handelt 
und die Daten erstmals in dieser Form erhoben 
wurden, bestehen gegenüber dem Vorjahr keine 
Änderungen hinsichtlich der wesentlichen Aus-
wirkungen, Risiken und Chancen. Alle gemäß 
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ESRS geforderten Angaben wurden vollständig 
berücksichtigt.

Im Berichtsjahr 2024 wurden keine quantitativen 
Angaben zu den finanziellen Auswirkungen der 
wesentlichen Risiken und Chancen auf Finanz-, 
Ertrags- oder Liquiditätslage gemacht. Ebenso 
wurden keine Risiken oder Chancen identifiziert, 
die im nächsten Berichtszeitraum voraussichtlich 
zu einer wesentlichen Anpassung der Buchwerte 
von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten 
führen.

E1: SBM-3
Wesentliche Auswirkungen, Risiken  
und Chancen und ihr Zusammenspiel  
mit Strategie und Geschäftsmodell

Nachhaltigkeitsrisiken sind als Bestandteil und 
Treiber der einzelnen Risikokategorien definiert 
und werden fortlaufend und sukzessive in das 
Management der Risikoarten integriert. Dabei 
werden sowohl physische Risiken als auch tran-
sitorische Risiken betrachtet. Der Fokus liegt auf 
den sogenannten Outside-In-Effekten und bis-
lang insbesondere auf umweltbezogenen Nach-
haltigkeitsrisiken.

Physische Risiken umfassen akute und chroni-
sche klimabedingte Gefahren wie Hitzeextreme, 
Dürreperioden, Hochwasser, Erdrutschungen, 
Lawinen, Sturm und Hagel. Langfristige Risiken 
ergeben sich zudem aus dem Rückgang der 
Biodiversität und dem Artensterben sowie dem 
Anstieg der Schneefallgrenze, was besonders in 
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alpinen Regionen Auswirkungen auf Gletscher 
und den Wintertourismus haben kann.

Transitorische Risiken entstehen durch den Über-
gang zu einer klimaneutralen Wirtschaft und 
beinhalten regulatorische, technologische und 
marktbezogene Veränderungen. Dazu gehören 
Greenwashing-Risiken, die Neubewertung von 
Vermögenswerten („Stranded Assets“) sowie 
rechtliche Risiken durch strengere Klimaschutz-
vorgaben. Besonders energieintensive Industrien 
stehen vor steigenden Kosten und zusätzlichen 
regulatorischen Auflagen, was diese zu einem 
wesentlichen Risikofaktor macht.

Die Resilienzanalyse der Raiffeisen Landesbank 
Vorarlberg (RLBV) umfasst die gesamte Bank, 
wobei der Schwerpunkt auf den Hauptrisikokate-
gorien Kreditrisiken, Marktrisiken, operationellen 
Risiken und Liquiditätsrisiken liegt. Ziel der Ana-
lyse ist es, die Anfälligkeit der Bank gegenüber 
klimabedingten Risiken systematisch zu bewerten 
und gezielte Maßnahmen zur Risikominderung zu 
identifizieren.

Hierzu wurden drei Klimaszenarien herangezo-
gen: „Net Zero“, „Too Little, Too Late“ und „Busi-
ness as Usual“. Diese ermöglichen es, unter-
schiedliche Entwicklungen und ihre potenziellen 
Auswirkungen zu simulieren. Die Analyse wurde 
im Zeitraum vom 2. bis 19. September 2024 auf 
Basis der Daten zum 30. Juni 2024 durchgeführt. 
Die Betrachtung erfolgte mit Zeithorizonten bis 
2050 und 2100, um eine umfassende Bewertung 
klimabedingter Risiken und Chancen vorzuneh-
men.
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen 
des Klimawandels maßgeblich von der Reaktions-
fähigkeit der Bank und den getroffenen Maßnah-
men abhängen. Das Business as Usual-Szenario 
birgt die größten Risiken, da es keine wirksamen 
Klimaschutzmaßnahmen vorsieht. Dies könnte zu 
erheblichen negativen Auswirkungen auf die Kre-
dit-, Markt-, operationellen und Liquiditätsrisiken 
führen und somit die finanzielle Stabilität der Bank 
gefährden. Das Too Little, Too Late-Szenario zeigt 
unzureichende Maßnahmen zur Emissionsredu-
zierung, was zu steigender Volatilität und erhöh-
ten Risiken in allen Geschäftsbereichen führt. Das 
Net Zero-Szenario hingegen macht deutlich, dass 
frühzeitige CO2-Reduktionen die Risiken erheb-
lich mindern und gleichzeitig neue Chancen für 
nachhaltige Finanzierungen eröffnen.

Ein zentraler Bestandteil der Resilienzstrategie 
der RLBV ist die Anpassung der Kreditvergabe 
an klimafreundliche Geschäftsmodelle. Die Bank 
unterstützt Kund:innen aktiv beim Übergang zu 
nachhaltigeren Wirtschaftsweisen und entwickelt 
gezielt Produkte, die diesen Wandel fördern. 
Gleichzeitig werden klimabedingte Marktrisiken 
eng überwacht, Investitionen in klimaresiliente 
Technologien forciert und Liquiditätspuffer 
gestärkt, um finanzielle Stabilität auch in Stress-
situationen sicherzustellen.

Im Berichtsjahr 2024 wurden keine detaillierten 
Angaben zu den geschätzten erwarteten finan-
ziellen Auswirkungen wesentlicher physischer 
Risiken und Übergangsrisiken gemäß ESRS E1-9 
sowie zu den damit verbundenen Klimaschutz-
maßnahmen und eingesetzten Mitteln veröffent-
licht.
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Die RLBV verfügt über eine hohe Fähigkeit, ihre 
Strategie und ihr Geschäftsmodell an die Her-
ausforderungen des Klimawandels anzupassen. 
Durch die konsequente Integration von Klima- und 
Umweltrisiken in das Risikomanagement kann die 
Bank proaktiv auf regulatorische Anforderungen 
und Marktveränderungen reagieren.

Ein wesentlicher Bestandteil der nachhaltigen 
Geschäftsstrategie ist die schrittweise Reduzie-
rung von Finanzierungen in kohlenstoffintensiven 
Branchen. Die Bank begleitet Kund:innen aktiv auf 
ihrem Weg zur Transformation hin zu einer klima-
freundlichen Wirtschaft und investiert gleichzeitig 
in klimaresiliente Technologien, um den eigenen 
Geschäftsbetrieb auch unter extremen klimati-
schen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Diese strategische Ausrichtung stärkt die Wider-
standsfähigkeit der RLBV gegenüber klimabe-
dingten Risiken und eröffnet zugleich Chancen 
in der nachhaltigen Finanzierung und im wach-
senden Markt für grüne Investitionen.

S1: SBM-3
Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell

Alle Mitarbeiter:innen der Raiffeisen Landesbank 
Vorarlberg (RLBV) können von den wesentlichen 
Auswirkungen der Bank betroffen sein. Da aus-
schließlich eigene Angestellte beschäftigt wer-
den, beziehen sich alle relevanten Auswirkungen 
auf diese Gruppe.
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Aktuell bestehen nur wenige negative Auswirkun-
gen auf die Arbeitskräfte im Bereich der Arbeits-
bedingungen. Derzeit ist das Bezahlungssystem 
noch nicht vollständig transparent ausgestaltet. 
Zudem gibt es noch keine spezifische Anlauf-
stelle für Themen wie Belästigung und Gewalt, 
und es fehlen explizite Schulungen oder Unter-
weisungen zu diesem Thema.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse hat die 
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) keine 
weiteren verbreiteten oder systemischen negati-
ven Auswirkungen auf Menschen in der eigenen 
Belegschaft oder entlang der Wertschöpfungs-
kette identifiziert. Insbesondere liegen keine Hin-
weise auf systemische Risiken wie Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit oder andere schwerwiegende 
Verstöße gegen Arbeits- und Menschenrechte 
in den Regionen vor, in denen die RLBV tätig ist.

Im Berichtszeitraum traten keine schwerwiegen-
den Arbeitsunfälle, Umweltkatastrophen oder 
sonstige signifikante Ereignisse auf, die nega-
tive Auswirkungen auf Menschen oder Umwelt 
gehabt hätten.

Die Wesentlichkeitsanalyse ergab keine Hin-
weise auf Geschäftsaktivitäten mit einem erheb-
lichen Risiko für Vorfälle von Zwangsarbeit oder 
Pflichtarbeit – weder im Hinblick auf spezifische 
Betriebsarten noch auf geografische Regionen. 
Gleiches gilt für das Risiko von Kinderarbeit.

Im Berichtsjahr 2024 wurden keine Anpas-
sungen an Strategie oder Geschäftsmodell 
der RLBV vorgenommen, die auf tatsächliche 
oder potenzielle Auswirkungen auf die eigenen 
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Arbeitskräfte gemäß ESRS 2 IRO-1 zurückzufüh-
ren wären.

Die RLBV weist aktuell überwiegend positive 
wesentliche Auswirkungen auf ihre Arbeitskräfte 
auf. Es wird davon ausgegangen, dass sich 
diese positiven Auswirkungen auch zukünftig 
nicht ändern werden und daher kurz-, mittel- und 
langfristig wesentlich bleiben. Im Bereich Arbeits-
bedingungen resultieren wesentliche positive 
Auswirkungen aus der Sicherheit der Beschäf-
tigungsverhältnisse, da die RLBV unbefristete 
Arbeitsverträge und einen angemessenen Sozial-
schutz gewährleistet. Flexible Arbeitszeitmodelle, 
eine angemessene Entlohnung sowie die voll-
ständige Abdeckung der Arbeitsverträge durch 
Tarifverhandlungen tragen zusätzlich zu positiven 
Arbeitsbedingungen bei. Die Unterstützung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sowie 
gezielte Maßnahmen zur Gesundheitspräven-
tion, darunter ein Betriebsarzt, Sportangebote 
und psychologische Hilfsangebote, stärken das 
Wohlbefinden der Mitarbeitenden. 

Im Bereich Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit legt die RLBV besonderen Wert auf 
die Förderung der Chancengleichheit, was sich 
wesentlich positiv auf die Belegschaft auswirkt. 
Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, 
darunter die Schließung des Gender-Pay-Gaps, 
sowie eine bewusste Förderung von Vielfalt bei 
der Personalauswahl und den Karrieremöglich-
keiten, sind zentrale Bestandteile dieser Strate-
gie. Zudem stellt die RLBV sicher, dass Männer 
und Frauen beim Thema Karenz und Kinder-
betreuung gleichgestellt behandelt werden. Ein 
weiteres wesentliches positives Element ist das 
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umfassende Bildungsangebot, das Schulungen, 
Kompetenzentwicklung und Weiterbildungsmög-
lichkeiten umfasst und mit einem funktionieren-
den Kostenübernahmekonzept verknüpft ist. Die 
RLBV ermöglicht zudem besondere Formen der 
Weiterbildung wie Bildungskarenz und Bildungs-
teilzeit. 

Im Bereich sonstige arbeitsbezogene Rechte 
sorgt die RLBV für ein sicheres Arbeitsumfeld, 
insbesondere durch strengen Datenschutz und 
Maßnahmen zur Prävention von Mobbing und Dis-
kriminierung. Diese Rahmenbedingungen tragen 
wesentlich zur Zufriedenheit und Stabilität der 
eigenen Belegschaft bei.

Die Bank weist sowohl wesentliche Chancen als 
auch Risiken für ihre Belegschaft auf. Eine ange-
messene Entlohnung verringert die Fluktuation, 
während eine gezielte Gesundheitsförderung 
langfristig Kosten senken kann. Eine gut aus-
gebildete Belegschaft bietet zudem die Möglich-
keit, internes Fachwissen zu erhalten und Weiter-
bildung effizient zu steuern. Auf der Risikoseite 
stehen steigende Personalkosten durch Kollek-
tivvertragserhöhungen sowie potenzielle Schwie-
rigkeiten bei der Rekrutierung gut ausgebildeter 
Arbeitskräfte, was langfristig Herausforderungen 
darstellen könnte.

Zusätzlich ergeben sich Auswirkungen durch 
Maßnahmen zur Erreichung eines klimaneutra-
len Betriebs. Initiativen wie das Jobrad-Angebot 
und das Jobticket fördern den Umstieg auf nach-
haltige Mobilität und reduzieren Emissionen im 
Pendelverkehr.
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Die Identifikation der verschiedenen Arten von 
Personen innerhalb der eigenen Belegschaft und 
deren potenzielle Gefährdung in den Wesentlich-
keitsprozessen erfolgten durch das Diversitäts-
team der RLBV. Dieses setzt sich bereits seit 
mehreren Jahren intensiv mit den Themen Inklu-
sion, Chancengleichheit, Familie & Beruf, Her-
kunft, Alter, Religion und LGBTQ+ auseinander. 
Dadurch wird sichergestellt, dass potenzieller 
Diskriminierung aktiv entgegengewirkt wird. Im 
Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden die 
Auswirkungen der RLBV auf die eigenen Arbeits-
kräfte in diesen Themenfeldern geprüft und ver-
schiedene Gruppen innerhalb der Belegschaft 
berücksichtigt.

Die oben genannten wesentlichen Risiken und 
Chancen, die sich aus den Auswirkungen und 
Abhängigkeiten von der eigenen Belegschaft 
ergeben, betreffen die gesamte Belegschaft glei-
chermaßen. Es gibt keine spezifischen Gruppen 
innerhalb der Belegschaft, die in besonderem 
Maße betroffen wären, sodass alle Mitarbeiten-
den von den identifizierten Chancen profitieren 
und gleichermaßen potenziellen Risiken ausge-
setzt sind.

S3: SBM-3
Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell

Die wesentlichen Auswirkungen der Raiffeisen 
Landesbank Vorarlberg (RLBV) betreffen die 
gesamte betroffene Gemeinschaft. Es gibt keine 
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spezifischen Gruppen innerhalb der betroffenen 
Gemeinschaften, die ausgeschlossen wären, 
sodass die Auswirkungen über verschiedene 
Regionen und Bevölkerungsgruppen hinweg 
spürbar sind. Bei den Arten von betroffenen 
Gemeinschaften handelt es sich sowohl um 
Gemeinschaften in der Nähe der Betriebsstand-
orte als auch um Gemeinschaften entlang der 
Wertschöpfungskette der RLBV.

Es kommen keine wesentlichen negativen 
Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften 
durch die RLBV vor. Die Analyse der Geschäfts-
tätigkeit hat keine erheblichen negativen Ein-
flüsse auf lokale oder externe Gemeinschaften 
identifiziert.

Hingegen bestehen wesentliche positive Aus-
wirkungen auf betroffene Gemeinschaften, ins-
besondere im Bereich Versorgungssicherheit 
und kritische Infrastruktur.

Diese positiven Auswirkungen stehen in direk-
tem Zusammenhang mit der Strategie und dem 
Geschäftsmodell der RLBV, das auf die lang-
fristige Sicherstellung der finanziellen Versor-
gung und stabiler Infrastrukturen in der Region 
ausgerichtet ist. Der Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit und zur Stabilität des Finanzsystems 
bildet einen strategischen Kernbestandteil und 
unterstreicht die Rolle der RLBV als verlässlicher 
Partner für Gemeinden, Haushalte und Unter-
nehmen in Vorarlberg.

S3 – eigener Betrieb: Die RLBV trägt durch die 
Sicherstellung der Versorgungssicherheit und 
die Bereitstellung kritischer Infrastruktur zu 
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einer positiven wesentlichen Auswirkung auf 
betroffene Gemeinschaften bei. Dies wird auch 
kurz-, mittel- und langfristig so erwartet.

S3 – nachgelagert: Auch die Akteure in der 
nachgelagerten Wertschöpfungskette profi-
tieren von diesen Maßnahmen, da die Bereit-
stellung kritischer Infrastruktur sich ebenfalls 
positiv auf betroffene Gemeinschaften auswirkt.

Die Identifikation der betroffenen Gemeinschaf-
ten für die Wesentlichkeitsanalyse erfolgte durch 
eine detaillierte Betrachtung der Geschäftsak-
tivitäten und ihres Einflusses. Dabei wurden 
betroffene Gemeinschaften als eine einheitliche 
Personengruppe definiert, die sowohl Gemein-
schaften in der Nähe der Betriebsstandorte 
als auch Gemeinschaften entlang der Wert-
schöpfungskette umfasst. Aufgrund dieser 
Einordnung wurden innerhalb der betroffenen 
Gemeinschaften keine weiteren differenzierten 
Untergruppen identifiziert oder unterschieden.

Die aus diesen Auswirkungen resultierenden 
Chancen – insbesondere die Stärkung regio-
naler Resilienz, das Vertrauen der Bevölkerung 
und die Stabilität der Kundenbasis – stehen in 
direktem Zusammenhang mit der strategischen 
Positionierung und dem Geschäftsmodell der 
RLBV als regional verankerte Universalbank.

Mögliche negative Auswirkungen wurden im 
Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse sowohl in 
den eigenen Geschäftsaktivitäten als auch ent-
lang der Wertschöpfungskette geprüft. Syste-
mische oder standortbezogene Risiken – auch 
im Zusammenhang mit klimabezogenen Trans-

49



formationen oder strukturellen Veränderungen 
wie der Digitalisierung – wurden nicht identifiziert.

Obwohl derzeit keine wesentlichen Risiken 
bestehen, erkennt die RLBV an, dass zukünftige 
gesellschaftliche, wirtschaftliche oder regulato-
rische Entwicklungen, insbesondere im Kontext 
der nachhaltigen Transformation, Auswirkungen 
auf betroffene Gemeinschaften haben könnten. 
Solche Risiken werden im Rahmen der strategi-
schen Planung und Risikobewertung fortlaufend 
beobachtet.

S4: SBM-3
Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell

Die wesentlichen Auswirkungen der Raiffeisen 
Landesbank Vorarlberg (RLBV) betreffen Ver-
braucher:innen und Endnutzer:innen ihrer Dienst-
leistungen. In bestimmten Bereichen der sozialen 
Inklusion gibt es Unterschiede in den Auswirkun-
gen, insbesondere zwischen jüngeren Menschen, 
älteren Menschen und Menschen mit Beeinträch-
tigungen.

Die betroffenen Gruppen umfassen Verbrau-
cher:innen und Endnutzer:innen, deren Rechte 
auf Privatsphäre, Schutz personenbezogener 
Daten, freie Meinungsäußerung und Nichtdiskri-
minierung betroffen sein könnten. Ebenso betrifft 
es Personen, die auf genaue und zugängliche 
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen 
angewiesen sind.
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Es wurden keine wesentlichen negativen Auswir-
kungen auf Verbraucher:innen und Endnutzer:in-
nen festgestellt.

Die identifizierten positiven Auswirkungen auf 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen stehen 
in engem Zusammenhang mit der strategischen 
Ausrichtung der RLBV. Ziel ist es, Bankdienstleis-
tungen niederschwellig, inklusiv und transparent 
bereitzustellen – sowohl persönlich als auch über 
digitale Kanäle.

Barrierefreiheit, Datenschutz und eine verständ-
liche Kommunikation von Produktinformationen 
sind zentrale Bestandteile des Geschäftsmodells 
als regional verankerte Universalbank mit gemein-
wohlorientiertem Anspruch. Erkenntnisse aus der 
Wesentlichkeitsanalyse sowie Rückmeldungen 
aus dem Kundendialog haben in den vergange-
nen Jahren zur kontinuierlichen Weiterentwick-
lung des Angebots beigetragen – etwa durch 
barrierefreie Filialgestaltung, eine zugänglichere 
Website und die gezielte Ansprache spezifischer 
Kundengruppen mittels einfacher Sprache und 
individualisierter Beratung.

Diese Rückmeldungen und Analysen fließen fort-
laufend in die strategische Weiterentwicklung der 
digitalen Services sowie in die Gestaltung der 
physischen Infrastruktur ein.

Hingegen bestehen positive Auswirkungen, ins-
besondere in folgenden Bereichen:
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	 Informationsbezogene Auswirkungen

	 Schutz der persönlichen Daten von Ver-
braucher:innen und Endnutzer:innen

	 Bereitstellung ausreichender und 
zugänglicher Informationen zur Unter-
stützung fundierter Entscheidungen

	 Klare Kennzeichnung von Produkten 
hinsichtlich Kosten und Nachhaltigkeits-
aspekten

	 Soziale Inklusion

	 Sicherstellung der Barrierefreiheit bei 
Serviceangeboten, sowohl persönlich als 
auch digital

	 Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer 
Menschen, jüngerer Menschen und 
Menschen mit Beeinträchtigungen durch 
barrierefreie Gebäude, Bankomaten und 
eine zugängliche Webseite

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse hat die 
RLBV verschiedene Kundengruppen identifiziert 
und individuell betrachtet. Dazu gehören:

	 Finanziell schutzbedürftige Personen
	 Nicht-deutschsprachige Personen
	 Menschen mit Beeinträchtigungen
	 Kinder
	 Menschen verschiedener Altersgruppen

Es wurden keine wesentlichen Risiken oder Chan-
cen identifiziert, die sich aus den Auswirkungen 
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und Abhängigkeiten mit Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen ergeben. Auch innerhalb der 
genannten Gruppen wurden keine gruppenspe-
zifischen Risiken oder Chancen festgestellt.

IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, 
Risiken und Chancen

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) hat 
ihre Wesentlichkeitsanalyse auf Basis der Euro-
pean Sustainability Reporting Standards (ESRS) 
durchgeführt und folgt dem Prinzip der doppel-
ten Wesentlichkeit. Dabei wurden die spezifischen 
Gegebenheiten der Bank, wie die Struktur der 
Wertschöpfungskette und relevante ESG-The-
men, systematisch berücksichtigt. Zur Datenerhe-
bung wurden interne Unterlagen aus dem Bereich 
Nachhaltigkeit herangezogen, Fokusinterviews 
mit relevanten Fachbereichen und Abteilungen 
geführt sowie die vor- und nachgelagerte Banken-
wertschöpfungskette analysiert. Externe Exper-
ten wurden hinzugezogen, um wissenschaftsba-
sierte Erkenntnisse in die Analyse einzubinden 
und die Ergebnisse zu fundieren.

Die Bewertung der Wesentlichkeit erfolgt durch 
eine Wesentlichkeits-Matrix, in der die poten-
ziellen und tatsächlichen Auswirkungen nach 
Ausmaß, Umfang, Unabänderlichkeit und Wahr-
scheinlichkeit eingestuft werden. Risiken und 
Chancen werden entsprechend ihrer finanziellen 
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Relevanz und ihres potenziellen Ausmaßes, und 
nach der Eintrittswahrscheinlichkeit priorisiert. Ein 
Schwellenwert von 3,0 dient als Entscheidungs-
grundlage, um die Wesentlichkeit festzulegen. 
Diese Bewertung wird auch im internen Kontroll-
system der RLBV angewendet. Der Betrachtungs-
zeitraum umfasst kurz-, mittel- und langfristige 
Auswirkungen mit einem geografischen Fokus 
auf Vorarlberg und Süddeutschland.

Die RLBV hat einen umfassenden Prozess zur 
Identifizierung, Bewertung, Priorisierung und 
Überwachung potenzieller und tatsächlicher 
Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt 
etabliert. Dieser basiert auf den Sorgfaltspflich-
ten gemäß ESRS und umfasst die Analyse 
interner Verbrauchsdaten, sozialer und Gover-
nance-Kennzahlen sowie die Untersuchung der 
Verpflichtungen nach Verwendungszweck, Bran-
che und Ländern. Eine erste Filterung der The-
men erfolgte durch ein initiales Screening, um 
irrelevante Aspekte aus rechtlichen oder geo-
grafischen Gründen auszuschließen. Die ermittel-
ten Auswirkungen wurden in positiv und negativ 
sowie aktuell oder potenziell eingeteilt. Während 
aktuelle Auswirkungen mit einer Wahrschein-
lichkeit von 100 % bewertet wurden, erfolgte die 
Einstufung potenzieller Auswirkungen in 20-Pro-
zent-Schritten.

Zur weiteren Verifizierung wurden externe Exper-
ten hinzugezogen, die spezifische Themenfelder 
wie die Umweltwirkungen der Neubaufinanzie-
rung analysierten. Die aggregierten Ergebnisse 
wurden in einer Shortlist erfasst und anschließend 
in Workshops mit Fachabteilungen verifiziert. 
Dieser Prozess wird regelmäßig überprüft, um 
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Anpassungen an neue regulatorische Anforde-
rungen und Best Practices vorzunehmen.

Die Wesentlichkeitsanalyse konzentriert sich 
gezielt auf spezifische Aktivitäten und Geschäfts-
beziehungen, die ein erhöhtes Risiko für nachtei-
lige Auswirkungen mit sich bringen. Besonders 
hervorgehoben wurden die Nachhaltigkeitsrisiken 
in der Bankenwertschöpfungskette, da Finanzie-
rungs- und Investitionsentscheidungen der Bank 
wesentliche ökologische und soziale Auswirkun-
gen haben können. Die Analyse berücksichtigt 
dabei nicht nur die direkten Effekte der Bank, 
sondern auch die indirekten Einflüsse entlang der 
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette.

Im Rahmen der Analyse wurden 328 Antworten 
aus einer Stakeholderbefragung ausgewertet, 
die über Microsoft Forms durchgeführt wurde. 
Externe Experten wurden hinzugezogen, um die 
wissenschaftliche Fundierung der identifizierten 
Auswirkungen sicherzustellen. Dies ermöglichte 
eine fundierte Bewertung, die sowohl positive als 
auch negative Auswirkungen sowie deren poten-
zielle Risiken und Chancen abdeckt.

Die Bewertung der negativen Auswirkungen 
basiert auf dem Schweregrad und der Wahr-
scheinlichkeit. Der Schweregrad wird durch die 
Faktoren Ausmaß, Umfang und Unabänderlich-
keit bestimmt. Bei Menschenrechtsauswirkungen 
hat der Schweregrad Vorrang vor der Wahrschein-
lichkeit. Die Wesentlichkeitsanalyse wird durch 
interne Kontrollverfahren unterstützt, bei denen 
die Bewertungen durch das Nachhaltigkeitsma-
nagement und externe Experten geprüft werden. 
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Die Abnahme der Ergebnisse erfolgt durch den 
Vorstand der RLBV.

Im aktuellen Berichtszeitraum wurde die Wesent-
lichkeitsanalyse erstmals in dieser Form und Tiefe 
durchgeführt. Das Verfahren wurde grundlegend 
überarbeitet und an die Anforderungen der ESRS 
angepasst. Dabei kamen unter anderem externe 
Fachleute zum Einsatz, es erfolgte eine detaillierte 
Analyse der gesamten Bankenwertschöpfungs-
kette sowie eine deutlich stärkere Einbindung 
relevanter interner und externer Stakeholder.

Im Vergleich zu früheren Berichtsperioden stellt 
dies eine signifikante Weiterentwicklung dar. 
Frühere Verfahren zur Wesentlichkeitserhebung 
basierten auf vereinfachten Ansätzen ohne syste-
matische Einbindung externer Perspektiven oder 
explizite Betrachtung der Wertschöpfungskette.

Die aktuelle Wesentlichkeitsanalyse wurde im 
Jahr 2024 durchgeführt, ebenso die letzte Überar-
beitung des Verfahrens. Die nächste Überprüfung 
ist für das Jahr 2026 vorgesehen, sofern keine 
wesentlichen Änderungen im regulatorischen 
Umfeld oder der Geschäftstätigkeit eine frühere 
Aktualisierung erforderlich machen.

Die Analyse zeigt, dass insbesondere die vor- 
und nachgelagerte Bankenwertschöpfungskette 
maßgeblich zu den identifizierten Auswirkungen 
beiträgt. Da die RLBV keinen Konzernabschluss 
gemäß § 59 BWG erstellt und keine Eigenmittel 
auf konsolidierter Basis ermittelt, ist die Bewer-
tung der Auswirkungen auf die rechtliche Einheit 
der Bank beschränkt. Dennoch wurden auch 
Beteiligungen und verbundene Unternehmen ein-
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bezogen, um wesentliche Risiken und Chancen 
systematisch zu erfassen.

Die Beteiligung von Stakeholdern und externen 
Experten spielte eine zentrale Rolle im Wesent-
lichkeitsprozess. Ein umfangreicher Fragebogen 
wurde an alle relevanten Stakeholdergruppen 
verteilt, um deren Perspektiven und Einschätzun-
gen zu ESG-Themen zu erfassen. Die Befragung 
lief über 36 Tage, und es wurden 328 Antworten 
gesammelt. Zusätzlich wurden externe Experten 
beauftragt, die wissenschaftliche Fundierung der 
identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chan-
cen zu gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist die 
Konsultation eines Umwelt-Experten für Impact, 
Risks & Opportunities (IROs), der wissenschaft-
liche Erkenntnisse in die Analyse integrierte.

Die Priorisierung der negativen Auswirkungen 
basiert auf einer umfassenden Bewertung der tat-
sächlichen und potenziellen Effekte auf Menschen 
und die Umwelt. Ein Nachhaltigkeitsaspekt wird als 
wesentlich eingestuft, wenn er sich über verschie-
dene Zeithorizonte hinweg auf wesentliche ökolo-
gische oder soziale Aspekte auswirkt. Die Analyse 
berücksichtigt sowohl direkte Auswirkungen der 
eigenen Geschäftstätigkeit als auch indirekte Aus-
wirkungen entlang der Bankenwertschöpfungskette.

Der Prozess zur Identifizierung, Bewertung, Prio-
risierung und Überwachung von Risiken und 
Chancen mit finanziellen Auswirkungen basiert auf 
mehreren wesentlichen Schritten. Dabei wurden 
sowohl direkt steuerbare Faktoren innerhalb des 
Unternehmens als auch externe Einflüsse entlang 
der vor- und nachgelagerten Bankenwertschöp-
fungskette berücksichtigt. 
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Durch diesen ganzheitlichen Ansatz konnte 
sichergestellt werden, dass alle wesentlichen 
finanziellen Risiken und Chancen systematisch 
erfasst, bewertet und priorisiert wurden. Die 
kontinuierliche Überwachung dieser Faktoren 
ermöglicht es der RLBV, gezielt Maßnahmen zur 
Risikominimierung und Chancenmaximierung zu 
entwickeln und ihre strategische Ausrichtung ent-
sprechend anzupassen.

Die Zusammenhänge zwischen Auswirkungen, 
Abhängigkeiten, Risiken und Chancen wurden 
systematisch untersucht. Dabei wurden nicht 
nur direkte Auswirkungen der Geschäftstätigkeit 
betrachtet, sondern auch Abhängigkeiten entlang 
der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungs-
kette analysiert. Diese können sowohl positive 
als auch negative Effekte auf die Bank und ihre 
Geschäftsstrategie haben. Zusätzlich wurden 
potenzielle regulatorische Änderungen einbe-
zogen, die Risiken und Chancen beeinflussen 
könnten.

Nachhaltigkeitsbezogene Risiken wurden im 
Vergleich zu anderen Risikotypen anhand ihrer 
relativen Schwere und Wahrscheinlichkeit priori-
siert. Der Grundsatz der doppelten Wesentlichkeit 
stellte sicher, dass sowohl die sozialen und öko-
logischen Auswirkungen als auch die finanziellen 
Effekte auf das Unternehmen berücksichtigt wur-
den.

Das interne Kontrollsystem für das allgemeine 
Risikomanagement befindet sich noch im Auf-
bau, weshalb die Wesentlichkeitsanalyse bislang 
nicht vollständig integriert ist. Die identifizierten 
Chancen finden derzeit noch keine Berücksichti-
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gung im allgemeinen Managementverfahren. Im 
Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum wurde 
das Wesentlichkeitsverfahren weiterentwickelt, 
insbesondere durch die Einbeziehung externer 
Experten und umfassendere Stakeholderbe-
fragungen, um eine fundierte und nachhaltige 
Bewertung sicherzustellen.

ESG-Risiken im Risikomanagement

Innerhalb der ESG-Risiken wird zwischen Out-
side-in- und Inside-out-Effekten unterschieden. 
Outside-in-Effekte beschreiben externe ESG-
Entwicklungen, die finanzielle Auswirkungen auf 
das Geschäftsergebnis, die Effizienz und die wirt-
schaftlichen Perspektiven haben können. Inside-
out-Effekte betreffen jene Risiken, die durch das 
Handeln der RLBV selbst entstehen und gesell-
schaftliche oder ökologische Auswirkungen nach 
sich ziehen. Diese können sich unter anderem in 
Reputationsrisiken äußern, die das Vertrauen, 
die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Bank 
beeinträchtigen. Ein unterlassenes Handeln im 
Sinne der Nachhaltigkeit kann solche Risiken 
verstärken. Durch gezielte Maßnahmen im Risi-
komanagement wird deren Entstehung jedoch 
deutlich reduziert.

Zudem ist eine Zunahme von Gerichtsverfahren 
im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken zu 
beobachten. Diese fordern häufig eine Verhal-
tensänderung von Unternehmen oder Behörden, 
deren Handeln zur Erhöhung physischer Risiken 
beiträgt.

Die RLBV legt den Schwerpunkt bei der Betrach-
tung von ESG-Risiken vorrangig auf Outside-in-
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Effekte, da selbst verursachte Risiken aufgrund 
der festgelegten Grundwerte und der daraus 
abgeleiteten Risikostrategie als deutlich geringer 
eingestuft werden.

Die Identifikation relevanter ESG-Risiken basiert 
auf umfassenden Erhebungen zu klimabezo-
genen Risiken in Vorarlberg und angrenzenden 
Regionen. Eine konsolidierte Darstellung dieser 
Risiken, inklusive potenzieller Auswirkungen auf 
verschiedene Risikokategorien und ihrer Ein-
stufung nach Relevanz, wird laufend weiterent-
wickelt. Dabei wird auch die zeitliche Dimension 
berücksichtigt, um kurz-, mittel- und langfristige 
Entwicklungen zu analysieren.

Um eine frühzeitige Erkennung zu gewährleis-
ten, wird die strukturierte und systematische 
Erfassung relevanter ESG-Risiken kontinuierlich 
ausgebaut – auch wenn diese aktuell noch keine 
unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zei-
gen.

Im Finanzierungsgeschäft erfolgt eine ESG-Risi-
koklassifizierung auf Basis des ÖNACE-Codes 
sowie eines von der RBI entwickelten Branchen-
scores, der rund 700 Branchen anhand ESG-Fak-
toren bewertet. Die zugrunde liegenden Daten 
basieren auf ESG-Faktoren von rund 6.000 Unter-
nehmen in 180 Ländern. Der ESG-Branchenscore 
ist ein zentraler Bestandteil des ESG-Antragsra-
ting-Tools, das eine Ersterfassung der Nachhaltig-
keit und Taxonomiefähigkeit geplanter Finanzie-
rungen ermöglicht.

Auf Basis dieser Daten erfolgen gezielte Analysen 
zur Branchenverteilung, um ESG-Risiken besser 
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zu steuern. Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf jenen Branchen, die stark vom Klimawandel 
betroffen sind. Zur Visualisierung werden unter 
anderem Heatmaps eingesetzt, welche stark 
exponierte Branchen mit deren ESG-Score ver-
knüpfen.

Zur tiefergehenden Bewertung kommen Klima-
Stresstests zum Einsatz, um Risikotreiber über 
den üblichen Planungshorizont hinaus zu iden-
tifizieren. Diese Tests beinhalten beschriebene 
Szenarien, Modellansätze zur Risikobewertung 
und eine qualitative oder quantitative Auswertung 
der Ergebnisse. Auf diese Weise können poten-
zielle Auswirkungen auf Ausfallwahrscheinlich-
keiten, Kreditsicherheiten und Risikotragfähigkeit 
erfasst und bewertet werden. Die RLBV orientiert 
sich hierbei an sektorweiten Ansätzen.

Ergänzend wurde erstmals eine externe Organi-
sation mit der Analyse des Investmentportfolios 
der RLBV hinsichtlich ESG-Kriterien beauftragt. 
Ziel war es, die Nachhaltigkeit der Investitionen zu 
bewerten und sicherzustellen, dass ökologische 
und soziale Verpflichtungen erfüllt werden. Die 
Ergebnisse zeigen, dass ein wesentlicher Teil der 
Anlagen bereits hohen Nachhaltigkeitsstandards 
entspricht. Gleichzeitig wurden Potenziale für Ver-
besserungen identifiziert, die zur Weiterentwick-
lung der Anlagestrategie herangezogen werden.

Für die Entwicklung von Risikobewältigungsmaß-
nahmen werden die Erkenntnisse aus der Identi-
fikation und Bewertung herangezogen. Auf dieser 
Grundlage werden Limite und Schwellenwerte 
definiert, die den Risikoappetit der RLBV und die 
Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 
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steuern – etwa durch die Einschränkung oder den 
Ausschluss klimaschädlicher Aktivitäten.

Branchen mit negativer ESG-Bewertung können 
im Rahmen von Engagement-Strategien berück-
sichtigt werden, wenn Positivfaktoren – etwa 
nachhaltige Entwicklungsperspektiven – nachge-
wiesen werden. Somit können auch Kund:innen 
einbezogen werden, die innerhalb ihrer Branche 
überdurchschnittlich abschneiden oder Trans-
formationsstrategien verfolgen. Die definierten 
Schwellen-, Ziel- und Grenzwerte werden regel-
mäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.

Darüber hinaus erfolgen auf Basis ESG-relevan-
ter Daten weiterführende Analysen zur Steuerung 
von ESG-Risiken. Branchenübergreifende Enga-
gement-Auswertungen sowie die Anwendung 
von Heatmaps dienen dazu, Handlungsbedarfe 
zu erkennen und geeignete Steuerungsmaßnah-
men abzuleiten.

Geplante Investitionen sollen weiterhin vorrangig 
in nachhaltige Projekte fließen, um ESG-Risiken 
zu reduzieren und zur Erreichung der Nachhaltig-
keitsziele beizutragen. Auch im Bereich der Nost-
roinvestitionen zur Liquiditätssteuerung kommen 
die definierten Methoden zur Anwendung.

Die identifizierten ESG-Risiken sowie die ein-
gesetzten Instrumente zur Risikobewältigung 
werden im internen Risikoreporting dokumen-
tiert. ESG-Risiken sind integraler Bestandteil der 
bestehenden Risikoberichte, um ihre Auswirkun-
gen je nach Risikoart systematisch abzubilden. 
Darüber hinaus werden Entwicklungen, Kennzah-
len und Trends regelmäßig in den zuständigen 
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Gremien behandelt, insbesondere in Richtung der 
Geschäftsleitung. Die externe Berichterstattung 
erfolgt im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts 
sowie über spezifische Offenlegungen zu Wesent-
lichkeit und Umgang mit ESG-Risiken.

E1: IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen klimabezo-
genen Auswirkungen, Risiken und Chancen

Ergänzend zu den oben genannten Verfahren im 
Risikomanagement berücksichtigt die RLBV ihre 
tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf 
den Klimawandel durch eine umfassende Erhe-
bung der Treibhausgasemissionen entlang aller 
drei Scopes. Grundlage hierfür ist die CO2-Bilanz 
nach dem Greenhouse Gas Protocol.

Die Erfassung erfolgte entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Scope-1- und Scope-
2-Emissionen wurden auf Basis interner Ver-
brauchsdaten – etwa Energieverbrauch und 
Fuhrparkdaten – erhoben. Die Berechnung der 
Scope-3-Emissionen, insbesondere der finanzier-
ten Emissionen im Kreditportfolio, erfolgte mithilfe 
anerkannter Methoden wie der PCAF-Methode 
(Partnership for Carbon Accounting Financials).

Potenzielle zukünftige Auswirkungen wurden 
unter Einbeziehung der geplanten Geschäfts-
entwicklung sowie der Investitionsstrategie im 
Bereich nachhaltiger Finanzierungen berücksich-
tigt. Darüber hinaus wurden sektorenspezifische 
Klimarisiken in der Kreditvergabe analysiert. Die 
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daraus identifizierten Emissionsquellen und -trei-
ber bilden eine zentrale Grundlage für die stra-
tegische Steuerung klimabezogener Ziele und 
Maßnahmen.

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
ermittelt und bewertet klimabezogene Auswir-
kungen, Risiken und Chancen durch eine umfas-
sende Klimarisiko- und Klimaszenarioanalyse. 
Diese Analysen dienen der fundierten Bewertung 
von Klima- und Umweltrisiken und deren Einfluss 
auf verschiedene Risikokategorien der Bank. Die 
Klimarisikoanalyse untersucht die Exposition 
der Bank gegenüber klimabedingten Risiken, 
während die Klimaszenarioanalyse auf Basis der 
Szenarien „Net Zero“, „Too Little, Too Late“ und 
„Business as Usual“ zukünftige Entwicklungen 
simuliert. Dabei werden sowohl physische Risi-
ken wie extreme Wetterereignisse als auch Über-
gangsrisiken durch regulatorische Veränderun-
gen oder Marktanpassungen berücksichtigt.

Im Bereich Kreditrisiken wird die Wahrscheinlich-
keit von Kreditausfällen modelliert, um potenzielle 
finanzielle Belastungen für Kund:innen durch kli-
matische oder regulatorische Risiken zu verste-
hen. Marktrisiken werden durch die Bewertung 
potenzieller Verluste aufgrund von Marktwert-
schwankungen sowie erwarteter Verluste in den 
Wertpapierportfolios und im Interbankengeschäft 
analysiert. Operationelle Risiken werden durch 
Schutzmaßnahmen für die Bankinfrastruktur 
gegen Extremwetterereignisse sowie Investitio-
nen in resiliente Technologien adressiert. Liqui-
ditätsrisiken werden durch vorausschauende 
Planung und den Aufbau von Liquiditätspuffern 
minimiert.
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Im Rahmen der nachhaltigen Geschäftsstrate-
gie konzentriert sich die RLBV auf die Kreditver-
gabe für klimafreundliche Geschäftsmodelle und 
reduziert ihr Engagement in klimaschädlichen 
Branchen. Dies verringert nicht nur Risiken für die 
Bank, sondern trägt auch zur Senkung indirekter 
CO2-Emissionen bei. Die gezielte Finanzierung 
von Kund:innen, die CO2-Reduktionstechnolo-
gien nutzen oder nachhaltige Praktiken verfolgen, 
unterstützt zudem die Emissionsminderung und 
verbessert das Risikoprofil der Bank.

Die RLBV analysiert physische Risiken sowohl im 
eigenen Betrieb als auch entlang der vor- und nachge-
lagerten Wertschöpfungskette. Dabei liegt der Fokus 
auf Umweltrisiken, für die bereits fortgeschrittene 
Methoden und regulatorische Vorgaben existieren. 
Die Bewertung basiert auf qualitativen und quantita-
tiven Daten, insbesondere von Climate Change Cen-
tre AUSTRIA und dem Land Vorarlberg, um extreme 
Wetterereignisse in der Region präzise zu erfassen.

Durch diese systematische Analyse kann die Bank 
gezielt Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen 
und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber klima-
bedingten Herausforderungen stärken.

Kurz-, mittel- und langfristige Klimagefahren wer-
den mithilfe einer Kombination aus qualitativen 
und quantitativen Methoden ermittelt und regel-
mäßig überprüft. Die Klimarisiko- und Klimasze-
narioanalyse simuliert klimatische Risiken über 
verschiedene Zeithorizonte:

	 Kurzfristige Risiken (< 3 Jahre) basieren auf 
aktuellen klimatischen Daten und Bedrohun-
gen wie Extremwetterereignissen.
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	 Mittel- und langfristige Risiken (3–10 Jahre 
und > 10 Jahre) werden durch Szenarioana-
lysen erfasst, die mögliche Entwicklungen 
des Klimawandels und deren Auswirkungen 
auf die Bank modellieren.

Die Nutzung spezifischer Datenquellen, wie die 
von Climate Change Centre AUSTRIA und dem 
Land Vorarlberg, ermöglicht eine regionale 
Anpassung der Szenarien und langfristige Stra-
tegieentwicklung zur Risikominderung.

Die RLBV bewertet systematisch, in welchem 
Ausmaß ihre Vermögenswerte und Geschäfts-
tätigkeiten von Klimagefahren betroffen sein 
könnten. Im Rahmen einer umfassenden Klima-
szenarioanalyse wurden physische Risiken (z. B. 
Überschwemmungen, Hitzewellen, Stürme) sowie 
Übergangsrisiken (z. B. regulatorische Anpassun-
gen, veränderte Marktanforderungen) simuliert.

Für physische Risiken wurden geografische und 
branchenspezifische Daten analysiert, um die 
Exposition gegenüber extremen Wetterereig-
nissen zu bestimmen. Übergangsrisiken wurden 
insbesondere für emissionsintensive Sektoren 
im Kreditportfolio untersucht, um potenzielle 
Auswirkungen neuer Umweltvorschriften oder 
Marktveränderungen einzuschätzen. Diese vor-
ausschauende Bewertung hilft der Bank, frühzei-
tig geeignete Strategien zur Risikominderung zu 
entwickeln und ihre Widerstandsfähigkeit gegen-
über Klimagefahren zu erhöhen.

Zur Identifizierung von Klimagefahren nutzt die 
RLBV auch Szenarien mit hohen Emissionen. 
Diese ermöglichen eine Worst-Case-Bewertung, 
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um die potenziellen Auswirkungen extremer 
Klimabedingungen realistisch einzuschätzen.

Durch die Berücksichtigung solcher Szenarien 
kann die Bank:

	 Anfälligkeiten von Vermögenswerten und 
Geschäftsaktivitäten bewerten.

	 Gezielte Präventions- und Anpassungsstrate-
gien entwickeln.

	 Langfristige Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Klimarisiken sicherstellen.

Die Analyse klimabezogener Szenarien diente der 
RLBV als zentrale Grundlage zur Ermittlung und 
Bewertung kurz-, mittel- und langfristiger phy-
sischer Risiken. Dabei wurden bewährte und in 
der Klimawissenschaft weit verbreitete RCP-Sze-
narien (Representative Concentration Pathways) 
verwendet. Konkret wurden die RCP-Szenarien 
8.5, 4.5 und 2.6 als Näherungswerte für die ana-
lysierten Klimaszenarien herangezogen. Diese 
Szenarien ermöglichen eine strukturierte Ein-
schätzung der potenziellen Auswirkungen des 
Klimawandels unter verschiedenen Annahmen 
hinsichtlich der globalen Emissionsentwicklung. 
Um eine regionale Anpassung und höhere Aussa-
gekraft zu gewährleisten, wurden diese Szenarien 
mit spezifischen Klimadaten für das Land Vorarl-
berg abgestimmt und plausibilisiert. Dadurch stellt 
die RLBV sicher, dass nicht nur allgemeine Klima-
risiken berücksichtigt werden, sondern auch jene, 
die besonders für die Region Vorarlberg relevant 
sind. Auf dieser Basis können extreme Wetter-
ereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen 
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und Starkregenereignisse gezielt im regionalen 
Kontext bewertet werden. Dies ermöglicht eine 
präzisere Erfassung der realen Auswirkungen 
über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume.

Neben physischen Risiken analysiert die RLBV 
auch Übergangsrisiken und Chancen, die sich 
durch wirtschaftliche und politische Veränderun-
gen im Zuge des Übergangs zu einer kohlenstoff-
armen Wirtschaft ergeben.

Im Fokus stehen dabei:

	 Regulatorische Vorgaben (z. B. EU-Green 
Deal, EU-Taxonomie).

	 Markttrends und die veränderte Nachfrage 
nach nachhaltigen Finanzprodukten.

	 Compliance-Risiken und Kosten für emissi-
onsintensive Branchen.

Gleichzeitig ergeben sich Chancen durch nach-
haltige Finanzprodukte, die eine steigende Nach-
frage nach grünen Investitionen ermöglichen. Um 
sich gegen Übergangsrisiken abzusichern und 
nachhaltiges Wachstum zu fördern, passt die 
RLBV ihre Strategien kontinuierlich an.

Die Analyse von Übergangsrisiken erfolgt durch 
eine Klimarisiko- und Klimaszenarioanalyse, die 
sowohl physische als auch transitorische Risiken 
berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in drei Zeit-
horizonten:

	 Kurzfristig (< 3 Jahre): Neue regulatorische 
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Vorgaben und erste Marktreaktionen.

	 Mittelfristig (3–10 Jahre): Anpassungen durch 
politische Maßnahmen und veränderte Finan-
zierungsanforderungen.

	 Langfristig (> 10 Jahre): Strukturelle Verände-
rungen in der Marktnachfrage und neue Inves-
titionsstrategien.

Diese Betrachtung hilft der Bank, frühzeitig 
gezielte Maßnahmen zur Anpassung und Risiko-
minderung zu entwickeln. Durch die frühzeitige 
Identifikation potenzieller Herausforderungen 
kann die Bank ihre Widerstandsfähigkeit gegen-
über klimabezogenen Übergangsereignissen 
stärken.

Im Rahmen der Klimaszenarioanalyse hat die 
RLBV untersucht, inwieweit ihre Vermögenswerte 
und Geschäftstätigkeiten von klimabedingten 
Übergangsereignissen betroffen sein könnten. 
Diese Analyse umfasst:

	 Bewertung potenzieller Auswirkungen poli-
tischer, regulatorischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen im Zuge der Dekarbonisierung.

	 Simulation unterschiedlicher Übergangsrisi-
ken anhand der Szenarien „Net Zero“, „Too 
Little, Too Late“ und „Business as Usual“.

Dabei wurden mögliche Anpassungskosten, 
Marktveränderungen und neue regulatorische 
Vorgaben analysiert, um potenzielle Auswirkun-
gen frühzeitig zu erkennen und zu steuern.
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Die RLBV hat geringe Engagements in wenigen 
kohlenstoffintensiven Branchen festgestellt. 
Diese werden schrittweise reduziert. Gleichzeitig 
unterstützt die Bank Unternehmen aktiv bei ihrer 
Transformation hin zu nachhaltigeren Wirtschafts-
aktivitäten.

Die Bank entwickelt gezielte Strategien zur Risiko-
minderung und passt ihre Geschäftsmodelle an 
die Herausforderungen und Chancen der klima-
neutralen Wirtschaft an.

E2: IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen im Zusammen-
hang mit Umweltverschmutzung

Die Identifizierung und Bewertung wesentlicher 
Auswirkungen, Risiken und Chancen erfolgte 
einheitlich über alle relevanten Nachhaltigkeits-
themen hinweg und erstreckte sich sowohl auf 
signifikante Standorte, Vermögenswerte und 
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Unterneh-
mens als auch auf die vor- und nachgelagerte 
Wertschöpfungskette. Dies betrifft auch Auswir-
kungen, Risiken und Chancen bezüglich Umwelt-
verschmutzung.

Als Regionalbank ohne Produktionsprozesse 
verfügt die RLBV über keine unmittelbaren Emis-
sionsquellen im klassischen Sinne. Analysiert 
wurden insbesondere indirekte Auswirkungen 
im Zusammenhang mit dem Gebäudebetrieb, 
der Mitarbeitermobilität sowie Geschäftsreisen. 
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Wesentliche negative Auswirkungen wurden 
dabei nicht festgestellt.

E3: IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen im Zusammen-
hang mit Wasser und Meeresressourcen

Die Bewertung der Auswirkungen auf Wasser- 
und Meeresressourcen erfolgte im Rahmen der 
Wesentlichkeitsanalyse. Als regional tätiges Kre-
ditinstitut ohne wasserintensive Prozesse und mit 
Verwaltungsgebäuden als Hauptinfrastruktur ver-
fügt die RLBV über einen geringen direkten Was-
serverbrauch. Dieser betrifft vor allem Sanitäran-
lagen und Küchenbereiche und wird im Rahmen 
des Gebäudemanagements überwacht. Wesent-
liche Risiken oder negative Auswirkungen wurden 
nicht festgestellt.

Im Finanzierungsgeschäft wird im Rahmen der 
ESG-Prüfung geprüft, ob Kreditnehmer:innen 
oder Investitionen mit erhöhtem wasserbezoge-
nem Risiko verbunden sind – etwa im landwirt-
schaftlichen oder industriellen Kontext. Aktuell 
bestehen keine relevanten Engagements mit 
wesentlichem Wasserrisiko.

Auch in der vor- und nachgelagerten Wertschöp-
fungskette wurden aufgrund stabiler Wasserver-
sorgung und geringer Wasserstress-Risiken in 
Österreich und im süddeutschen Raum keine 
wesentlichen wasserbezogenen Risiken oder 
negativen Auswirkungen identifiziert.
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E4: IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen im Zusammen-
hang mit Biodiversität

Die Bewertung der Auswirkungen auf Biodiver-
sität und Ökosysteme erfolgte im Rahmen der 
allgemeinen Wesentlichkeitsanalyse. Berück-
sichtigt wurden sowohl direkte Einflüsse – etwa 
durch Flächenverbrauch im Zusammenhang mit 
der Bankinfrastruktur – als auch indirekte Aus-
wirkungen entlang der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette.

E5: IRO-1
Beschreibung der Prozesse zur Identifizie-
rung und Bewertung des materiellen Res-
sourcenverbrauchs und der Auswirkungen, 
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
der Kreislaufwirtschaft

Die Bewertung des Ressourcenverbrauchs und 
der potenziellen Auswirkungen im Zusammen-
hang mit der Kreislaufwirtschaft erfolgte auf Basis 
der einheitlichen Methodik der Wesentlichkeits-
analyse. Berücksichtigt wurden dabei sowohl 
der Materialeinsatz im laufenden Betrieb – etwa 
Papier und IT-Ausstattung – als auch Aspekte der 
Entsorgung und Wiederverwertung im Rahmen 
der Betriebsprozesse.
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G1: IRO-1
Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) hat 
im Jahr 2024 erstmals eine umfassende Wesent-
lichkeitsanalyse gemäß den Anforderungen der 
ESRS durchgeführt. Ziel war die systematische 
Identifikation tatsächlicher und potenzieller Aus-
wirkungen, Risiken und Chancen im Bereich 
Unternehmensführung und Geschäftsethik 
(Business Conduct), insbesondere im Hinblick 
auf Korruption, Bestechung, Datenschutz, Wett-
bewerbsverhalten, Interessenkonflikte sowie die 
Einhaltung ethischer Standards entlang der Wert-
schöpfungskette.

Bei der Analyse wurden folgende Kriterien berück-
sichtigt:

1.	 Standort (geografischer Kontext): Die 
Geschäftstätigkeit der RLBV konzentriert sich 
überwiegend auf Österreich und Süddeutsch-
land – Regionen mit hohen rechtsstaatlichen 
Standards, strenger Bankenaufsicht und gerin-
ger Korruptionswahrnehmung. Aufgrund die-
ser regionalen Ausrichtung ergeben sich im 
internationalen Vergleich insgesamt geringere 
Risiken im Bereich Business Conduct.

2.	Tätigkeit (Art der Geschäftstätigkeit): Im 
Fokus standen risikosensible Tätigkeitsfelder 
wie:

	 persönliche Beratung von Privat- und 
Firmenkund:innen
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	 Vertrieb und Strukturierung von Finanz-
produkten

	 Kreditvergabe, Zahlungsverkehr und 
Wertpapiertransaktionen

	 Zusammenarbeit mit externen Vertriebs-
partnern und Dienstleistern

Diese Bereiche wurden hinsichtlich potenziel-
ler Risiken wie Interessenkonflikte, Intranspa-
renz oder fehlerhafter Beratung bewertet.

3.	Sektor (Branchenumfeld der Geschäftspart-
ner): Die sektorale Analyse umfasst ESG- und 
Reputationsrisiken im Kredit- und Beteiligungs-
geschäft. Besonderes Augenmerk gilt Bran-
chen mit erhöhtem ethischem Risiko – etwa 
fossile Energie, Rüstung, Glücksspiel oder 
Sektoren mit erhöhtem Menschenrechtsrisiko. 
Diese Faktoren fließen in Kreditentscheidun-
gen, Investitionsbewertungen sowie in Aus-
schluss- oder Positivkriterien ein.

4.	Struktur der Transaktion: Komplexe Transak-
tionen – wie Konsortialkredite, Auslagerungen, 
Beteiligungen oder Joint Ventures – werden 
hinsichtlich Transparenz, Kontrollfähigkeit und 
Compliance-Risiken bewertet. Auch die Struk-
tur und Eigentümerschaft von Geschäftspart-
nern werden berücksichtigt.

Die Verantwortung für das Verfahren liegt beim 
Vorstand der RLBV, die operative Umsetzung 
erfolgt durch die Stabstelle WAG-Compliance. 
Die Ergebnisse der Analyse fließen in das Com-
pliance-Management-System, das ESG-Risi-
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komanagement sowie in relevante Richtlinien 
und Schulungsmaßnahmen ein. Die auf genos-
senschaftlichen Werten basierende Unterneh-
menskultur der RLBV wird durch klare Prozesse, 
regelmäßige Sensibilisierung und ein etabliertes 
Whistleblowing-System aktiv unterstützt.

Aufgrund des regional begrenzten Geschäfts-
modells in stabilen Rechts- und Marktumfeldern 
weist die RLBV im Vergleich zu international täti-
gen Instituten ein insgesamt niedrigeres Risiko im 
Bereich Business Conduct auf. Gleichzeitig ver-
folgt sie einen präventiven, ganzheitlichen Ansatz: 
Es wird davon ausgegangen, dass grundsätzlich 
alle Unternehmensbereiche potenziell anfällig für 
Risiken im Bereich Business Conduct sein kön-
nen – daher erfolgt keine Ausweisung isolierter 
Risikofelder.

IRO-2
In ESRS enthaltene vom Nachhal-
tigkeitsbericht des Unternehmens 
abgedeckte Angabepflichten 

Die wesentlichen Informationen, die mit den als 
wesentlich bewerteten Auswirkungen, Risiken 
und Chancen zusammenhängen, wurden sys-
tematisch ermittelt. Nach der Identifizierung der 
wesentlichen (Unter-)Unter-Themen erfolgte eine 
Zuteilung zu den entsprechenden Nachhaltig-
keitsaspekten gemäß der EFRAG ESRS Q&A 
Platform Question ID177. Anschließend wurden 
diese Nachhaltigkeitsaspekte mit den zuvor iden-
tifizierten IROs (Impacts, Risks, Opportunities) A
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abgeglichen, um ihre Informationswesentlichkeit 
zu analysieren. Falls festgestellt wurde, dass ein 
Datenpunkt oder eine Metrik-Angabe nicht infor-
mationswesentlich ist, wurde dies entsprechend 
begründet und dokumentiert.

Die RLBV hat eine vollständige Übersicht aller 
Datenpunkte, die sich aus relevanten EU-Rechts-
vorschriften ergeben, erstellt und weist deren Ver-
ortung innerhalb des Nachhaltigkeitsberichts aus. 
Diese Liste ist in Anlage B ab Seite J enthalten und 
umfasst auch Angaben, die als nicht wesentlich 
eingestuft wurden.

Zusätzlich wird eine umfassende Aufstellung aller 
Angabepflichten bereitgestellt, die im Rahmen 
der Wesentlichkeitsbewertung berücksichtigt 
wurden, einschließlich der jeweiligen Seitenzah-
len. Diese Übersicht wird als Index am Ende des 
Berichts als Anlage C ab Seite R dargestellt.
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Taxonomie 

Die Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 schafft 
ein einheitliches Klassifizierungssystem für öko-
logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Eine 
Wirtschaftstätigkeit gilt als Taxonomie-konform, 
wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem der 
sechs Umweltziele leistet, ohne dabei eines der 
anderen Ziele erheblich zu beeinträchtigen. Diese 
Umweltziele umfassen Klimaschutz, Anpassung 
an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und 
Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermei-
dung und Verminderung von Umweltverschmut-
zung sowie Schutz und Wiederherstellung der 
Biodiversität und der Ökosysteme.

Bei Finanzierungen mit bekanntem Verwendungs-
zweck erfolgt eine Einzelfallprüfung entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben. Dabei wird zwischen 
Taxonomie-Fähigkeit und Taxonomie-Konformi-
tät unterschieden. Eine Wirtschaftstätigkeit gilt 
als Taxonomie-fähig, wenn sie innerhalb der dele-
gierten Rechtsakte zur EU-Taxonomie beschrie-
ben ist. Sie wird Taxonomie-konform, wenn sie 
die technischen Bewertungskriterien erfüllt, also 
einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel 
leistet, die Do No Significant Harm (DNSH)-Kri-
terien einhält und unter Berücksichtigung der 
sozialen Mindeststandards (MSS) ausgeübt wird.
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Für Finanzierungen von NFRD-pflichtigen Unter-
nehmen mit unbekanntem Verwendungszweck 
werden die veröffentlichten Nachhaltigkeits-KPIs 
der jeweiligen Unternehmen herangezogen. Die 
letztverfügbaren Daten zum Stichtag für den 
Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) stammen größten-
teils aus den Nachhaltigkeitsberichten des Jahres 
2023.

Die Klassifikation und Bewertung der Finanzie-
rungen erfolgt auf Basis der von den Kund:innen 
zur Verfügung gestellten Daten, da gemäß Taxo-
nomie-Verordnung nicht die Tätigkeit der Bank, 
sondern die jeweilige Wirtschaftstätigkeit des 
Unternehmens geprüft wird. In der Offenlegung 
für das Geschäftsjahr 2024 werden dabei private 
Haushalte, Städte und Gemeinden sowie Unter-
nehmen und Finanzunternehmen berücksichtigt, 
die der Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstat-
tung (NFRD) unterliegen.

Da die Kundenstruktur der RLBV im Kommerz-
Bereich hauptsächlich aus KMU, kleinen Unter-
nehmen und Selbständigen besteht, umfasst das 
Portfolio nur wenige Finanzierungen an NFRD-
pflichtige Unternehmen. Dementsprechend fällt 
das Taxonomie-fähige bzw. Taxonomie-konforme 
Finanzierungsvolumen in diesem Segment gering 
aus.

Für die Bewertung der Wirtschaftstätigkeiten wer-
den umfangreiche Software-Lösungen benötigt, 
die den Anforderungen der Regulatorik, Infor-
mationssicherheit und des Datenschutzes ent-
sprechen. Die RLBV verwendet hierfür das Tool 
„Climcycle", das sowohl für Wirtschaftstätigkeiten 
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mit bekanntem als auch unbekanntem Verwen-
dungszweck genutzt wird.

Obwohl die RLBV für das Geschäftsjahr 2024 auf-
grund ihrer Größe noch nicht berichtspflichtig ist, 
legt sie die ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten 
freiwillig offen, lässt diese Angaben vom zustän-
digen Revisionsverband (Österreichischer Raiffei-
senverband) überprüfen und stellt die Informatio-
nen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Da es sich 
um den ersten Nachhaltigkeitsbericht handelt, 
entfällt ein Vergleich mit den Vorjahreswerten.

Aktuell bietet die RLBV noch keine eigenen Taxo-
nomie-konformen Produkte an. Zukünftig ist 
jedoch geplant, solche Produkte einzuführen. 
Sobald dies geschieht, wird ein Produkteinfüh-
rungsprozess gestartet, um sicherzustellen, dass 
sowohl die regulatorischen Vorgaben als auch die 
internen Nachhaltigkeitsziele und Strategien ein-
gehalten werden. Neben der Einführung geeig-
neter nachhaltiger Produkte ist es ein zentrales 
Anliegen der RLBV, Kund:innen bei der Umstel-
lung auf nachhaltigere Geschäftsmodelle zu 
begleiten und für das Eigengeschäft sowie den 
eigenen Standort ambitionierte Nachhaltigkeits-
ziele zu formulieren. Weitere Details dazu finden 
sich unter ESRS 2_SBM1.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der RLBV ist in 
ESRS_SBM 1 und ESRS_E 1 beschrieben, um 
Doppelaussagen zu vermeiden.

Die Green Asset Ratio (GAR) ist der zentrale Leis-
tungsindikator für Kreditinstitute zur Darstellung 
des Verhältnisses der Taxonomie-konformen Ver-
mögenswerte zu den erfassten Gesamtaktiva. Die 
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Aussagekraft der GAR ist jedoch begrenzt, da 
Kredite an Klein- und Mittelbetriebe sowie Selbst-
ständige in der Berechnung nicht berücksichtigt 
werden. Dies kann je nach Tätigkeitsschwerpunkt 
einer Bankengruppe zu einem verzerrten Bild füh-
ren. In der RLBV, die sich im Kommerz-Geschäft 
stark auf KMU und Selbstständige fokussiert, ist 
dieser Effekt besonders ausgeprägt. Zudem kön-
nen zahlreiche Taxonomie-fähige Finanzierungen 
nicht ausreichend geprüft oder bewertet werden, 
da die notwendigen Nachweise von den Gegen-
parteien entweder nicht verfügbar sind oder nicht 
erbracht werden können.

Ein weiteres Beispiel für methodische Einschrän-
kungen ist der KFZ-Bereich, in dem Elektroautos 
aktuell nicht Taxonomie-konform sind, da die 
erforderliche Qualität der Reifen nicht nachgewie-
sen werden kann. Zudem wird in der GAR nicht 
berücksichtigt, dass die RLBV ihre Kund:innen 
aktiv bei der Transformation zu nachhaltigeren 
Geschäftsmodellen begleitet.

Die rechtlich verpflichtenden Offenlegungsbe-
stimmungen verlangen, dass die RLBV alle rele-
vanten Reporting-Kennzahlen (KPIs) in Überein-
stimmung mit der EU-Taxonomie-Verordnung und 
den Delegierten Verordnungen offenlegt. Neben 
den quantitativen Kennzahlen werden auch 
qualitative Erläuterungen bereitgestellt, um ein 
besseres Verständnis der Ergebnisse zu ermög-
lichen. Eine vollständige Übersicht der relevan-
ten Kennzahlen und Meldebögen, einschließlich 
der Taxonomie-Berichte für Nuklear- und fossiles 
Gas, befindet sich im Anhang ab Seite A.
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Gemäß den rechtlichen Vorgaben wird der Nenner 
aller quantitativen Indikatoren durch die gedeckten 
Aktiva (Covered Assets) definiert. Alle EU-Taxo-
nomie-Kennzahlen werden sowohl umsatzbasiert 
(Turnover) als auch investitionsbasiert (CAPEX) 
berechnet. Zudem erfolgt eine Offenlegung für 
alle sechs Umweltziele sowie für die finanzierten 
Nuklear- und Gas-Wirtschaftsaktivitäten.

Zur Ermittlung der Taxonomie-fähigen und Taxo-
nomie-konformen Wirtschaftstätigkeiten wird das 
Bankbuch der RLBV herangezogen. Die gesam-
ten gedeckten Aktiva werden entsprechend den 
Anforderungen der Green-Asset-Ratio-Offenle-
gung identifiziert. Engagements gegenüber Staa-
ten, Zentralbanken und supranationalen Emitten-
ten sind von der Berechnung ausgeschlossen und 
werden nicht in den Nenner einbezogen.

Die verbleibenden gedeckten Aktiva bilden die 
Basis zur Berechnung der GAR. In den Zähler der 
GAR fließen folgende Taxonomie-fähige und Taxo-
nomie-konforme Wirtschaftstätigkeiten ein:

	 Wirtschaftstätigkeiten von Finanz- und Nicht-
Finanzunternehmen, sofern diese NFRD-
pflichtig sind.

	 Wirtschaftstätigkeiten im Retail-Bereich.

	 Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Finanzierung lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften.

	 Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Vermögensverwaltung für Kund:innen 
(Assets under Management, AuM). U
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Neben den bereits im Nenner ausgeschlossenen 
Engagements und Aktiva werden aus dem Zähler 
folgende Positionen ausgeschlossen:

	 Derivate (nicht für Handelszwecke gehalten)

	 On-Demand-Interbankenkredite

	 Cash und cash-related Assets

	 Sonstige Vermögenswerte (z. B. Waren, 
Unternehmenswert)

	 Nicht-EU-Engagements sowie Finanzierungen 
an kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Da die RLBV eine starke Ausrichtung auf KMU hat, 
ist im Corporate-Bereich ein großer Teil der Finan-
zierungen grundsätzlich vom Zähler der GAR aus-
geschlossen.

Wenn der Verwendungszweck auf Transaktions-
ebene bekannt und mit den EU-Taxonomie-Kri-
terien übereinstimmt, wie beispielsweise ein 
Immobilienkredit für den Kauf oder Besitz eines 
Gebäudes, werden diese Engagements entspre-
chend berücksichtigt. Dabei müssen die Kund:in-
nen die erforderlichen Nachweise zur Taxonomie-
Fähigkeit und Taxonomie-Konformität erbringen. 
Falls eine Finanzierung mehr als einem Umwelt-
ziel zugeordnet werden kann, erfolgt entweder 
eine Zuordnung zu dem relevantesten Umweltziel 
oder eine anteilige Zuweisung, um eine Doppeler-
fassung zu vermeiden.

Bei allgemeinen Betriebsmittelkrediten an NFRD 
Unternehmen werden die verfügbaren Taxono-
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mie-Kennzahlen der Gegenparteien aus ihren 
geprüften Nachhaltigkeitsberichten verwendet.

Da die RLBV einen hohen Anteil an Nicht-NFRD-
Unternehmen im Portfolio hat, wird mit einer suk-
zessiven Verbesserung der Kennzahlen gerech-
net, sobald die CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) für eine größere Anzahl von 
Unternehmen verpflichtend wird. Zudem wird 
eine laufend verbesserte Datenqualität erwartet, 
sodass Kund:innen die Taxonomie-Fähigkeit ihrer 
Finanzierungen künftig einfacher nachweisen 
können. Diese Entwicklungen dürften in den kom-
menden Jahren zu einer deutlichen Verbesserung 
der GAR führen.

Der geprüfte Gesamtbetrag der Taxonomie-kon-
formen Wirtschaftstätigkeiten der RLBV beläuft 
sich auf 93,73 Millionen Euro und entspricht einem 
Anteil von 1,46 Prozentpunkten an der Green 
Asset Ratio (GAR). Die Berechnung der GAR 
basiert auf den Vorgaben der Delegierten Verord-
nung (Anhang V), wonach nur Bankbuchforde-
rungen gegenüber NFRD-relevanten Kund:innen 
sowie bestimmte Privatkundenforderungen (z. B. 
durch Immobilien besicherte Wohnbaukredite) 
und Finanzierungen an Kommunalverwaltungen 
mit bekanntem Verwendungszweck in die Berech-
nung einfließen. Da die RLBV kein Handelsbuch 
führt, entfallen entsprechende Angaben.

Im Retail-Bereich wurden alle Wohnbau-Finan-
zierungen (Wirtschaftstätigkeit „Erwerb von 
und Eigentum an Gebäuden“) anhand der tech-
nischen Bewertungskriterien für Klimaschutz, 
Anpassung an den Klimawandel und Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft geprüft. Falls eine U
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Finanzierung mehreren Klimazielen zugeordnet 
werden konnte, erfolgte die Zuordnung vorrangig 
zum Ziel Klimaschutz. Aufgrund der vorliegenden 
Dokumentation war es zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht möglich, zwischen Erwerb von Eigentum 
sowie Erhalt von Wohnraum und Sanierungen zu 
unterscheiden. Daher wurden sämtliche Finanzie-
rungen im Meldebogen unter „durch Wohnimmo-
bilien besicherte Kredite“ ausgewiesen. Relevant 
waren ausschließlich durch Immobilien gesicherte 
Wohnbau-Finanzierungen, die die technischen 
Bewertungskriterien der EU-Taxonomie erfüllen.

Die Bewertung der Finanzierungen von Gebäu-
den ab 1.1.2021 erfolgte vorrangig anhand des 
Energieausweises, um die Einhaltung der EU-
Taxonomie zu gewährleisten. Für Gebäude aus 
dem Zeitraum 2011–2020 wurde der Top-15-An-
satz von klimaaktiv angewendet. Zur Erfüllung 
der DNSH-Kriterien wurden alle relevanten Finan-
zierungen einer Klimarisiko- und Vulnerabilitäts-
prüfung unterzogen, bei Bedarf ergänzt durch 
eine Überprüfung der Gefahrenzonenpläne. Alle 
Finanzierungen wurden im Vier-Augen-Prinzip 
mit dem Tool „Climcycle“ geprüft. Da für andere 
Retail-Wirtschaftstätigkeiten keine belastbaren 
Daten vorliegen, konnten diese für das Geschäfts-
jahr 2024 nicht berücksichtigt werden.

Die Mindeststandards (Minimum Safeguards, 
MS) wurden entsprechend der Platform on Sus-
tainable Finance nicht auf den Retail-Bereich 
angewandt.

Im Bereich Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 
wurde der NFRD-Kundenstamm der RLBV nach 
den festgelegten Kriterien bewertet. Berücksich-
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tigt wurden sowohl Finanzierungen mit bekann-
tem als auch mit unbekanntem Verwendungs-
zweck.

	 Bekannte Verwendungszwecke wurden im 
Einzelfall geprüft, indem Kund:innen die 
erforderlichen Unterlagen vorlegen mussten. 
Aufgrund der geringen Anzahl an NFRD-
Kunden und unzureichender Datenqualität 
konnten nur wenige Finanzierungen in die 
GAR einfließen.

	 Green Bonds wurden ebenfalls berücksich-
tigt, allerdings stehen für viele im Jahr 2024 
emittierte Anleihen noch keine belastbaren 
Daten aus Prüfberichten zur Verfügung. 
Diese wurden daher auf Basis der vom 
Emittenten veröffentlichten KPIs bewertet. 
Sobald für diese Green Bonds geprüfte 
Nachhaltigkeitsberichte vorliegen, werden 
sie vollständig in die Bewertung aufgenom-
men.

	 Finanzierungen mit unbekanntem Verwen-
dungszweck wurden auf Basis der von den 
Unternehmen offengelegten Umsatz- und 
CapEx-KPIs bewertet.

Da die RLBV im Corporate-Bereich stark auf KMU 
fokussiert ist, bleiben viele Finanzierungen auf-
grund der aktuellen Taxonomie-Vorgaben ausge-
schlossen, was den niedrigen GAR-Anteil erklärt.

Bei Gebietskörperschaften und public sector ent-
ities wurden Finanzierungen an Bundesländer 
und Gemeinden sowie an Unternehmen, an denen 
diese maßgeblich beteiligt sind, berücksich- U
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tigt. Finanzierungen an Staaten oder staatliche 
Unternehmen wurden gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben ausgeschlossen. Da Gebietskörper-
schaften keine Taxonomie-KPIs veröffentlichen, 
wurden gemäß regulatorischen Vorgaben nur 
Finanzierungen mit bekanntem Verwendungs-
zweck geprüft und berücksichtigt. Diese wurden 
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen in 
Abstimmung mit den Kund:innen über das Tool 
„Climcycle“ bewertet.

In Bezug auf außerbilanzielle Risikopositionen 
wurden folgende Bereiche betrachtet:

1.	 Finanzgarantien (Financial Guarantees): Für 
NFRD-pflichtige Unternehmen wurden ver-
öffentlichte Taxonomie-KPIs (Umsatz, CapEx) 
als Bewertungsgrundlage herangezogen. Da 
im Geschäftsjahr 2024 keine Finanzgarantien 
von NFRD-pflichtigen Unternehmen begeben 
wurden, entfällt eine Berücksichtigung in der 
GAR.

2.	 Assets under Management (AuM): Die 
RLBV verwaltet Kund:innenvermögen in den 
Produkten digitale Vermögensverwaltung 
(DVV) und Raiffeisen VIP nachhaltig (RVV). 
Die Verwaltung umfasst neben RCM-eigenen 
Fonds auch Fremdfonds und Einzeltitel. Die 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft (RCM) 
ist bestrebt, ihre Publikumsfonds nachhaltig 
auszurichten. Die Berechnung der relevanten 
Taxonomie-Kennzahlen für die RCM-Fonds 
folgt den Methodikvorgaben für Vermögens-
verwalter.
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	 Für RCM-Fonds werden die Kennzahlen 
von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesell-
schaft ermittelt und der RLBV zur Ver-
fügung gestellt.

	 Einzeltitel in der Vermögensverwaltung 
wurden anhand der von den jeweiligen 
Emittenten veröffentlichten KPIs bewertet 
und berücksichtigt.

	 Fremdfonds und verwaltete Einzeltitel 
konnten nicht berücksichtigt werden, 
da die für eine Bewertung notwendigen 
Daten derzeit nicht vollständig vorliegen.

Im Bereich Beteiligungen legt die RLBV alle Unter-
nehmen offen, an denen sie beteiligt ist. Für die 
Offenlegung 2024 wurden nur Beteiligungen an 
NFRD-pflichtigen Unternehmen berücksichtigt. 
Nach der Auswertung war nur die Beteiligung 
an der Raiffeisen Bank International AG (RBI) 
wesentlich, während zwei weitere Beteiligun-
gen aufgrund ihres geringen Beteiligungswertes 
(unter 500 Euro) nicht aufgenommen wurden. Die 
Bewertung der RBI-Beteiligung basiert auf den 
von der RBI veröffentlichten Taxonomie-KPIs.
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Übersicht relevanter Kennzahlen und 
Meldebögen

Bedingt durch den Umfang ist für jeden Melde-
bogen eine Verlinkung zum digitalen Bericht zur 
Vergrößerung hinterlegt.

Melde-
bogen-
nummer

Bezeichnung Kurze Erläuterung

0 Überblick über die 
KPIs

Überblick aller relevanten 
GAR-Kennzahlen

1 Vermögenswerte für 
die Berechnung der 
GAR

Überblick aller relevanten 
Vermögenswerte für die 
Berechnung der GAR

2 GAR-Sektorinforma-
tionen

Überblick über Forde-
rungen im Anlagebuch 
gegenüber den von der 
Taxonomie erfassten Bran-
chen (NACE-Branchen, vier 
Gliederungsebenen)

3 GAR KPI-Bestand Anteil der Risikopositionen 
bei taxonomiefähigen und 
taxonomiekonformen Wirt-
schaftstätigkeiten an den 
gedeckten Aktiva für die 
ersten beiden Umweltziele 
'Klimaschutz' und 'Anpas-
sung an den Klimawandel' 
(Turnover und CAPEX GAR 
(Stock))

4 GAR KPI-Zuflüsse Anteil der Risikopositionen 
bei taxonomiefähigen und 
taxonomiekonformen Wirt-
schaftstätigkeiten an den 
gedeckten Aktiva für die 
ersten beiden Umweltziele 
'Klimaschutz' und 'Anpas-
sung an den Klimawandel' 
(Turnover und CAPEX GAR 
(Flow))
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5 GAR KPI außerbilanzi-
elle Risikopositionen

Anteil der Risikopositionen 
bei taxonomiefähigen und 
taxonomiekonformen Wirt-
schaftstätigkeiten an den 
gedeckten Aktiva für die 
ersten beiden Umweltziele 
'Klimaschutz' und 'Anpas-
sung an den Klimawandel' 
(off Balance): 0,40 Prozent 
(Turnover) und 1,24 Prozent 
(CAPEX) (GAR Finanzga-
rantien). 

Anteil der Risikopositionen 
an den gedeckten Aktiva 
für diese Umweltziele 
(off Balance): 0 Prozent 
(Turnover) und 0 Prozent 
CAPEX (GAR Assets under 
Management).

6 KPI Gebühren- und 
Provisionserträge

Anteil der Risikopositionen 
bei taxonomiefähigen 
und taxonomiekonformen 
Wirtschaftstätigkeiten an 
den gedeckten Aktiva für 
das sechste Umweltziel 
(Turnover und CAPEX GAR 
(Gebühren- und Provisions-
erträge)). Diese Kennzahl 
muss erst 2026 für das 
Geschäftsjahr 2025 berich-
tet werden.

7 KPI Handelsbuch-
bestand

Anteil der Risikopositionen 
bei taxonomiefähigen 
und taxonomiekonformen 
Wirtschaftstätigkeiten an 
den gedeckten Aktiva für 
alle sechs Umweltziele 
(Turnover und CAPEX GAR 
(Handelsbuchbestand)). 
Diese Kennzahl muss erst 
2026 für das Geschäftsjahr 
2025 berichtet werden.

 

* Die Umweltziele umfassen 'Klimaschutz', 'Anpassung an den Klimawandel', 
'Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen', 
'Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft', 'Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung' sowie 'Schutz und Wiederherstellung der Biodiversi-
tät und der Ökosysteme'.* U

M
W

E
LT

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
E

N

89



E1-1
Übergangsplan für den  
Klimaschutz

Die RLBV hat sich entschieden, derzeit keinen 
Übergangsplan für den Klimaschutz zu erstel-
len. Ob und wann ein entsprechender Plan ent-
wickelt wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht abgeschätzt werden.

E1-2
Konzepte im Zusammenhang 
mit dem Klimaschutz und der 
Anpassung an den Klimawandel

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
integriert klimarelevante Nachhaltigkeitsaspekte 
in ihre Strategie und richtet sich dabei nach den 
Vorgaben des europäischen Green Deals aus. 
Die Bank setzt diese regulatorischen Erforder-
nisse pflichtbewusst um und betrachtet sie als 
Chance, Nachhaltigkeit interdisziplinär in ihre 
Geschäftsstrategie zu verankern.

Mit dem Beitritt zur Green Finance Alliance hat 
sich die RLBV zur Einhaltung des 1,5°-Ziels des 
Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet. Dies 
umfasst sowohl die Ausrichtung des Investment- 
und Kreditportfolios als auch die Optimierung der 
Betriebsökologie. Um diese Ziele zu erreichen, 
wurde eine umfassende Nachhaltigkeits-, Klima- 
und Engagement-Strategie entwickelt. Diese 
Strategien verfolgen das Ziel, Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel ganzheitlich zu 
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integrieren, und werden fortlaufend an sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen angepasst.

Neben der eigenen CO2-Reduktion, der Verbes-
serung der Energieeffizienz sowie der Förderung 
erneuerbarer Energien verfolgt die RLBV das Ziel, 
Kund:innen und Lieferant:innen für den Wandel 
in eine nachhaltige Wirtschaft zu sensibilisieren 
und bestehende Transformationsprozesse zu 
unterstützen. Die Klimastrategie ist eng mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie verknüpft und konzent-
riert sich darauf, das Kerngeschäft klimafreund-
lich auszurichten, um das 1,5°C-Ziel zu erreichen.

Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um min-
destens 55 % gesenkt und bis 2040 Klimaneu-
tralität erreicht werden. Dafür wurden konkrete 
Maßnahmen sowohl im Kerngeschäft als auch in 
der Betriebsökologie definiert. Die strategischen 
Ziele für das Kerngeschäft sind in ESRS 2 SBM-1 
näher beschrieben und umfassen nachhaltige 
Finanzierungen, Veranlagungen, Investitionen, 
Portfolios sowie das ESG-Rating.

E1-3
Maßnahmen und Mittel  
im Zusammenhang mit  
den Klimakonzepten

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
setzt gezielt Klimaschutzmaßnahmen mit einem 
Dekarbonisierungshebel um. Dazu gehören ein 
Mobilitätskonzept für Mitarbeiter:innen mit Job-
ticket, Jobrad und E-Mobilität, eine Richtlinie 
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für nachhaltiges Beschaffungswesen sowie Vor-
gaben zur nachhaltigen Dienstreisegestaltung. 
Zudem nutzt die Bank grünen Strom und fördert 
die nachhaltige Standortgestaltung, beispiels-
weise durch den Gartenumbau zur Biodiversitäts-
steigerung und die Sanierung der Wärmepumpe. 
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung dient das ESG-Cockpit, das Daten 
sammelt und den CO2-Fußabdruck berechnet. 
Zusätzlich ist die RLBV 2024 der Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF) beigetre-
ten, um die finanzierten Emissionen präziser zu 
erfassen. Eine detaillierte Darstellung findet sich 
in Kapitel E1-6.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich die RLBV 
für eine nachhaltige Gebäudegestaltung. Seit 
August 2014 sind Photovoltaikanlagen auf allen 
verfügbaren Dachflächen in Betrieb, und bereits 
seit dem Gebäudebezug im Jahr 1981 werden 
zwei Grundwasserwärmepumpen zur Kühlung 
und Beheizung einzelner Gebäudeteile genutzt. 
2024 wurde mit der Umgestaltung des Vorplatzes 
und des Gartens begonnen, wobei ein besonderer 
Fokus auf Biodiversität gelegt wird. Ziel ist es, durch 
eine angepasste Landschaftsgestaltung die Arten-
vielfalt in der unmittelbaren Umgebung zu erhöhen.

Im Zuge der Gebäudesanierung wurde zudem 
eine neue Wärmepumpe installiert. Die damit ver-
bundenen Investitionsausgaben sind im Jahres-
abschluss unter Sachanlagen und Investitionen 
für Gebäudetechnik erfasst. Die Gesamtkosten 
der Wärmepumpe belaufen sich auf 116.119€.

Für die geplanten Maßnahmen wurden keine 
expliziten finanziellen Mittel festgelegt.
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Die RLBV erwartete eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen um 24 t CO2e, konnte jedoch 
tatsächlich 47 t CO2e einsparen.

Beschreibung Einheit 2024 Nachhaltigkeits
bericht RLBV

Erwartete Reduktion 
der Treibhausgas-
emissionen

t CO2e 24,00

Erzielte Reduktion 
der Treibhausgas-
emissionen

t CO2e 47,00

E1-4
Ziele im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung 
an den Klimawandel

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 um 55 % gegenüber dem Basis-
jahr 2020 zu reduzieren. Dieses Ziel umfasst die 
Emissionen aus Scope 1, Scope 2 und Scope 3 
– jedoch	ohne	die	finanzierten	Emissionen.

Da die Scope-2-Emissionen aufgrund des 
Bezugs von Ökostrom bereits sehr gering sind, 
liegt der Fokus der Reduktionsmaßnahmen ins-
besondere auf Scope 1 (z. B. Energieverbrauch 
für Heizung und Kühlung) sowie Scope 3 (z. B. 
eigener Konsum, Dienstreisen und 
Mitarbeitermobilität). 
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Um diesen Fortschritt langfristig zu sichern, wur-
den auf Grundlage der THG-Bilanz kurz- und 
mittelfristige Reduktionsziele und Maßnahmen 
definiert.	 Die	 Strategie	 folgt	 einer	 gestaffelten	
Reduktion, wobei bis 2030 größere 
Einsparun-gen angestrebt werden. Die RLBV 
geht davon aus,	 dass	 Optimierungen,	
Effizienzsteigerungen	 und 
Verhaltensänderungen in den ersten zehn 
Jahren die größten Effekte erzielen. 
Gleichzeitig können damit 
Kosteneinsparungen, etwa durch geringeren 
Gasverbrauch, reduzierte Flugreisen oder 
niedrigeren Stromverbrauch, erzielt werden. Bis 
2040 soll die Klimaneutralität erreicht werden.

Die gesetzten Klimaziele entsprechen den Pari-
ser Klimazielen und den nationalen Vorgaben. 
Die Berechnung und Berichterstattung erfolgt 
gemäß den Systemgrenzen des Greenhouse Gas 
Protocol (GHGP). Dabei werden die Emissionen 
in Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indi-
rekte Emissionen aus Energiebezug) und Scope 
3 (weitere indirekte Emissionen aus Unterneh-
mensprozessen und Verbrauchsgütern) unterteilt. 
Innerhalb	von	Scope	3	werden	nur	vordefinierte	
Kategorien berücksichtigt.

Die Berechnung der Treibhausgasemissionen 
umfasst alle klimawirksamen Gase, die in CO2-
Äquivalenten (CO2-eq) auf Basis ihres Treibhaus-
potenzials über einen Zeitraum von 100 Jahren 
(Global Warming Potential 100) ausgewiesen 
werden. Kohlenstoffdioxid dient als Referenzgas 
für die Umrechnung anderer Treibhausgase wie 
Methan und Lachgas, deren Klimawirksamkeit 
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entsprechend berücksichtigt wird. Die Umrech-
nung erfolgt gemäß den Vorgaben des Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Die Emissionen werden gemäß dem Greenhouse 
Gas (GHG) Protocol in Scope 1, Scope 2 und 
Scope 3 unterteilt und separat ausgewiesen:

1. Scope 1 umfasst dabei alle direkten Emissio-
nen, die durch eine Organisation selbst ver-
ursacht werden. Dazu zählen beispielsweise:

Der Einsatz fossiler Brennstoffe für die 
Erzeugung von Energie, wie z.B. direkte 
Emissionen aus einem stationären 
Heizkessel oder direkte Emissionen aus 
einem Fuhrpark

Direkte Emissionen flüchtiger Gase, wie 
z.B. Kältemittel aus Klimaanlagen oder
direkte Emissionen aus Industrieprozes-
sen

2. Scope 2 umfasst Emissionen aus der Erzeu-
gung von fremdbezogenem Strom, Dampf,
Wärme und Kühlung und zwar im Detail jene,
die unmittelbar bei der Erzeugung (z.B. im
Kraftwerk, im Fernwärmeheizwerk) entstehen

3. Scope 3 umfasst alle anderen Treibhausgas-
emissionen aus der Wertschöpfungskette.
Das sind alle indirekten/vor- und nachgela-
gerten Emissionen, die z.B. bei der Bereitstel-
lung von Brenn-, Treib- und Betriebsstoffen,
Flugreisen, Bahnfahrten, im Fremdfuhrpark
bzw. bei der Herstellung von Büromaterial wie
z.B. Papier oder IT-Infrastruktur entstehen. U
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Die THG-Bilanzierungsmethodik basiert auf den 
GHGP-Vorgaben. Die Verbrauchsdaten stammen 
aus dem Betrachtungszeitraum 2024 und wur-
den von der RLBV bereitgestellt. Falls bestimmte 
Daten nicht in ausreichendem Maß erhoben wer-
den können, werden praxisnahe Annahmen oder 
Durchschnittswerte genutzt, die entsprechend 
dokumentiert werden, um die Transparenz der 
Berechnung sicherzustellen.

Im Basisjahr 2020 betrugen die THG-Emissionen der 
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) rund 932 
Tonnen CO2e. In den Folgejahren konnte eine kon-
tinuierliche Reduktion erreicht werden: 737 t CO2e 
im Jahr 2021, 582 t CO2e im Jahr 2022 und 524 t 
CO2e im Jahr 2023. Dies entspricht einer Minderung 
der Emissionen um bereits 44 % im Vergleich zum 
Basisjahr. Detaillierte Werte und eine Übersichtsta-
belle sind in der THG-Bilanz 2023 dargestellt.

Bezogen auf das Basisjahr 2020 wurden die bilan-
zierten Emissionen im Jahr 2023 absolut um 44 
% und pro Mitarbeiter:in um rund 48 % gesenkt. 
Laut den aktuellen Zahlen für 2024 beträgt die 
Scope-1-THG-Bruttoemission der RLBV 181,33 t 
CO2e, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
entspricht (2023: 141 t CO2e). Die Scope-2-THG-
Bruttoemissionen (markt- und standortbezogen) 
belaufen sich auf 38,45 t CO2e. Die Scope-3-THG-
Emissionen sind in verschiedene Kategorien unter-
teilt, darunter Kapitalgüter (44,42 t CO2e), Tätig-
keiten im Zusammenhang mit Brennstoffen und 
Energie (134,02 t CO2e), Geschäftsreisen (40,57 t 
CO2e) und pendelnde Arbeitnehmer:innen 
(287,65 t CO2e). Die gesamtstandortbezogenen 
THG-Emis-sionen der RLBV belaufen sich für das 
Jahr 2024 auf 758,42t CO2e.
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Die Treibhausgas-Emissionsreduktionsziele der 
RLBV wurden in Zusammenarbeit mit der Initia-
tive „turn to zero“ entwickelt und validiert. Das 
Ziel der Klimaneutralität bis 2040 entspricht den 
österreichischen Klimazielen und steht somit im 
Einklang mit der nationalen Strategie. Die „turn 
to zero“-Initiative gewährleistet, dass alle sechs 
im Greenhouse Gas Protocol (GHGP) definierten 
Treibhausgase mit einem entsprechenden Faktor 
in CO2-Äquivalente (CO2e) umgerechnet werden. 
Diese Bilanzierung erfolgt gemäß der Global War-
ming Potential (GWP) 100a-Methode, um eine ein-
heitliche und wissenschaftlich fundierte Berech-
nung sicherzustellen.

Durch verschiedene Dekarbonisierungsmaßnah-
men konnte die RLBV bereits erhebliche Einsparun-
gen erzielen. Die Sanierung der Gasheizung und 
die Implementierung einer Energiesteuerungszen-
trale führten zu einer signifikanten Reduktion des 
Gasverbrauchs ab Oktober 2024. Im letzten Quar-
tal des Jahres sank der Gasverbrauch im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 174.579 kWh, was einer 
Einsparung von rund 7.065 € entspricht.

Zusätzlich trägt die Optimierung des Mobilitätsver-
haltens der Mitarbeiter:innen zur Emissionsreduk-
tion bei. Zu den Maßnahmen gehören:

Weiterentwicklung des Mobilitätskonzepts mit 
Jobrad, Jobticket, Jobauto und Fahrradwett-
bewerben

Einführung einer nachhaltigen Dienstreise
policy
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Schrittweise Elektrifizierung des internen 
Fuhrparks

Im Jahr 2024 haben 98 Mitarbeitende ein Job-
ticket gekauft, fünf Jobautos wurden vergeben, 
und 27 Mitarbeitende haben neu ein Jobrad in 
Anspruch genommen.

Im Vergleich zu anderen Branchen unterliegt die 
künftige Entwicklung des Geschäftsmodells einer 
Bank nur in begrenztem Ausmaß Veränderungen, 
etwa im Hinblick auf Absatzvolumen, Kundenprä-
ferenzen oder technologische Disruptionen mit 
unmittelbarem Einfluss auf die Treibhausgasemis-
sionen. Eine detaillierte Analyse solcher externer 
Einflussfaktoren ist daher für die Festlegung von 
THG-Emissionsreduktionszielen nicht maßgeb-
lich.

Neue Technologien – wie etwa Digitalisierung 
oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz – kön-
nen zwar Effizienzsteigerungen im Bankbetrieb 
bewirken, doch deren Auswirkungen auf die Treib-
hausgasbilanz (z. B. durch geringeren Papierver-
brauch oder leicht erhöhten Strombedarf) sind 
insgesamt gering und nur marginal messbar.

Bei der Planung der Dekarbonisierungsstrategie 
wurde ausschließlich das 1,5-Grad-Ziel als Maß-
stab herangezogen, andere Klimaszenarien wur-
den nicht berücksichtigt.

Um die Repräsentativität des Basiswerts für die 
Reduktionsziele sicherzustellen, wird die Treib-
hausgasbilanz jährlich erhoben. Dies ermöglicht 
die Berücksichtigung externer Faktoren wie milde 
Winter oder klimatische Schwankungen, sodass 
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einzelne Ausreißer das Gesamtziel nicht verfäl-
schen.

Als Basisjahr für die Berechnungen wurde 2020 
festgelegt, wobei die Anzahl der Mitarbeiter:innen 
(MA) als Bezugsgröße dient. Dies gewährleistet 
eine langfristige Verfolgung der Emissionsent-
wicklung und bildet die Grundlage für die Errei-
chung der gesetzten Reduktionsziele.

E1-5
Energieverbrauch und Energiemix
Tabelle 6: AR34 (zu 37&38)

Der Energieverbrauch des Unternehmens wird 
ausschließlich für Prozesse erfasst, die sich im 
Eigentum oder unter der Kontrolle der RLBV befin-
den. Dabei kommt derselbe Abgrenzungsrahmen 
zur Anwendung wie bei der Berichterstattung der 
Treibhausgasemissionen gemäß Scope 1 und 2. 
Da keine Brennstoffe eingesetzt werden, ist eine 
separate Offenlegung nicht energetisch genutzter 
Einsatzstoffe oder Brennstoffe nicht erforderlich.
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Energieverbrauch  
und Energiemix

2024 ESRS-
Bezug

Gesamtverbrauch fossiler 
Energie (MWh) 

560,54 37a

Anteil fossiler Quellen am 
Gesamtenergieverbrauch (in %)

35,85

Verbrauch aus nuklearen 
Quellen (MWh)

10,33 37b

Anteil des Verbrauchs aus 
nuklearen Quellen am 
Gesamtenergieverbrauch (in %)

0,65

Brennstoffverbrauch für erneuer-
bare Quellen, einschließlich 
Biomasse (auch Industrie- und 
Siedlungsabfällen biologischen 
Ursprungs, Biogas, Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen usw.) 
(MWh)

18,59 37c i

Verbrauch aus erworbener oder 
erhaltener Elektrizität, Wärme, 
Dampf und Kühlung und aus 
erneuerbaren Quellen (MWh)

885,52 37c ii

Verbrauch selbst erzeugter 
erneuerbarer Energie, bei der 
es sich nicht um Brennstoffe 
handelt (MWh)

104,17 37c iii

Gesamtverbrauch erneuerbarer 
Energie (MWh) (Summe der 
Zeilen 8 bis 10)

1.008,28 37c

Anteil erneuerbarer Quellen am 
Gesamtenergieverbrauch (in %)

63,85

Gesamtenergieverbrauch (MWh) 
(Summe der Zeilen 6, 7 und 11)

1.579,15 37
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E1-6
THG Bruttoemissionen der  
Kategorien Scope 1, 2 und 3  
sowie THG-Gesamtemissionen
Tabelle 8: AR 48 (zu 44-52)

Rückblickend

2023 Ver-
gleich

2024 % N / 
N-1

Scope-1- THG-Brut-
toemissionen 

(t CO2e)

141 40,33 181,33 28,60% 48a

AR 43

Prozentsatz der 
Scope-1- Treibhaus-
gasemissionen 
aus regulierten 
Emissionshandels-
systemen (in %)

0 - 0 - 48b

AR 44

Standortbezogene 
Scope-2-THG- Brut-
toemissionen 

(t CO2e)

160 -121,55 38,45 -75,97% 49a

AR 45

Marktbezogene 
Scope-2- THG- 
Bruttoemissionen 

(t CO2e)

- -

38,45

- 49b

AR 45

Gesamte indirekte 
(Scope-3) THG-
Bruttoemissionen 

(t CO2e)

383 155,64 538,64 40,65% 51

AR 46

1 Erworbene Waren 
und Dienstleistun-
gen

33 -4,77 28,23 -14,45%

2 Kapitalgüter 129 -84,58 44,42 -65,57% 51

AR 46

101



3 Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit 
Brennstoffen und 
Energie 

(nicht in Scope 1 
oder Scope 2 ent-
halten)

68 66,02 134,02 97,09%

5 Abfallaufkommen 
in Betrieben

7 -3,25 3,75 -46,43%

6 Geschäftsreisen 58 -17,43 40,57 -30,05%

7 Pendelnde Arbeit-
nehmer

78 209,65 287,65 268,78%

15 Investitionen* - - PCAF 
Berech-
nung*

THG-Emissionen 
insgesamt (stand-
ortbezogen) (t 
CO2e)

524 234,42 758,42 44,74% 52a

AR47a

THG-Emissionen 
insgesamt (markt-
bezogen) (t CO2e)

- - 758,42 52b

AR47b

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
berechnet ihre Treibhausgasemissionen (THG) 
seit 2024 mithilfe des ESG-Cockpits, während die 
Berechnungen in den drei Jahren zuvor über die 
Initiative „Turn to Zero“ durchgeführt wurden, was 
die exakte Vergleichbarkeit etwas erschwert. Die 
Emissionserfassung folgt anerkannten Standards 
und Richtlinien, darunter EMAS, ISO 14064-1 und 
das GHG-Protokoll. Die Berechnung erfolgt in 
CO2-Äquivalenten (CO2-eq) auf Basis des Glo-
bal Warming Potential (GWP) über 100 Jahre, 
wodurch die verschiedenen Klimagase gemäß 
ihrer langfristigen Auswirkungen vergleichbar 
gemacht werden.

Die Emissionsberechnung umfasst alle drei Scopes:

	 Scope 1: Direkte Emissionen aus eigenen 
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Quellen, etwa aus der Nutzung fossiler Brenn-
stoffe und flüchtiger Gase.

	 Scope 2: Indirekte Emissionen aus der Erzeu-
gung zugekaufter Energie, darunter Strom, 
Dampf, Wärme und Kühlung.

	 Scope 3: Alle weiteren indirekten Emissionen 
entlang der Wertschöpfungskette, etwa aus 
Transport, Materialherstellung und Geschäfts-
reisen.

Zur Berechnung werden zwei Methoden ange-
wendet:

	 Location-based: Verwendung standortbezo-
gener Emissionsfaktoren, die auf regionalen 
Strommix-Daten basieren.

	 Market-based: Nutzung organisationsspezi-
fischer Emissionsfaktoren, die beispielsweise 
vom Energieversorger bereitgestellt werden.

	 Zusätzlich werden Zertifikatsmengen berück-
sichtigt, indem erneuerbare Energien durch 
Zertifikate von den berechneten Emissionen 
abgezogen werden.

Einige Sonderfaktoren werden gesondert berechnet:

	 Emissionen von Kältemitteln, die aufgrund 
ihres hohen Treibhauspotenzials separat 
erfasst werden.

	 Graue Emissionen, die durch die Herstellung 
und Infrastruktur im Verkehrsbereich entste-
hen, werden anteilig einbezogen. U
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Die organisationsbezogene Klimabilanz berück-
sichtigt alle relevanten Treibhausgasemissionen 
und wandelt sie in CO2-Äquivalente um, wobei 
Methan und Lachgas entsprechend ihrer Klima-
wirksamkeit berücksichtigt werden. Die Berech-
nung erfolgt gemäß den Vorgaben des Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC), um 
eine wissenschaftlich fundierte Vergleichbarkeit 
sicherzustellen.

Die verwendeten Emissionsfaktoren stammen 
von Ecoinvent, dürfen aber aus Lizenzgründen 
nur für Audit-Zwecke offengelegt werden. Die 
Modellierung der Umrechnungsfaktoren umfasst 
alle wesentlichen Prozesse, von der Primärener-
gie- und Rohstoffgewinnung über die Nutzener-
giebereitstellung bis zur Entsorgung. Dabei wer-
den auch der Hilfsenergie- und Materialaufwand 
zur Herstellung von Energieanlagen und Trans-
portsystemen berücksichtigt.

Das Berechnungsmodell ermöglicht die Erfas-
sung von direkten und indirekten Emissionen. 
Direkte Emissionen entstehen unmittelbar am 
Ort der Energieumwandlung, beispielsweise in 
Heizkesseln. Indirekte Emissionen entstehen in 
vor- und nachgelagerten Prozessen, etwa bei der 
Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen oder 
in der Entsorgungskette. Die Summe aus direkten 
und indirekten Emissionen ergibt die gesamten 
THG-Emissionen der RLBV.

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) hat 
bestimmte Scope-3-Emissionskategorien ausge-
schlossen, da sie aufgrund des Geschäftsmodel-
les nicht relevant sind.
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Bestimmte Scope-3-Emissionskategorien wur-
den nicht erfasst, da sie entweder als nicht 
relevant (z. B. Franchises, geleaste Wirtschafts-
güter, Behandlung von Produkten am Lebenszy-
klusende), als von geringer Wesentlichkeit (z. B. 
verkaufte Produkte, vor- und nachgelagerter 
Transport, Verarbeitung und Nutzung gekaufter 
Produkte) oder als schwer messbar (z. B. Cloud-
Computing) eingestuft wurden.

Im Inventar aufgenommene Scope-3-
Treibhausgasemissions-Kategorien 

Gesamte indirekte (Scope-3)  
THG-Bruttoemissionen 

(t CO2e)

Aufge-
nommen

ausge-
schlossen

1 Erworbene Waren und Dienst-
leistungen

x

[Optionale Unterkategorie:] Cloud-
Computing und Rechenzentrums-
dienste

x

2 Investitionsgüter x

3 Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Brennstoffen und Energie 

(nicht in Scope 1 oder Scope 2 
enthalten)

x

4 Vorgelagerter Transport und 
Vertrieb

x

5 Abfallaufkommen in Betrieben x

6 Geschäftsreisen x

7 Pendelnde Arbeitnehmer x

8 Vorgelagerte geleaste Wirtschafts-
güter

x

9 Nachgelagerter Transport x

10 Verarbeitung verkaufter Produkte x

11 Verwendung verkaufter Produkte x
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12 Behandlung von Produkten am 
Ende der Lebensdauer

x

13 Nachgelagerte geleaste Wirt-
schaftsgüter

x

14 Franchises x

15 Investitionen* x (PCAF 
Berech-
nung)

Die finanzierten Emissionen (Scope 3.15) wur-
den gesondert betrachtet, da sie einen erhebli-
chen Anteil der Gesamtemissionen ausmachen 
und die Betrachtung mit den Vorjahreswerten ver-
gleichbar bleiben sollen. Die RLBV verfolgt das 
Ziel, bis spätestens 2040 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen, mit einer Zwischenetappe von 40 bis 
50 Prozent Reduktion der Kohlenstoffemissionen 
im Kredit- und Anlageportfolio. Im Rahmen der 
Partnership for Carbon Accounting Financials 
(PCAF) verpflichtet sich die Bank zur transpa-
renten Offenlegung dieser Emissionen, die aus 
vergebenen Krediten und getätigten Investitionen 
resultieren.

Für das Jahr 2024 wurde die erstmalige Erhebung 
und Veröffentlichung der finanzierten Emissionen 
für die Anlageklassen Hypotheken und Staatsan-
leihen durchgeführt. Es wird anerkannt, dass sich 
die Anforderungen zur Messung finanzieller Emis-
sionen kontinuierlich weiterentwickeln. Das Ziel 
bleibt, sämtliche Assetklassen für das Folgejahr 
zu erfassen und offenzulegen.

Die Berechnung der finanzierten Emissionen 
erfolgt anhand einer standardisierten Methodik, 
die für alle Anlageklassen einheitliche Prinzi-
pien anwendet. Der Attributionsfaktor bildet die 
Grundlage der Berechnung, indem er die von 
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der Bank finanzierte Summe ins Verhältnis zu 
den Emissionen des Kreditnehmers setzt. Emis-
sionsdaten werden entweder durch direkt gemel-
dete, geprüfte Daten der Kund:innen oder durch 
Schätzwerte auf Basis physischer und wirtschaft-
licher Aktivitäten ermittelt.

Die Datenqualität variiert je nach Assetklasse 
erheblich. Während börsennotierte Unternehmen 
aufgrund regulatorischer Vorgaben umfassen-
dere Emissionsdaten offenlegen, bestehen bei 
anderen Assetklassen deutliche Unterschiede 
in der Verfügbarkeit und Qualität der Daten. Die 
Bewertung der Datenqualität erfolgt gemäß der 
PCAF-Methodik auf einer Skala von eins (geprüfte 
Emissionsdaten) bis fünf (geschätzte Werte mit 
hoher Unsicherheit).

Im Bereich Hypotheken werden bilanzwirksame 
Kredite für nicht-gewerbliche Wohnimmobilien 
berücksichtigt. Die finanzierten Emissionen 
ergeben sich aus der Multiplikation der Gebäu-
deemissionen mit dem Attributionsfaktor, der das 
Verhältnis zwischen dem ausstehenden Darle-
hensbetrag und dem Immobilienwert zum Finan-
zierungszeitpunkt widerspiegelt. Falls keine aktu-
ellen Bewertungsdaten vorliegen, wird der älteste 
verfügbare Wert herangezogen.

Für die Berechnung der Gebäudeemissionen 
dienen Energieausweise als primäre Datengrund-
lage. Da diese nicht durchgängig verfügbar sind, 
erfolgt eine Schätzung auf Basis der Wohnfläche 
und standardisierter Emissionsfaktoren, differen-
ziert nach Gebäudetyp und Land. Laut Statistik 
Austria werden folgende Flächenannahmen ver-
wendet: U
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	 Wohnung: 85 m²
	 Eigenheim: 132 m²

Die Immobilienarten wurden gemäß der PCAF-
Kategorisierung in Einfamilienhäuser (Single 
Family Home) und Mehrfamilienhäuser (Multi 
Family Home) eingeteilt. Die resultierenden finan-
zierten Emissionen betragen:

	 Single Family Home: 894,56 t CO2

	 Multi Family Home: 952,73 t CO2

Die angewandte Berechnungsmethodik ent-
spricht den PCAF-Vorgaben und wurde als kon-
form anerkannt.

Die Assetklasse Staatsanleihen umfasst Schuld-
titel von Zentralregierungen, supranationalen 
Organisationen und Zentralbanken. Kredite und 
Anleihen dieser Art führen zu finanziellen Ver-
pflichtungen der jeweiligen Staaten, deren Emis-
sionen anteilig in die Berechnung der finanzier-
ten Emissionen einfließen. Ausgeschlossen sind 
Schuldtitel von Ländern, Kommunen sowie Zent-
ralbanken mit nationalem Mandat.

Der Attributionsfaktor für Staatsanleihen wird aus 
dem Verhältnis des ausstehenden Anleihebe-
stands zum Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen 
Landes abgeleitet. Dabei werden verifizierte Treib-
hausgasemissionen der Länder herangezogen, 
um eine möglichst hohe Datenqualität sicherzu-
stellen. Die Berechnung erfolgt sowohl mit als 
auch ohne Landnutzungsänderungen (LULUCF), 
um verschiedene Szenarien darzustellen:
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	 Mit LULUCF: 30 kt CO2e

	 Ohne LULUCF: 32,69 kt CO2e

Die Erhebung finanzieller Emissionen ist stark von 
externen Datenquellen und regulatorischen Ent-
wicklungen abhängig. Änderungen in der Daten-
lage oder Methodik der PCAF erfordern eine 
kontinuierliche Anpassung der Berechnungsme-
thoden. Da die Datenverfügbarkeit je nach Asset-
klasse unterschiedlich ist, basieren einige Werte 
auf Näherungen, was zu Unsicherheiten führen 
kann.

Ein weiteres methodisches Problem stellt die 
Doppelzählung innerhalb der finanzierten Emis-
sionen dar. Diese kann in vielen Fällen nicht voll-
ständig vermieden werden. Die RLBV verfolgt das 
Ziel, durch kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Methodik und eine systematische Datenerfas-
sung eine möglichst präzise Berechnung und 
transparente Offenlegung der finanzierten Emis-
sionen sicherzustellen.

Die gesamten finanzierten Emissionen für das 
Jahr 2024 belaufen sich auf 32,69 kt CO2e.

Tabelle 9: AR 54 (zu 53)

THG-Intensität pro Nettoerlös 2024

THG-Gesamtemissionen (standort-bezo-
gen) pro Nettoerlös (t CO2e/€)

0,000347

THG-Gesamtemissionen (markt-bezogen) 
pro Nettoerlös (t CO2e/€)

0,000347
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Tabelle 10: AR 55 (zu 54)

Betriebserträge, die zur Berechnung 
der Treibhausgasintensität verwendet 
werden

93.508.766 €

Nettogesamterlöse (im Abschluss) 93.508.766 € 

In der RLBV kommen weder natürliche Senken 
noch technische Verfahren zur Entfernung von 
Treibhausgasen aus der Atmosphäre zum Ein-
satz. Auch außerhalb der eigenen Wertschöp-
fungskette werden keine CO2-Entnahmen durch 
den Erwerb von Kohlenstoffgutschriften unter-
stützt. Entsprechend sind keine Angaben gemäß 
AR 56 erforderlich.
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S1
Arbeitskräfte des
Unternehmens

S1-1
Konzepte im Zusammenhang mit 
der eigenen Belegschaft
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
setzt auf einheitliche Strategien, Richtlinien, 
Dienstanweisungen und Betriebsvereinbarun-
gen, die für alle Mitarbeiter:innen gleichermaßen 
gelten. Es gibt keine unterschiedlichen Regelun-
gen für bestimmte Gruppen innerhalb der Beleg-
schaft. Alle Mitarbeitenden erhalten zu Beginn 
ihres Dienstverhältnisses Zugriff auf ein elektro-
nisches Dashboard, das alle relevanten Richtli-
nien und Betriebsvereinbarungen enthält. Diese 
müssen in den ersten Arbeitswochen durchge-
arbeitet werden, um sicherzustellen, dass alle mit 
den internen Vorgaben vertraut sind.

Mehrere Betriebsvereinbarungen und Richtlinien 
regeln die Arbeitsweise und Rahmenbedingungen 
für die gesamte Belegschaft. Dienstreisen sind 
unter dem Grundsatz „Wir reisen angemessen“ 
durchzuführen, wobei öffentliche Verkehrsmittel 
für Reisen außerhalb Vorarlbergs zu bevorzu-
gen sind. Die RLBV ermöglicht Mitarbeiter:innen 
den Erwerb eines Fahrrads oder E-Bikes über 
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eine Gehaltsumwandlung und stellt die Finan-
zierung eines Elektrofahrzeugs für langjährige 
Mitarbeiter:innen sicher. Mitarbeitende, die einen 
wesentlichen Teil ihres Arbeitsweges mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurücklegen, profitieren von 
Jobtickets oder einem österreichweit gültigen Kli-
maticket. Die Finanzierung von Aus- und Weiter-
bildungen unterliegt einer einheitlichen Regelung, 
wobei eine anteilige Rückzahlung im Falle eines 
frühzeitigen Austritts vorgesehen ist.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmenswerte 
ist die Achtung der Menschenrechte. Die RLBV 
hat am 1. März 2024 eine Menschenrechts-Policy 
verabschiedet, die für alle Mitarbeiter:innen, Füh-
rungskräfte und Unternehmen mit Mehrheitsbe-
teiligung gilt. Diese orientiert sich an den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen, der 
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit sowie den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte. Die Einhaltung 
dieser Richtlinien wird regelmäßig überprüft und 
bei Bedarf angepasst, um hohe arbeitsrechtliche 
Standards sicherzustellen.

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
verfolgt eine Vielzahl an Maßnahmen und Rege-
lungen, die darauf ausgerichtet sind, die Arbeits-
bedingungen für Mitarbeiter:innen zu verbessern, 
nachhaltiges Verhalten zu fördern und ein verant-
wortungsvolles Miteinander zu stärken.

Im Bereich der nachhaltigen Mobilität bestehen 
mehrere Angebote: Die Betriebsvereinbarung 
Dienstreiseordnung steht unter dem Grund-
satz „Wir reisen angemessen“ und enthält klare 
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Vorgaben zur Planung und Durchführung von 
Dienstreisen. Grundsätzlich sind öffentliche Ver-
kehrsmittel zu bevorzugen. Bahnreisen erfolgen 
in der 1. Klasse, bei Bedarf mit Schlafwagen (Sin-
gleabteil); bei Flugreisen ist die günstigste und 
zweckmäßigste Verbindung zu wählen. Wenn kein 
Dienstfahrzeug zur Verfügung steht, kann der Pri-
vat-PKW genutzt werden.

Das Jobrad-Modell ermöglicht den Erwerb eines 
Fahrrads oder E-Bikes mittels Gehaltsumwand-
lung. Die RLBV schließt den Kaufvertrag mit 
einem Fahrradgeschäft in Vorarlberg und über-
lässt das Rad dem/der Mitarbeiter:in zur privaten 
und dienstlichen Nutzung. Die monatliche Rate 
wird über 48 Monate vom Gehalt abgezogen.

Über das Modell Jobauto können Mitarbeiter:in-
nen mit mindestens drei Jahren Betriebszuge-
hörigkeit ein Elektroauto leasen. Die RLBV über-
nimmt das Leasing über die Raiffeisen-Leasing 
Fuhrparkmanagement GmbH; das Fahrzeug wird 
zur privaten und dienstlichen Nutzung zur Verfü-
gung gestellt. Die Rückzahlung erfolgt über eine 
Gehaltsumwandlung über einen Zeitraum von 48 
bis 60 Monaten. Die Anzahl verfügbarer Jobautos 
legt der Vorstand fest.

Mit dem Jobticket fördert die RLBV klimafreund-
liche Mobilität. Mitarbeiter:innen, die mindestens 
30 % ihrer Arbeitswege mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurücklegen, erhalten ein Ticket für den 
Weg zwischen Wohn- und Arbeitsort. Wer aus-
schließlich öffentlich zur Arbeit fährt, erhält ein 
Ticket für den gesamten Vorarlberger Verkehrs-
verbund. Mitarbeiter:innen, die mindestens drei 
berufliche Reisen nach Wien pro Jahr absolvieren 
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und dabei vollständig auf Flugreisen verzichten, 
erhalten ein österreichweit gültiges Klimaticket – 
auch für private Nutzung.

Auch im Bereich Weiterbildung und Personalent-
wicklung bestehen klare Regelungen. Die Richt-
linie für Ausbildungskosten legt die Bedingungen 
für die Bezahlung und Rückzahlung von Aus- und 
Weiterbildungen fest, insbesondere bei einem 
vorzeitigen Austritt aus dem Unternehmen. Sie 
gilt für alle Unternehmen der RLBV-Gruppe; ver-
antwortlich ist die Personalentwicklung.

Im Bereich Menschenrechte bekennt sich die 
Geschäftsführung in einer eigenen Policy zur 
Achtung aller international anerkannten Men-
schenrechte. Diese gilt für sämtliche Organe, 
Amtsträger:innen, Mitarbeiter:innen sowie Mehr-
heitsbeteiligungen der RLBV. Grundlage bilden 
unter anderem die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die Europäische Menschenrechts-
konvention sowie die Kernarbeitsnormen der ILO.

Die Dienstanweisung zur Bildschirmarbeit regelt 
gesetzliche Vorgaben zur Definition, Unterbre-
chung und Durchführung von Bildschirmarbeit 
und gilt für die gesamte Unternehmensgruppe.

Das Compliance-Handbuch stellt ein verbind-
liches Regelwerk für alle Mitarbeiter:innen der 
RLBV dar. Es beschreibt Mindeststandards im 
Umgang mit marktsensiblen Informationen, Mit-
arbeitergeschäften und Interessenkonflikten.

Weitere interne Regelungen betreffen z. B. die 
Nutzung des digitalen Essensbons, die verpflich-
tende elektronische Wissensüberprüfung, den 
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Umgang mit Geheimhaltungspflichten (Bankge-
heimnis, Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse), 
die Verpflichtungserklärung für alle Mitarbeiten-
den der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg, 
sowie die Regelung von angeordneten Nacht- und 
Wochenendeinsätzen.

Die elektronische Wissensüberprüfung ist ver-
pflichtender Bestandteil der laufenden Schu-
lungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter:innen der 
Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg. Die zuge-
hörige Dienstanweisung definiert die formalen 
Rahmenbedingungen sowie den Ablauf der Wis-
sensabfrage. Zuständig für die Durchführung ist 
das Bildungscenter.

Die Dienstanweisung zu Geheimhaltungspflichten 
konkretisiert gesetzliche Anforderungen in Bezug 
auf das Bank-, Daten- und Geschäftsgeheimnis. 
Sie legt klare Regeln zum Umgang mit vertrauli-
chen Informationen fest und beschreibt die Kon-
sequenzen bei Verstößen. Ansprechpartner für 
Fragen ist das DSGVO Office.

Zur Verpflichtungserklärung besteht eine eigene 
Dienstanweisung, die gruppenweit eine einheit-
liche Regelung schafft. Sie gilt für alle Mitarbei-
ter:innen der Raiffeisenbanken, der Raiffeisen 
Landesbank, des Revisionsverbands sowie der 
Tochterunternehmen. Die Umsetzung liegt im Ver-
antwortungsbereich des Personalmanagements.

Für angeordnete Nacht- und Wochenendeinsätze 
außerhalb der Rahmenarbeitszeit wurde eine 
eigene Dienstanweisung erstellt. Diese regelt 
die Voraussetzungen und Abläufe entsprechen-
der Einsätze und gilt für Beschäftigte der RLBV 
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sowie der Unternehmen RRZ reg. GenmbH & Co. 
KG, i-Terminal GmbH und Raiffeisen-Immobilien 
GmbH. Verantwortlich ist ebenfalls das Personal-
management.

Der Umgang mit personenbezogenen Arbeitneh-
merdaten ist in einer Rahmenbetriebsvereinba-
rung geregelt. Ziel ist es, das Recht auf Daten-
schutz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
sicherzustellen. Die Vereinbarung gilt für alle 
durch die abschließenden Betriebsräte vertrete-
nen Beschäftigten der RLBV reg. Gen.m.b.H. und 
wird gemeinsam von Arbeitgeber und Betriebsrat 
getragen.

Die Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeits-
zeit ermöglicht flexible Arbeitszeitmodelle auf 
Basis gesetzlicher und kollektivvertraglicher Rah-
menbedingungen. Sie gilt für alle Angestellten der 
RLBV – mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder – 
und wird vom Unternehmen gemeinsam mit dem 
Betriebsrat getragen.

Mit der Betriebsvereinbarung zur Gleichstellung 
bei Sonderurlaub und Entgeltfortzahlung wird 
eine faire und diskriminierungsfreie Behandlung 
im Fall von Dienstverhinderungen sichergestellt. 
Sie gilt für alle Angestellten der RLBV mit Revi-
sionsverband eGen.

Die Whistleblowing-Plattform ermöglicht es Mitar-
beiter:innen, Hinweise auf mögliche Missstände 
vertraulich und datenschutzkonform zu melden. 
Die entsprechende Betriebsvereinbarung regelt 
Nutzung und Datenverarbeitung und gilt für alle 
vom Betriebsrat vertretenen Beschäftigten der 
RLBV mit Revisionsverband eGen.
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Ergänzend regelt eine eigene Dienstanweisung 
den Umgang mit der Mitarbeiter:innen-App 
„Mundwerk“, die dem internen Informations-
austausch dient. Die App informiert über aktu-
elle Entwicklungen und Angebote innerhalb der 
Unternehmensgruppe. Die Regelung gilt für alle 
Mitarbeitenden der RLBV, der Vorarlberger Raiff-
eisenbanken sowie der Tochterunternehmen. 
Zuständig ist die Abteilung PR und Werbung.

Die RLBV sieht Vielfalt als Schlüssel zum Unter-
nehmenserfolg. Die Bank setzt gezielt auf 
Förderung, Chancengleichheit und Gesund-
heitsmanagement. Umfassende Weiterbildungs-
programme wie der Raiffeisen Campus, das Raiff-
eisen Bildungszentrum und die Online-Plattform 
L@ra stehen allen Mitarbeiter:innen zur Verfü-
gung. Diskriminierung jeglicher Art aufgrund von 
Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion oder ande-
ren Faktoren ist ausdrücklich verboten. Das Diver-
sitätsteam rai.versity befasst sich mit Inklusion, 
Vereinbarkeit von Familie & Karriere sowie wei-
teren Diversitätsthemen. Das Netzwerk „Trau:di“ 
bietet gezielte Unterstützung für Frauen und orga-
nisiert Schulungen, Veranstaltungen sowie Aus-
tauschmöglichkeiten.

Die RLBV legt großen Wert auf das Wohlbefin-
den der Mitarbeiter:innen. Flexible Arbeitszeiten, 
Homeoffice-Optionen, Sportangebote, Gesund-
heitsmanagement-Vorträge, Freizeitaktivitäten, 
kostenloses Obst und ein hauseigenes Restau-
rant tragen zur Förderung der Gesundheit bei. 
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Mitarbei-
ter:innen und ist in die Erstellung von Betriebsver-
einbarungen sowie strategische Unternehmens-
entscheidungen eingebunden. S

O
Z

IA
LI

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
E

N

117



Bei Verstößen gegen Menschenrechte oder Dis-
kriminierung werden unverzüglich Maßnahmen 
ergriffen. Mitarbeiter:innen können sich an den 
Geschäftsbereich Personalmanagement, den 
Betriebsrat, das rai.versity-Team oder die Whistle-
blowing-Hotline wenden. Vorfälle werden analy-
siert, Lösungen erarbeitet und – falls erforderlich 
– der Vorstand informiert. Disziplinarmaßnahmen 
reichen von einer Verwarnung bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Die Whistleblo-
wing-Plattform ermöglicht es Mitarbeiter:innen, 
anonym Verstöße zu melden, wobei die Vertrau-
lichkeit der Hinweisgeber:innen sichergestellt ist.

Die RLBV hat bestimmte Branchen ausgeschlos-
sen, mit denen keine neuen Geschäftsbeziehun-
gen eingegangen werden. Dazu gehören Waffen 
und Rüstung, Glücksspiel und Pornografie.

Um Arbeitsunfälle zu verhindern, setzt die RLBV 
auf ein umfassendes Sicherheitsmanagement. 
Der Arbeitsschutzausschuss koordiniert regel-
mäßig Maßnahmen zur Sicherheit und Gesund-
heit der Belegschaft. Dazu gehören ein externer 
Betriebsarzt, ein interner Sanitäter, vier Sicher-
heitsvertrauenspersonen, interne und externe 
Sicherheitsfachkräfte sowie ein Sicherheitsteam 
für Banksicherheit, Brandschutz und Evakuie-
rungsmaßnahmen. Die regelmäßigen Begehun-
gen der Arbeitsstätten durch die Sicherheits-
fachkräfte und der zweimal jährlich tagende 
Arbeitsschutzausschuss gewährleisten eine 
kontinuierliche Verbesserung der Sicherheits-
maßnahmen.
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Die RLBV versteht Diversity Management als 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die 
Diversitätsstrategie wurde im Oktober 2024 ver-
abschiedet und umfasst die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Förderung von Frauen, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Inklusion 
und Barrierefreiheit sowie die Sensibilisierung zu 
Vielfalt und Vorurteilen. Diese Maßnahmen wer-
den vom Diversitätsteam rai.versity sowie vom 
Geschäftsbereich Personalmanagement ausge-
arbeitet und umgesetzt.

Für den Zeitraum 2024 bis 2026 wurden Schwer-
punkte gesetzt. Die Förderung von Frauen wird 
durch das Netzwerk „Trau:di“, finanzielle Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung und gezielte 
Karriereförderung für weibliche Talente voran-
getrieben. Der Austausch zwischen Generatio-
nen wird durch Workshops, eine Vortragsreihe 
zur Lebens- und Karriereplanung sowie einen 
Generationen-Pool gestärkt. Zwei integrative 
Arbeitsplätze werden beibehalten, und eine Bar-
rierefreiheitsbeauftragte soll sicherstellen, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen bestmögliche 
Arbeitsbedingungen vorfinden.

Um Chancengleichheit aktiv zu leben, werden 
Bewusstseinsbildung und Schulungen gefördert. 
Workshops, Trainings für vielfältiges Recruiting 
und Maßnahmen zur Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte tragen dazu bei, Vorurteile abzu-
bauen. Für internationale Mitarbeitende bleibt die 
Mitgliedschaft im Expat Service bestehen, um sie 
bestmöglich bei der Integration zu unterstützen. 
Zusätzlich werden Patenschaften zu Diversitäts-
themen geschaffen, um die Vielfalt innerhalb der 
RLBV weiter zu fördern. S

O
Z

IA
LI

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
E

N

119



Die Prävention von Diskriminierung ist ein fester 
Bestandteil der Unternehmenskultur. Mitarbei-
ter:innen haben verschiedene Anlaufstellen für 
Beschwerden, darunter das Personalmanage-
ment, den Betriebsrat, das rai.versity-Team und 
die Whistleblowing-Hotline. Vorfälle werden auf-
genommen, analysiert und Lösungen erarbeitet. 
Je nach Schwere des Vorfalls reichen die Maß-
nahmen von einer Verwarnung bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses.

Die RLBV hat keine spezifischen politischen Ver-
pflichtungen in Bezug auf Inklusion oder beson-
ders gefährdete Menschengruppen.

Beispiele für Sensibilisierungsmaßnahmen sind 
die Initiative zur gendergerechten Kommuni-
kation, die Einführung der Feedback-Box rai.
versity.box zur anonymen Abgabe von Meinun-
gen zu Diversitätsthemen, die Kampagne „Das 
Geschlecht spielt keine Rolle“ zur Überwindung 
von Geschlechterstereotypen sowie das seit 2022 
bestehende Frauennetzwerk „Trau:di“. Letzteres 
bietet Workshops, Coaching und Netzwerktref-
fen, um Frauen innerhalb der Organisation gezielt 
zu fördern und zu vernetzen.

Die RLBV hat eine klare Unternehmenspolitik, die 
auf Chancengleichheit, Menschenrechtsschutz, 
Gesundheitsförderung und Diversität ausgerich-
tet ist. Mit umfassenden Betriebsvereinbarungen, 
Weiterbildungsinitiativen und Präventionsmaß-
nahmen wird ein inklusives, faires und sicheres 
Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter:innen sicher-
gestellt.
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S1-2
Verfahren zur Einbeziehung der 
eigenen Belegschaft und von 
Arbeitnehmervertretern in Bezug 
auf Auswirkungen
Die Führungskräfte und Mitarbeiter:innen der 
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) wer-
den auf verschiedenen Ebenen aktiv in Entschei-
dungsprozesse einbezogen. Dies geschieht über 
regelmäßige Kommunikationsformate wie das 
jährliche Mitarbeiter:innen-Gespräch, wöchent-
liche oder tägliche Jour-Fixes sowie mindestens 
zwei Mitarbeiter:innen-Dialoge pro Jahr mit Gast-
referent:innen aus anderen Bereichen. Diese For-
mate fördern den interdisziplinären Wissenstrans-
fer und ermöglichen eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Unternehmensebenen. Zusätzlich 
finden jährliche Klausuren statt, um strategische 
Themen zu reflektieren. Der Vorstand organisiert 
regelmäßige Dialoge, in denen aktuelle Entwick-
lungen präsentiert und offene Fragen beantwortet 
werden. In den fünf bis sechs jährlichen Sitzun-
gen der erweiterten Geschäftsführung (EWG) 
werden die Ertrags- und Risikolage sowie zent-
rale Themen der Unternehmenskultur und Wer-
teorientierung besprochen. Vorgaben zur CO2-
Reduktion und nachhaltigen Geschäftspraktiken 
werden über das Nachhaltigkeitsmanagement an 
den Vorstand herangetragen, um die Integration 
von Nachhaltigkeitsaspekten in strategische Ent-
scheidungen zu gewährleisten.

Die RLBV bezieht ihre Belegschaft sowohl direkt 
als auch über die Arbeitnehmervertretung aktiv in 
Entscheidungsprozesse ein. Neben den regelmä- S
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ßigen Mitarbeiter:innen-Dialogen des Vorstands 
werden über die Mitarbeiter:innen-App Mundwerk 
aktuelle Informationen kommuniziert. Die Arbeit-
nehmervertretung ist über verschiedene Abstim-
mungsformate in betriebliche Entscheidungen 
eingebunden, darunter die Sprechstunden des 
Betriebsrates alle vier bis sechs Wochen, monat-
liche Jour-Fixes mit der Leitung Personalmanage-
ment sowie halbjährliche Treffen mit dem Vor-
stand. Darüber hinaus finden jährlich mindestens 
zwei Mitarbeiter:innen-Dialoge mit dem Vorstand 
statt, fünf bis sechs EWG-Termine sowie drei bis 
vier Budgetgespräche zur finanziellen Planung. 
Um den Wissensaustausch zu fördern, werden in 
den Geschäftsbereichen und Stabstellen regel-
mäßige Jour-Fixes abgehalten. Seit 2024 laden 
Vorstandsmitglieder zudem an zwei bis drei Ter-
minen pro Jahr acht bis zehn Mitarbeiter:innen 
zum direkten Austausch ein.

Die Integration neuer Mitarbeiter:innen erfolgt 
durch die rai.start-Veranstaltung, bei der sich 
neue Kolleg:innen kennenlernen, der Austausch 
mit dem Vorstand gefördert wird und Themen wie 
Unternehmensstrategie, Markenwerte, Digitalisie-
rung sowie die Genossenschaftsstruktur vermit-
telt werden. Ein zusätzlicher Fokus liegt auf der 
Information über die Arbeit des Betriebsrates.

Der Gesamtvorstand trägt die Verantwortung für 
die Einbindung der Belegschaft. Dies ist auch 
in den Dienstverträgen der Vorstandsmitglieder 
festgelegt, die die Leitung und Überwachung des 
Unternehmens sicherstellen. Neben dem Vor-
stand spielt die erweiterte Geschäftsführung eine 
zentrale Rolle bei der Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie. Sie setzt sich aus dem Vorstand, 
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der Leitung des Revisionsverbandes sowie den 
Geschäftsbereichsleiter:innen zusammen und 
fungiert als Steuerungselement für strategische 
Entscheidungen. Die erweiterte Geschäftsfüh-
rung wurde Ende 2023 um vier Mitglieder erwei-
tert, um eine umfassendere Einbindung aller 
Unternehmensbereiche sicherzustellen. Durch 
ihre Mitglieder werden Abteilungs- und Teamlei-
ter:innen über strategische Vorgaben informiert, 
die sie in ihren jeweiligen Bereichen umsetzen.

Der Vorstand berichtet regelmäßig dem Aufsichts-
rat, der aus 13 Mitgliedern besteht, darunter vier 
Geschäftsleiter als Vertreter der Raiffeisenbanken 
und vier Betriebsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat 
überwacht die Geschäftsführung und trifft sich 
mindestens viermal jährlich zu Sitzungen, um die 
Unternehmensentwicklung zu begleiten. Zusätz-
lich gibt es regelmäßige Abstimmungen zwischen 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Vorstands-
vorsitzenden und der Leitung des Revisionsver-
bandes.

Die RLBV unterliegt dem Kollektivvertrag, der 
wesentliche arbeitsrechtliche Rahmenbedin-
gungen wie Arbeitszeiten, Gehalt, Urlaub und 
Gesundheitsvorsorge regelt. Die Verhandlungen 
zum Kollektivvertrag werden durch die Gewerk-
schaft GPA begleitet.

Zur Bewertung der Wirksamkeit der Einbindung 
der Belegschaft werden regelmäßige Mitarbei-
ter:innen-Gespräche, Jour-Fixes und Meetings 
durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Mitarbei-
ter:innen-Befragung durch Great Place to Work 
(GPTW), die sowohl auf Gesamtunternehmens-
ebene als auch für einzelne Geschäftsbereiche S
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und Teams ausgewertet wird. Diese Befragung 
deckt Aspekte des Arbeitsumfelds, der Füh-
rungskultur und der Fairness ab. Die Ergebnisse 
werden dem Vorstand präsentiert und mit dem 
Betriebsrat diskutiert. Führungskräfte erhalten bei 
einer ausreichenden Teilnehmerzahl eine detail-
lierte Auswertung für ihre Abteilung oder ihr Team, 
auf deren Basis gezielt Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen abgeleitet werden.

Um insbesondere Frauen eine Plattform für Aus-
tausch, Sichtbarkeit und gegenseitige Unterstüt-
zung zu bieten, wurde das interne Frauennetzwerk 
Trau:di etabliert. Dieses umfasst regelmäßige 
Treffen sowie einen eigenen Teams-Kanal, der 
dem niederschwelligen, vertraulichen Austausch 
dient.

Darüber hinaus steht allen Mitarbeiter:innen mit 
der rai.versity Box eine anonyme Möglichkeit 
zur Verfügung, Hinweise, Anliegen oder Erfah-
rungen im Zusammenhang mit Diskriminierung 
oder dem Gefühl der Marginalisierung zu über-
mitteln. Die Eingaben werden regelmäßig vom 
unternehmensinternen Diversitätsteam gesichtet 
und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ein-
geleitet. Im Berichtsjahr 2024 wurden keine Vor-
fälle bekannt, die ein Einschreiten erforderlich 
gemacht hätten.

Um die Einbindung der Belegschaft sicherzu-
stellen, setzt die RLBV auf etablierte Formate wie 
die Sprechstunden des Betriebsrates, monatliche 
Jour-Fixes mit der Leitung Personalmanagement, 
halbjährliche Sitzungen zwischen Vorstand, 
Betriebsrat und Leitung Personalmanagement 
sowie regelmäßige Mitarbeiter:innen-Dialoge. Die 
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Kommunikation wird durch die Mitarbeiter:innen-
App Mundwerk ergänzt, um eine breite Informa-
tionsverfügbarkeit zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen stellen sicher, dass die Mit-
arbeiter:innen der RLBV regelmäßig in Entschei-
dungsprozesse eingebunden werden, über rele-
vante Entwicklungen informiert sind und aktiv an 
der Gestaltung des Unternehmens teilnehmen 
können.

S1-3
Verfahren zur Behebung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, 
über die die eigene Belegschaft 
Bedenken äußern kann

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
verfolgt einen werteorientierten Ansatz in der 
Kommunikation zwischen Führungskräften und 
Mitarbeiter:innen, um eine konstruktive Arbeits-
atmosphäre sicherzustellen. Führungskräfte 
können schwierige Gespräche im Rahmen einer 
Supervision oder durch Coaching in der Perso-
nalentwicklung vorbereiten, um herausfordernde 
Themen professionell und einfühlsam zu bespre-
chen. Falls erforderlich, können diese Gespräche 
in Begleitung der Personalentwicklung, der Lei-
tung Personalmanagement oder des Betriebs-
rates geführt werden. Mitarbeiter:innen haben 
verschiedene Anlaufstellen, um Beschwerden 
vorzubringen, darunter ihre direkte Führungs-
kraft, die Personalentwicklung, die Leitung Per-
sonalmanagement oder den Betriebsrat. Falls S
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negative Auswirkungen auf Mitarbeiter:innen 
auftreten, werden diese Fälle individuell betrach-
tet. Dies geschieht entweder in einer Supervision 
oder in einem Gespräch zwischen der Leitung 
Personalmanagement, der Personalentwicklung 
oder gemeinsam mit dem Betriebsrat. Je nach 
Vorfall können Maßnahmen wie Mediation, Sen-
sibilisierung oder eine Verwarnung ergriffen wer-
den. Jede dieser Maßnahmen wurde bereits in 
verschiedenen Fällen erfolgreich eingesetzt.

Beschwerden können bei der jeweiligen Füh-
rungskraft, in der Personalentwicklung, bei der 
Leitung Personalmanagement oder direkt beim 
Betriebsrat vorgebracht werden. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, sich an externe Stellen 
wie die Arbeiterkammer zu wenden. Falls notwen-
dig, nimmt die Arbeiterkammer Kontakt mit der 
RLBV auf, um eine Lösung zu finden. Einige Mit-
arbeiter:innen sind zudem Mitglieder der Gewerk-
schaft GPA, die Arbeitnehmer:innen bei arbeits-
rechtlichen Problemen unterstützt. Die GPA bietet 
Beratung, rechtlichen Beistand und vertritt ihre 
Mitglieder vor Gericht. Derzeit sind etwa 130 Mit-
arbeiter:innen der RLBV gewerkschaftlich orga-
nisiert. Ein Beschwerde- und Schadensfall-Tool 
(interexa) ermöglicht die Erfassung und struktu-
rierte Bearbeitung von Beschwerden. Falls sich 
Beschwerden von Kund:innen auf Mitarbeiter:in-
nen beziehen, können diese über das Tool gemel-
det und in einem festgelegten Prozess bearbeitet 
werden. Obwohl diese Kanäle bestehen, wird 
nicht überprüft, ob alle Mitarbeiter:innen mit ihnen 
vertraut sind und sie nutzen. Es liegt in ihrer eige-
nen Verantwortung, sich über die bestehenden 
Möglichkeiten zu informieren.
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Die RLBV verfügt über ein strukturiertes Verfah-
ren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusam-
menhang mit Arbeitnehmerbelangen. Anliegen 
sollten zunächst mit der direkten Führungskraft 
besprochen werden. Falls keine Lösung gefunden 
wird oder eine Eskalation erforderlich ist, stehen 
weitere Anlaufstellen wie die Personalentwick-
lung, die Leitung Personalmanagement oder der 
Betriebsrat zur Verfügung. Falls eine Beschwerde 
über diese Instanzen nicht geklärt werden kann, 
wird der Vorstand involviert. Mitarbeiter:innen 
können sich auch an externe Anlaufstellen wie die 
Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft wenden. 
Zusätzlich steht eine Whistleblowing-Hotline für 
die Meldung von Verstößen zur Verfügung. Jede 
Beschwerde wird im Unternehmen behandelt, 
und je nach Thema werden Betriebsrat, Per-
sonalmanagement, Fachabteilungen oder die 
Geschäftsführung einbezogen.

Beschwerdekanäle sind für die Belegschaft ver-
fügbar und zugänglich. Der persönliche Dialog 
wird bevorzugt, und als anonyme Anlaufstelle 
steht die Whistleblowing-Hotline zur Verfügung. 
Ein früherer Fall zeigt, dass diese Plattform 
genutzt wird: Eine Meldung wegen persönli-
cher Belästigung wurde anonym eingereicht. 
Da die meldende Person anonym blieb, konnte 
die betroffene Person nicht identifiziert werden. 
Dennoch fanden Gespräche mit dem genannten 
Mitarbeiter und seiner Führungskraft statt, was 
zur Änderung seines Aufgabengebiets führte. 
Neben der Whistleblowing-Hotline stehen ver-
schiedene direkte Anlaufstellen zur Verfügung, 
darunter die Leitung Personalmanagement, die 
Personalentwicklung, der Betriebsrat oder der 
Vorstand. Diese Ansprechpersonen sind über S
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verschiedene Kommunikationswege wie Telefon, 
Microsoft Teams oder E-Mail erreichbar. Zusätz-
lich gibt es im Mitarbeiter:innen-Gespräch sowie 
in den regelmäßigen Jour Fixes die Möglichkeit, 
Unstimmigkeiten oder Unzufriedenheiten direkt 
anzusprechen.

Alle Beschwerden werden systematisch ver-
folgt und überwacht. Der persönliche Austausch 
erfolgt in der Regel in geschützten Büroräum-
lichkeiten, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. 
Mitarbeiter:innen können ihre Anliegen mit der 
Führungskraft besprechen. Falls erforderlich, 
werden weitere Beteiligte hinzugezogen. Sobald 
Maßnahmen zur Bearbeitung einer Beschwerde 
festgelegt werden, erfolgt die Abstimmung mit der 
zuständigen Führungskraft, und je nach Eskala-
tionsstufe können die Bereichsleitung oder der 
Vorstand involviert sein. Neben dem persönlichen 
Austausch bietet die Whistleblowing-Plattform 
eine weitere Möglichkeit zur anonymen oder offe-
nen Meldung von Beschwerden. Die Plattform ist 
über das RLBV-Informationsmanagementsystem 
aufrufbar und kann als Favorit gespeichert wer-
den. Zusätzlich sind Meldungen per E-Mail oder 
postalisch an den Ombudsmann möglich.

Eingereichte Meldungen über die Whistleblow-
ing-Plattform werden an die Leitung WAG Com-
pliance, Leitung Innenrevision und Leitung BWG 
Compliance weitergeleitet. Hinweisgeber:innen 
können auswählen, ob ihre Meldung in anony-
misierter Form dem Gesamtvorstand oder der 
Geschäftsleitung vorgelegt wird. Vor der Ein-
tragung einer Meldung weist die Plattform dar-
auf hin, dass die Bank eine Kultur des offenen 
Umgangs mit Problemen fördert und eine direkte 
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Meldung an Vorgesetzte bevorzugt, sofern dies 
zumutbar ist. Jede eingegangene Meldung wird 
dokumentiert und nach einem festgelegten Pro-
zess bearbeitet. Das zuständige Gremium doku-
mentiert alle Maßnahmen, einschließlich interner 
Abstimmungsprotokolle. Die Unterlagen sind nur 
für die Mitglieder des Gremiums zugänglich, und 
eine Weitergabe von Informationen erfolgt aus-
schließlich einstimmig.

Hinweisgeber:innen, die ihre Identität oder 
eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen, erhalten 
innerhalb einer Woche eine Empfangsbestä-
tigung sowie spätestens nach drei Monaten 
eine Information über die eingeleiteten Maß-
nahmen. Falls möglich und zweckdienlich, wird 
auch der Abschluss der Bearbeitung mitgeteilt. 
Sobald Ermittlungen eingeleitet werden, wird die 
beschuldigte Person grundsätzlich von einem 
Gremiumsmitglied über die Vorwürfe informiert, 
sofern dies den Ermittlungserfolg nicht gefährdet. 
Sollte eine Meldung nicht weiterverfolgt werden, 
wird dies gemeinsam entschieden und entspre-
chend dokumentiert. Das Gremium sowie der 
Ombudsmann oder die Ombudsfrau können nach 
eigenem Ermessen und einstimmigem Beschluss 
ein Organ des Unternehmens über die Meldung 
und deren Bearbeitung informieren. Vor weiter-
führenden Untersuchungen oder einer Kontakt-
aufnahme mit Behörden oder Gerichten wird der 
Gesamtvorstand benachrichtigt, sofern dies den 
Ermittlungserfolg nicht gefährdet. Anlassbezogen 
berichtet das Gremium dem Gesamtvorstand über 
eingegangene Meldungen ohne Personenbezug. 
Dies umfasst Informationen zur Anzahl und Art 
der Hinweise, eine kurze Fallbeschreibung, den 
Status der Bearbeitung und gegebenenfalls die S
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Begründung für abgewiesene Meldungen. Der-
zeit bestehen keine spezifischen Richtlinien zum 
Schutz von Mitarbeiter:innen vor möglichen Ver-
geltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Nutzung von internen Beschwerdekanälen.

Die RLBV stellt sicher, dass ihre Belegschaft über 
die angebotenen Strukturen und Prozesse zur 
Äußerung von Bedenken oder Bedürfnissen infor-
miert ist. Alle neuen Mitarbeiter:innen erhalten bei 
Dienstbeginn im Rahmen der rai.start-Veranstal-
tungen eine Einführung in die Zuständigkeiten 
und Aufgaben relevanter Unternehmensberei-
che. Dazu gehören das Personalmanagement, 
der Betriebsrat, das Nachhaltigkeitsmanagement 
sowie das Diversitätsteam rai.versity. Im Zuge die-
ser Veranstaltungen lernen neue Mitarbeiter:innen 
auch die verantwortlichen Ansprechpersonen 
kennen. Zusätzlich wird im Rahmen der Sicher-
heitsschulungen auf den Ablauf des Beschwer-
demanagements hingewiesen. Alle Richtlinien, 
Dienstanweisungen und Betriebsvereinbarungen 
sind in der Datenbank UDB (Unterschriftsdaten-
bank) abgelegt und müssen verpflichtend inner-
halb der ersten sechs Wochen nach Dienstantritt 
gelesen und elektronisch abgezeichnet werden. 
Falls die UDB nicht fristgerecht bearbeitet wurde, 
erhalten die betreffenden Mitarbeiter:innen eine 
Erinnerung, die auch in Kopie an ihre Führungs-
kraft versandt wird.

In den Begleitgesprächen der Personalentwick-
lung, die in den ersten sechs Monaten nach 
Dienstbeginn stattfinden, wird Feedback zur bis-
herigen Einarbeitung und den erhaltenen Informa-
tionen eingeholt. Sollten neuen Mitarbeiter:innen 
Kenntnisse über wesentliche Strukturen oder 
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Prozesse fehlen, kann dies durch diesen Prozess 
erkannt und nachgesteuert werden.

S1-4
Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche 
Auswirkungen und Ansätze zum 
Management wesentlicher Risiken 
und zur Nutzung wesentlicher 
Chancen im Zusammenhang 
mit der eigenen Belegschaft 
sowie die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen und Ansätze
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat im Jahr 2024 noch keine Maßnahmen zur 
Verbesserung der zwei identifizierten negativen 
Auswirkungen auf die eigene Belegschaft ergrif-
fen. Grundsätzlich besteht die Absicht, diese 
negativen Auswirkungen zu verringern, jedoch 
wird besonders auf deren Dringlichkeit und Prio-
risierung geachtet.

Da die RLBV fast ausschließlich positive Auswir-
kungen auf ihre Mitarbeiter:innen hat, besteht der-
zeit kein akuter Handlungsbedarf für Abhilfemaß-
nahmen. Auch für die beiden negativen Aspekte 
wurden bislang keine spezifischen Maßnahmen 
umgesetzt, da sie aktuell keine unmittelbare 
Beeinträchtigung darstellen.

Zusätzliche Initiativen zur Verbesserung der posi-
tiven Auswirkungen wurden im Jahr 2024 nicht S
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eingeführt, da bereits zahlreiche positive wesent-
liche Effekte bestehen und die RLBV bestrebt ist, 
diese aufrechtzuerhalten.

Da keine speziellen Maßnahmen geplant oder 
umgesetzt wurden, erfolgt derzeit auch keine 
Bewertung ihrer Wirksamkeit. Ebenso besteht 
momentan keine Notwendigkeit, neue Maßnah-
men zu ermitteln, da die bestehenden positiven 
Effekte unverändert bleiben sollen.

Im Zusammenhang mit den aus der Wesentlich-
keitsanalyse abgeleiteten Risiken wurden bislang 
keine gezielten Maßnahmen zur Risikominderung 
ergriffen. Ebenso wurden keine spezifischen Maß-
nahmen zur Nutzung wesentlicher Chancen für 
die Belegschaft umgesetzt.

Um sicherzustellen, dass eigene Praktiken keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen auf die 
eigene Belegschaft haben oder dazu beitragen, 
spielt der Betriebsrat eine zentrale Rolle. Die-
ser vertritt die Interessen der Belegschaft und 
achtet im Rahmen seiner gesetzlichen Zustän-
digkeiten darauf, dass die Arbeitsbedingungen 
fair und gerecht bleiben. Zusätzlich entsendet 
der Betriebsrat Mitglieder in den Aufsichtsrat, 
wodurch gewährleistet wird, dass die Stimmen 
der Mitarbeiter:innen in Unternehmensentschei-
dungen eingebunden werden.

Da die RLBV überwiegend positive Auswirkungen 
auf ihre Belegschaft hat, werden aktuell keine spe-
ziellen Ressourcen für das Management wesent-
licher Auswirkungen auf die eigenen Arbeitskräfte 
bereitgestellt.
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Im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer 
grüneren, klimaneutralen Wirtschaft wurden keine 
negativen Auswirkungen auf die Belegschaft fest-
gestellt. Daher sind auch keine Maßnahmen zur 
Abmilderung solcher Auswirkungen notwendig.

S1-5
Ziele im Zusammenhang mit 
der Bewältigung wesentlicher 
negativer Auswirkungen, 
der Förderung positiver 
Auswirkungen und dem Umgang 
mit wesentlichen Risiken und 
Chancen
In diesem Berichtsjahr lag der Fokus der Raiffei-
sen Landesbank Vorarlberg (RLBV) darauf, die 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chan-
cen auf die eigenen Arbeitskräfte zu identifizieren. 
Die eigene Belegschaft wurde in diesen Prozess 
eingebunden, wie in ESRS 2 SBM-2 beschrieben. 
Da sich die RLBV in diesem Jahr jedoch nicht mit 
der Festlegung konkreter Zielsetzungen zu die-
sen Aspekten befasst hat, wurden die eigenen 
Arbeitskräfte und deren Vertreter:innen nicht in 
die Zielsetzung einbezogen.

Da die RLBV keine Ziele in diesem Bereich defi-
niert hat, sind weder Mitarbeiter:innen noch die 
Belegschaftsvertretung in die Verfolgung der 
Leistung im Vergleich zu diesen nicht vorhande-
nen Zielen einbezogen.
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S1-6
Merkmale der Beschäftigten  
des Unternehmens

Die Daten über arbeitnehmende Personen wurden 
auf Basis einer Auswertung aus HR360 zum Stich-
tag 31.12.2024 zusammengestellt. Dabei wurden 
sowohl die Kopfzahlen als auch die Vollzeitäqui-
valente (VZÄ) erfasst, um ein möglichst genaues 
Bild der Beschäftigtenstruktur zu erhalten.

Zum Verständnis der gemeldeten Daten ist 
es wichtig zu berücksichtigen, dass es in der 
RLBV übliche Praxis ist, neuen Mitarbeiter:in-
nen zunächst einen befristeten Vertrag für sechs 
Monate anzubieten. Erst danach erfolgt, sofern 
keine gegenteiligen Gründe vorliegen, die 
Umwandlung in eine Festanstellung.

Während des Berichtszeitraums und im Ver-
gleich zu den vorherigen Berichtszeiträumen 
gab es keine signifikanten Schwankungen in den 
Beschäftigtenzahlen. Die Personalentwicklung 
verlief stabil, ohne außergewöhnliche Verände-
rungen in der Gesamtbelegschaft.

Tabelle 11: AR 55-1 (zu 50a)

Geschlecht Zahl der Arbeitnehmer 
(Personenzahl)

Männlich 217

Weiblich 247

Divers 0

Keine Angaben 0

Gesamtzahl der Arbeitnehmer 464

134



Tabelle 12: AR 55-2 (zu 50a)

Land Zahl der Arbeitnehmer 
(Personenzahl)

Österreich 464

Tabelle 13: AR 55-3 (zu 50b)

01.01.2024 – 31.12.2024

Weiblich Männ-
lich

Sons-
tige (*)

Keine 
Anga-
ben

Insge-
samt

Zahl der Arbeit-
nehmer (VZÄ)

180,24 205,72 0 0 385,96

Zahl der Arbeit-
nehmer mit 
unbefristeten 
Arbeitsverträgen 
(VZÄ)

173,56 195,24 0 0 368,80

Zahl der Arbeit-
nehmer mit 
befristeten Arbeits-
verträgen (VZÄ)

6,68 10,48 0 0 17,16

(*) Geschlecht 
gemäß den eige-
nen Angaben der 
Arbeitnehmer.

Gesamtzahl der Beschäftigten, 
welche die Organisation im 
Berichtszeitraum verlassen haben

Personen 40,00

Quote der Mitarbeiterfluktuation 
im Berichtszeitraum

Anteil 8,62
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S1-8
Tarifvertragliche Abdeckung  
und sozialer Dialog

Es gibt keine Vereinbarung mit einem europäi-
schen Betriebsrat, da alle Mitarbeiter:innen der 
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) in 
Österreich beschäftigt sind. Daher kommt aus-
schließlich österreichisches Recht zur Anwen-
dung.

S1-9
Diversitätsparameter
 
Als Top-Management und somit als leitende 
Organe sind in der RLBV jene Führungskräfte 
der erweiterten Geschäftsleitung (EWG) definiert.

Beschreibung Einheit

Männer in RLBV Anzahl 217,00

Frauen in RLBV Anzahl 247,00

Sonstiges Geschlecht in RLBV Anzahl 0,00

Prozentanteil „Männer in RLBV" an 
"RLBV gesamt"

% 46,77

Prozentanteil „Frauen in RLBV" an 
"RLBV gesamt"

% 53,23

Prozentanteil „Sonstiges Geschlecht in 
RLBV" an "RLBV gesamt"

% 0,00

Prozentanteil Beschäftigte Alters-
gruppe <30 Jahre

% 15,09

Prozentanteil Beschäftigte Alters-
gruppe 30-50 Jahre

% 48,71

Prozentanteil Beschäftigte Alters-
gruppe >50 Jahre

% 36,21
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Beschäftigte Altersgruppe <30 Jahre Anzahl 70

Beschäftigte Altersgruppe 30-50 Jahre Anzahl 226

Prozentanteil Beschäftigte Alters-
gruppe >50 Jahre

Anzahl 168

Leitende Organe, männlich Anzahl 10,00

Leitende Organe, weiblich Anzahl 1,00

Leitende Organe, sonstigen 
Geschlechts

Anzahl 0,00

Prozentanteil Leitende Organe Alters-
gruppe <30 Jahre

% 0,00

Prozentanteil Leitende Organe Alters-
gruppe 30-50 Jahre

% 18,18

Prozentanteil Leitende Organe Alters-
gruppe >50 Jahre

% 81,82

S1-10
Angemessene Entlohnung
 
Alle Mitarbeiter:innen der Raiffeisen Landesbank 
Vorarlberg (RLBV) sind in ein kollektivvertragli-
ches Schema eingestuft, das die angemessene 
Entlohnung im Einklang mit den geltenden Refe-
renzwerten sicherstellt. Die regelmäßigen Prüfun-
gen der Behörden (GPLB – Gemeinsame Prüfung 
der Lohnabgaben und Beiträge) bestätigen die 
Richtigkeit der Einstufungen und die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben. Zusätzlich orientiert 
sich die RLBV bei den Zielgehältern an einem 
Benchmark des HR360-Entgeltsystems, das seit 
1993 auf einer Datenbasis von 300.000 Daten-
sätzen aus mehr als 300 Unternehmen basiert. 
Diese Unternehmen stammen überwiegend aus 
der Industrie und halböffentlichen Bereichen. 
Da sich die Lohn- und Gehaltsstruktur im Vorarl-
berger Rheintal durch höhere Lebenshaltungs-
kosten auszeichnet, wird in diesem Benchmark S
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eine Erhöhung um den Faktor 1,12 für die Region 
eingerechnet. Der Benchmark wird jährlich in 
Absprache mit dem externen Berater BWI aktuali-
siert, um sicherzustellen, dass die Vergütung wei-
terhin marktgerecht und wettbewerbsfähig bleibt.

S1-11
Sozialschutz

Alle Beschäftigten der RLBV sind durch das in 
Österreich bestehende öffentliche Programm 
sozial abgesichert. Dieser Schutz umfasst Ver-
dienstverluste durch Arbeitslosigkeit, Arbeitsun-
fälle, Erwerbsunfähigkeit, Elternurlaub, Krankheit 
und den Ruhestand.

S1-12
Menschen mit Behinderungen

Die Daten zu „Menschen mit Behinderungen" wur-
den dem Bescheid vom Sozialministeriumservice 
entnommen.

Beschreibung Einheit

Prozentsatz Begünstigte Behinderte 
von Beschäftigten gesamt

% 1,08

Prozentsatz Begünstigte Behinderte 
von Beschäftigten gesamt, männlich

% 0,65

Prozentsatz Begünstigte Behinderte 
von Beschäftigten gesamt, weiblich

% 0,43

Beschreibung Einheit

Prozentsatz Begünstigte Behinderte 
von Beschäftigten gesamt

% 1,08
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S1-13
Parameter für Schulungen und 
Kompetenzentwicklung

Für die jeweiligen Geschäftsbereiche und Stabs-
tellen werden strategische Jahresziele (ehemals 
BSC – Balanced Score Card) formuliert. Aus 
diesen Zielen ergeben sich Projekte, Aufgaben 
und Vorhaben für einzelne Mitarbeiter:innen. Alle 
Mitarbeiter:innen erhalten im jährlichen Mitar-
beiter:innen-Gespräch (MAG) ein Feedback zu 
ihrer Arbeitsweise und zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben. Die Führungskräfte sind angehalten, mit 
allen Mitarbeiter:innen Gespräche zu führen. Ob 
und in welcher Qualität diese stattfinden, liegt 
im Ermessen der jeweiligen Führungskraft. Die 
Bereichsleitung kann jedoch eine Rückmeldung 
dazu einfordern. Die Ergebnisse der Gespräche 
werden nicht weitergeleitet. Die Dokumentation 
ist ausschließlich der jeweiligen Führungskraft 
und dem:der Mitarbeiter:in zugänglich. Ein for-
melles System zur Leistungsbeurteilung besteht 
nicht. Eine schriftliche Beurteilung würde eine 
Betriebsvereinbarung erfordern.

Beschreibung Einheit

Prozentsatz der Beschäftigten, die an 
regelmäßigen Leistungs- und Laufbahn-
beurteilungen teilgenommen haben

% 0,00

Prozentsatz der männlichen Beschäftig-
ten, die an regelmäßigen Leistungs- und 
Laufbahnbeurteilungen teilgenommen 
haben

% 0,00

Prozentsatz der weiblichen Beschäftig-
ten, die an regelmäßigen Leistungs- und 
Laufbahnbeurteilungen teilgenommen 
haben

% 0,00
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Durchschnittliche Zahl der Schulungs-
stunden je Beschäftigten

Stun-
den

20,55

Durchschnittliche Zahl der Schulungs-
stunden je männlichen Beschäftigten

Stun-
den

20,89

Durchschnittliche Zahl der Schulungs-
stunden je weiblichen Beschäftigten

Stun-
den

20,26

S1-14
Parameter für Gesundheitsschutz 
und Sicherheit
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
deckt 100 % der eigenen Belegschaft durch ein 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsys-
tem ab. Im Berichtszeitraum gab es keine Todes-
fälle in der Belegschaft oder bei externen Arbeits-
kräften. Es wurde ein dokumentierter Arbeitsunfall 
mit einer Unfallquote von 1,64 % verzeichnet. 
Arbeitsbedingte Krankheitsfälle gab es nicht. 

Beschreibung Einheit

Prozentsatz der Personen in der 
eigenen Belegschaft, die durch ein 
Gesundheits- und Sicherheitsma-
nagementsystem auf der Grundlage 
gesetzlicher Anforderungen und 
(oder) anerkannter Standards oder 
Richtlinien abgedeckt sind.

% 100,00

Anzahl der Todesfälle in der eigenen 
Belegschaft aufgrund von Arbeits-
unfällen und arbeitsbedingten 
Erkrankungen

Anzahl 0,00

Anzahl der Todesfälle infolge von 
Arbeitsunfällen und arbeitsbeding-
ten Erkrankungen anderer auf den 
Baustellen des Unternehmens tätiger 
Arbeitnehmer

Anzahl 0,00
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Dokumentierbare arbeitsbedingte 
Verletzungen der Mitarbeitenden

Anzahl 1,00

Quote der meldepflichtigen Arbeits-
unfälle der eigenen Belegschaft

% 1,64

Dokumentierbare arbeitsbedingte 
Krankheitsfälle Mitarbeitende

Anzahl 0,00

Krankheitsbedingte Fehltage aller 
Beschäftigten

Anzahl 3.405,76

S1-15
Parameter für die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben
Alle Beschäftigten der RLBV haben Anspruch auf 
Elternurlaub sowie Urlaub für pflegende Ange-
hörige. Im Berichtszeitraum haben 3,88 % der 
anspruchsberechtigten Beschäftigten Elternur-
laub in Anspruch genommen, wobei die Nutzung 
bei Frauen mit 4,86 % höher war als bei Männern 
mit 2,76 %.

Beim Urlaub für pflegende Angehörige haben 
9,05 % der anspruchsberechtigten Beschäftig-
ten diese Möglichkeit genutzt. Hier liegt die Nut-
zungsrate bei Männern mit 9,22 % leicht über 
jener der Frauen mit 8,91 %.

Beschreibung Einheit

Prozentsatz der Beschäftigten, die 
Anspruch auf Urlaub aus familiären 
Gründen haben - Elternurlaub

% 100,00

Prozentsatz der anspruchsberech-
tigten Beschäftigten, die Urlaub aus 
familiären Gründen in Anspruch 
genommen haben - Elternurlaub

% 3,88
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Prozentsatz der anspruchsberechtigten 
männlichen Beschäftigten, die Urlaub 
aus familiären Gründen in Anspruch 
genommen haben - Elternurlaub

% 2,76

Prozentsatz der anspruchsberechtigten 
weiblichen Beschäftigten, die Urlaub 
aus familiären Gründen in Anspruch 
genommen haben - Elternurlaub

% 4,86

Prozentsatz der Beschäftigten, die 
Anspruch auf Urlaub aus familiären 
Gründen haben - Urlaub für pflegende 
Angehörige

% 100,00

Prozentsatz der anspruchsberech-
tigten Beschäftigten, die Urlaub aus 
familiären Gründen in Anspruch 
genommen haben - Urlaub für pfle-
gende Angehörige

% 9,05

Prozentsatz der anspruchsberech-
tigten männlichen Beschäftigten, 
die Urlaub aus familiären Gründen in 
Anspruch genommen haben - Urlaub 
für pflegende Angehörige

% 9,22

Prozentsatz der anspruchsberech-
tigten weiblichen Beschäftigten, die 
Urlaub aus familiären Gründen in 
Anspruch genommen haben - Urlaub 
für pflegende Angehörige

% 8,91

S1-16
Vergütungsparameter  
(Verdienstunterschiede  
und Gesamtvergütung)

Das Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung 
der höchstbezahlten Person im Unternehmen 
zum Median der jährlichen Gesamtvergütung 
der Beschäftigten (ohne die höchstbezahlte Per-
son) beträgt 5,4. Bei der Berechnung wurden 
keine Firmen-PKW berücksichtigt, und für Pro-
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jektabschlüsse werden nur fallweise Einmalprä-
mien in geringer Höhe von 1.000 bis 3.000 Euro 
ausgeschüttet. Diese Einmalprämien sind in der 
Darstellung des Medians nicht enthalten. Teilzeit-
gehälter wurden für die Berechnung auf Vollzeit 
hochgerechnet. Die Vergütung umfasst verschie-
dene Bestandteile, darunter das KV-Grundgehalt, 
starre Leistungszulagen, valorisierte Zulagen, 
Überleitungszulagen, Überstundenpauschalen, 
Funktionszulagen, Prozentzulagen, Familien- und 
Kinderzulagen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassier-
fehlgeldregelungen sowie Beiträge für die Valida-
Firmenpensionskasse. In dieser Berechnung 
wurden keine Mitarbeiter:innen ausgeschlossen. 
Die Bezeichnung der höchstbezahlten Person 
in der RLBV lautet „Vorstandsvorsitzender“. Das 
Gehaltssystem der Bank orientiert sich an einem 
österreichweiten Benchmark, der für Vorarlberg 
aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten ein 
höheres Gehaltsniveau berücksichtigt. Die Vor-
standsgehälter werden mit dem Österreichischen 
Raiffeisenverband abgestimmt, wobei Fakto-
ren wie Bilanzsumme, Mitarbeiteranzahl und 
Geschäftsmodell der Bank berücksichtigt wer-
den. In den letzten zwei Jahren gab es in Öster-
reich deutliche Erhöhungen der Kollektivverträge 
im zweistelligen Prozentbereich, wodurch das 
allgemeine Gehaltsniveau spürbar gestiegen ist. 
Diese Anpassungen spiegeln sich auch in der 
Gesamtvergütung innerhalb der RLBV wider.

Es gibt keine Methodik und keine Berechnung 
der Kaufkraftunterschiede zwischen unterschied-
lichen Ländern, da alle Mitarbeiter:innen der RLBV 
in Österreich angestellt sind und nach österreichi-
scher Gesetzes- und Kollektivvertragsgrundlage 
entlohnt werden. S
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Beschreibung Einheit

Total Remuneration Ratio - Verhältnis 
der jährlichen Gesamtvergütung

Ratio 5,47

Gender Pay Gap - geschlechtsspezi-
fisches Verdienstgefälle (gewichtet)

% 23,32

S1-17
Vorfälle, Beschwerden und 
schwerwiegende Auswirkungen 
im Zusammenhang mit 
Menschenrechten

Es wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemel-
det, sodass keine Maßnahmen erforderlich waren. 
Im Prüfzeitraum wurden keine Bußgelder gezahlt.

Es kam zu keinen schwerwiegenden Vorfällen 
im Zusammenhang mit Menschenrechten. Dem 
Betriebsrat wurden keine Vorfälle gemeldet, es 
erfolgten keine Meldungen über die Whistleblo-
wing-Plattform, und es gab keine Datenschutz-
verletzungen, die von einer Behörde sanktioniert 
wurden.

Beschreibung Einheit

Gesamtzahl gemeldeter Fälle von Dis-
kriminierung

Anzahl 0,00

Zahl der Beschwerden, die über 
Kanäle, über die Personen innerhalb 
der eigenen Belegschaft der Orga-
nisation Bedenken äußern können, 
eingereicht wurden

Anzahl 0,00

Zahl der Beschwerden, die über natio-
nale Kontaktstellen eingereicht wurden

Anzahl 0,00
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Gesamtbetrag der wesentlichen Geld-
bußen, Sanktionen und Schadenser-
satzzahlungen im Bereich Diskriminie-
rung, einschließlich Belästigung

€ 0,00

Zahl der schwerwiegenden Vorfälle 
in Bezug auf Menschenrechte in 
Zusammenhang mit der Belegschaft 
der Organisation

Anzahl 0,00

Zahl der schwerwiegenden Vorfälle 
in Bezug auf Menschenrechte in 
Zusammenhang mit der Belegschaft 
der Organisation, welche gegen die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Unternehmen und Menschenrechte 
oder die OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen verstoßen

Anzahl 0,00

Gesamtbetrag der wesentlichen Geld-
bußen, Sanktionen und Schadens-
ersatzzahlungen im Zusammenhang 
mit schwerwiegenden Vorfällen über 
Menschenrechte der Belegschaft der 
Organisation

€ 0,00

Zahl der schwerwiegenden Menschen-
rechtsvorfälle, in denen die Organisa-
tion eine Rolle bei Abhilfemaßnahmen 
übernommen hat

Anzahl 0,00
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S3 
Betroffene 
Gemeinschaften

S3-1
Konzepte im Zusammenhang mit 
betroffenen Gemeinschaften

Die Menschenrechts-Policy der Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) gilt seit dem 1. März 
2024 und umfasst neben der eigenen Belegschaft 
auch betroffene Gemeinschaften. Die RLBV ver-
pflichtet sich zur Einhaltung der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen, der UN-Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit. Diese internationalen 
Standards enthalten allgemeine Grundsätze zum 
Schutz betroffener Gemeinschaften. Die Men-
schenrechts-Policy ist öffentlich zugänglich und 
kann auf der Homepage der RLBV eingesehen 
werden.

Die Produkte und Dienstleistungen der RLBV ste-
hen grundsätzlich allen Personen offen, sofern sie 
die erforderlichen Voraussetzungen (Erfüllung 
von z.B. Altersgrenzen oder sonstigen Vertre-
tungsbefugnissen, finanzielle Nachweise, Nach-
weise für die Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten etc.) erfüllen. Dadurch werden nachteilige 
Auswirkungen auf Menschenrechte vermieden. 
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Der Zugang zu Bankdienstleistungen wie Ban-
komaten und verschiedenen Bankgeschäften 
ist auch für betroffene Gemeinschaften gewähr-
leistet. Dabei wird auf Sicherheit und Gesundheit 
besonders geachtet. Die RLBV hält sich strikt an 
geltende Gesetze und Verordnungen, die sowohl 
durch interne als auch externe Kontrollen über-
wacht werden. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die Produkte und Dienstleistungen der Bank den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen und 
keine Risiken für die Gesundheit und Sicherheit 
betroffener Gemeinschaften darstellen.

Die Geschäftspraktiken der RLBV sind transpa-
rent, überprüfbar und korrekt, um betroffenen 
Gemeinschaften fundierte Entscheidungen zu 
ermöglichen. Auch Datensicherheit und -ver-
arbeitung sind zentrale Themen, über die umfas-
send informiert wird. Das Beschwerdemanage-
ment steht betroffenen Gemeinschaften über die 
Homepage der RLBV offen.

Falls Menschenrechtsverletzungen durch die 
Geschäftstätigkeit der RLBV wahrgenommen 
werden, können betroffene Gemeinschaften das 
Beschwerdemanagement nutzen oder sich per-
sönlich, schriftlich oder telefonisch an Bankmit-
arbeiter:innen wenden. Alle Beschwerden wer-
den unverzüglich weitergeleitet und so rasch wie 
möglich bearbeitet. Falls notwendig, werden Maß-
nahmen ergriffen, um Verstöße zu beheben. Nach 
Möglichkeit werden auch Lösungsvorschläge der 
Beschwerdeführer:innen berücksichtigt, um eine 
faire und nachhaltige Lösung zu

Eine gesonderte Strategie für betroffene Gemein-
schaften existiert nicht, da die Versorgungssicher- S
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heit gesetzlich geregelt ist und die Bank bereits 
durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
sicherstellt, dass alle relevanten Gruppen Zugang 
zu den angebotenen Dienstleistungen haben.

Im Berichtszeitraum wurden keine Fälle der Nicht-
einhaltung internationaler Standards im Zusam-
menhang mit betroffenen Gemeinschaften in der 
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette 
gemeldet.

Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der 
eigenen Menschenrechts-Policy wird laufend 
überwacht. Chancen und Risiken im Zusammen-
hang mit Menschenrechten werden regelmäßig 
identifiziert und bewertet, um negative Auswirkun-
gen frühzeitig zu erkennen, zu vermeiden oder 
zu beheben, während positive Auswirkungen 
verstärkt werden. Bei Verstößen oder potenziel-
len Verstößen werden schnellstmöglich geeig-
nete Maßnahmen ergriffen. Die Menschenrechts-
Policy wird kontinuierlich evaluiert und an neue 
Anforderungen angepasst, um weiterhin den in 
Österreich geltenden Standards gerecht zu wer-
den.

S3-2
Verfahren zur Einbeziehung 
betroffener Gemeinschaften in 
Bezug auf Auswirkungen

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse aus-
schließlich positive Auswirkungen auf ihre betrof-
fenen Gemeinschaften festgestellt. Daher wurde 
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kein gesondertes Verfahren zur Einbindung die-
ser Perspektiven eingerichtet. Die Sichtweisen 
der betroffenen Gemeinschaften wurden jedoch 
im Rahmen der Stakeholderbefragung berück-
sichtigt. Da die Analyse keine negativen Auswir-
kungen ergab, sieht die RLBV derzeit keine Not-
wendigkeit für weiterführende Maßnahmen zur 
Einbindung dieser Gruppen in Entscheidungs-
prozesse oder Aktivitäten.

Aktuell besteht kein allgemeines Verfahren zur 
Beteiligung der betroffenen Gemeinschaften. 
Bislang wurden keine spezifischen Verfahren 
oder Mechanismen benannt, über die Sichtwei-
sen betroffener Gemeinschaften systematisch in 
unternehmerische Entscheidungen oder Aktivi-
täten einfließen, um tatsächliche oder potenzielle 
Auswirkungen auf diese Gruppen angemessen zu 
berücksichtigen.

S3-3
Verfahren zur Behebung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über 
die betroffene Gemeinschaften 
Bedenken äußern können

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) ver-
fügt nicht über spezifische Beschwerdekanäle für 
betroffene Gemeinschaften, da das Beschwerde-
management gemäß § 39e BWG ausschließlich für 
Kund:innen und Geschäftspartner:innen vorgese-
hen ist. Kredit- und Finanzinstitute sind gesetz-
lich verpflichtet, transparente und angemessene 
Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ihrer S
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Kund:innen und Geschäftspartner:innen einzu-
richten, um potenzielle rechtliche und operatio-
nelle Risiken zu identifizieren, zu analysieren und 
zu beheben. Die JC-Leitlinien zur Beschwerdeab-
wicklung für den Wertpapierhandel (ESMA) und 
das Bankwesen (EBA) sowie die VERA-Verord-
nung der FMA (§5 Abs. 1 Z 4) spezifizieren eben-
falls, dass Beschwerden nur im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Bankdienstleistungen, 
Wertpapierdienstleistungen, Zahlungsdiensten 
oder der Ausstellung von E-Geld zulässig sind. 
Da das Beschwerdemanagement der RLBV nur 
für Kund:innen gilt, wurden keine separaten Ver-
fahren zur Unterstützung oder Überprüfung der 
Beschwerdekanal-Verfügbarkeit für betroffene 
Gemeinschaften eingerichtet. Ebenso existieren 
keine spezifischen Richtlinien zum Schutz vor Ver-
geltungsmaßnahmen für Personen aus betroffe-
nen Gemeinschaften, die eine Beschwerde ein-
reichen möchten.

Sollte jedoch eine Person aus einer betroffenen 
Gemeinschaft eine Beschwerde einbringen wol-
len, könnte sie die bestehenden Beschwerdeka-
näle für Kund:innen nutzen. In einem solchen Fall 
würde das Anliegen entsprechend der regulären 
Prozesse behandelt und geprüft. 
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S3-4
Ergreifung von Maßnahmen in 
Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf betroffene Gemeinschaf-
ten und Ansätze zum Manage-
ment wesentlicher Risiken und zur 
Nutzung wesentlicher Chancen 
im Zusammenhang mit betroffe-
nen Gemeinschaften sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

Als Regionalbank erfüllt die Raiffeisen Landes-
bank Vorarlberg (RLBV) ihren Förderauftrag in 
der Region und unterstützt gezielt Schulen, Kul-
turvereine, Sportvereine und öffentliche Veran-
staltungen durch Sponsoring. Dabei wird bewusst 
auf das Allgemeinwohl geachtet, sodass sowohl 
Kund:innen als auch Nicht-Kund:innen von die-
sen Maßnahmen profitieren. Ein weiterer wich-
tiger Beitrag zur Unterstützung der betroffenen 
Gemeinschaften liegt in der Sicherstellung der 
Bargeldversorgung. Neben den Bankomaten an 
den zwei eigenen Standorten betreibt die RLBV 
zusätzlich Geldautomaten an hoch frequentierten 
Orten, darunter am Bahnhof Bregenz, in Sutter-
lüty-Filialen und im BayWa Gartenfachhandel. 
Diese Infrastruktur gewährleistet, dass alle Men-
schen in der Region Zugang zu Bargeld haben, 
unabhängig davon, ob sie Kund:innen der RLBV 
sind. Ein weiteres Beispiel für eine Initiative mit 
positiven Auswirkungen auf betroffene Gemein-
schaften ist die Raiffeisen Crowdfunding-Platt-
form. Diese Plattform ermöglicht es, regionale 
Projekte vorzustellen, für die Menschen als Unter- S
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stützer:innen auftreten und finanzielle Beiträge 
zur Realisierung leisten können. Der Fokus liegt 
hierbei auf der Förderung von Gemeinschaftspro-
jekten in der Region, sodass sowohl Kund:innen 
als auch Nicht-Kund:innen von dieser Initiative 
profitieren.

Die Wirksamkeit von Maßnahmen und Initiativen 
wird bei bestehenden Kund:innen in regelmä-
ßigen Befragungen erfasst. Für die betroffenen 
Gemeinschaften gibt es derzeit kein gesondertes 
Messverfahren, um die Auswirkungen dieser Maß-
nahmen systematisch zu bewerten.

Da die RLBV derzeit ausschließlich positive Aus-
wirkungen auf betroffene Gemeinschaften hat, 
wurde bislang kein gesonderter Prozess instal-
liert, um potenzielle negative Auswirkungen zu 
vermeiden. 

Im Berichtszeitraum wurden keine schwerwie-
genden Menschenrechtsprobleme oder Vorfälle 
im Zusammenhang mit betroffenen Gemeinschaf-
ten bekannt.

Aktuell sind keine gesonderten Ressourcen für 
das Management wesentlicher Auswirkungen auf 
betroffene Gemeinschaften im Einsatz, da keine 
negativen Auswirkungen festgestellt wurden und 
somit kein akuter Handlungsbedarf besteht.
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S3-5
Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negati-
ver Auswirkungen, der Förderung 
positiver Auswirkungen und dem 
Umgang mit wesentlichen Risiken 
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Der Fokus der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg 
(RLBV) lag in diesem Berichtsjahr auf der Identi-
fikation wesentlicher Auswirkungen, Risiken und 
Chancen im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften. Im Rahmen der Wesentlich-
keitsanalyse wurden ausschließlich positive Aus-
wirkungen festgestellt, während keine Risiken 
oder Chancen identifiziert wurden. Aufgrund die-
ser Ergebnisse hat die RLBV derzeit keine spe-
zifischen Ziele für betroffene Gemeinschaften 
definiert.

Da bislang keine Zielvorgaben in diesem Bereich 
festgelegt wurden, gibt es aktuell keine Einbin-
dung betroffener Gemeinschaften, ihrer recht-
mäßigen Vertretung oder glaubwürdiger Stell-
vertreter:innen in die Verfolgung der Leistung im 
Vergleich zu solchen Zielen.

Ebenso wurde bislang keine systematische 
Einbindung betroffener Gemeinschaften in die 
Ermittlung von Lehren oder Verbesserungen als 
Ergebnis der bisherigen Maßnahmen vorgenom-
men.
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S4 
Verbraucher  
und Endnutzer

S4-1
Konzepte im Zusammenhang mit 
Verbrauchern und Endnutzern
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat sich zur Einhaltung der Menschenrechte 
verpflichtet und am 1. März 2024 eine entspre-
chende Menschenrechts-Policy veröffentlicht. 
Diese basiert auf den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, der 
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit sowie den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen. Die Policy ist für 
alle frei zugänglich und kann über die Website 
der RLBV eingesehen werden. Ihre Einhaltung 
wird regelmäßig durch die Abteilung Anti-Money-
Laundering (AML) überprüft. Bei Verstößen wer-
den umgehend Abhilfemaßnahmen eingeleitet, 
darunter Schulungen für Mitarbeiter:innen und 
Informationsbereitstellung für externe Parteien. 
Vorrangig setzt die RLBV auf Dialog und Aufklä-
rung, bei Bedarf werden jedoch auch entspre-
chende Maßnahmen von der Geschäftsführung 
mitgetragen. Die Menschenrechts-Policy wird 
kontinuierlich weiterentwickelt.
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Die Strategien in Bezug auf Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen stehen im Einklang mit 
international anerkannten Standards. Die RLBV 
verpflichtet sich zur Einhaltung fairer Geschäfts-, 
Marketing- und Werbepraktiken und orientiert 
sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen. Die Bank verbessert laufend die 
Barrierefreiheit und stellt sicher, dass alle natio-
nalen Vorschriften eingehalten werden, die durch 
interne und externe Kontrollorgane überprüft wer-
den.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstra-
tegie ist die Sicherstellung der Qualität und Zuver-
lässigkeit der angebotenen Dienstleistungen, um 
potenzielle Risiken für Gesundheit und Sicherheit 
von Verbraucher:innen auszuschließen. Zudem 
legt die Bank großen Wert darauf, dass klare, ver-
ständliche und umfassende Informationen über 
Produkte bereitgestellt werden. Die Regulatorik 
in diesem Bereich wird strikt eingehalten und 
durch regelmäßige Stichproben überprüft. Falls 
erforderlich, werden entsprechende Abhilfemaß-
nahmen ergriffen. Alle wesentlichen Dokumente 
stehen Kund:innen sowohl digital als auch analog 
zur Verfügung. Persönliche Berater:innen gewähr-
leisten, dass Verbraucher:innen so schnell wie 
möglich eine geeignete Ansprechperson haben.

Zur Sicherstellung der Datensicherheit und des 
Datenschutzes existieren umfassende interne 
Richtlinien und Schutzmechanismen. Verstöße 
gegen den Datenschutz werden umgehend 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften bearbeitet 
und gegebenenfalls gemeldet. Die Datenschutz-
richtlinie sowie Informationen über Datenverarbei-
tung und Datenweitergabe sind auf der Website S
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der RLBV abrufbar. Zudem kann der Datenschutz-
beauftragte direkt kontaktiert werden.

Mit MeinElba bietet die RLBV eine benutzer-
freundliche digitale Plattform für den elektroni-
schen Geschäftsverkehr, die kontinuierlich opti-
miert wird. Die App ist intuitiv bedienbar, auch 
für Personen mit geringen technischen Kenntnis-
sen, und wird regelmäßig aktualisiert. Höchste 
Sicherheitsstandards werden durch Datenver-
schlüsselung und digitale Signaturen sicherge-
stellt. Zudem ist MeinElba multilingual verfügbar. 
Ergänzend steht der Raiffeisen Direct Service als 
telefonische Unterstützung für Bankangelegen-
heiten zur Verfügung.

Bei Menschenrechtsverletzungen oder sonstigen 
Beschwerden können sich Verbraucher:innen 
über das Beschwerdemanagement auf der Web-
site an die RLBV wenden. Über die Suchfunktion 
ist die Plattform leicht auffindbar. Jede Form von 
Unzufriedenheit oder Reklamation kann gemeldet 
werden. Beschwerden werden umgehend an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet und so schnell 
wie möglich beantwortet. Zusätzlich erfolgt eine 
interne Analyse, um systematische Verbesserun-
gen zu ermöglichen. Alternativ können Verbrau-
cher:innen Beschwerden auch direkt an per-
sönliche Berater:innen oder deren Vorgesetzte 
richten. Dabei stehen persönliche, telefonische 
und schriftliche Kontaktmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Jede Beschwerde wird ernst genommen 
und es wird stets versucht, eine zufriedenstel-
lende Lösung für die betroffene Person zu finden.

Die Strategien der RLBV in Bezug auf Verbrau-
cher:innen und Endnutzer:innen basieren auf 
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den Grundsätzen von Transparenz, Aufklärung 
und Barrierefreiheit, die kontinuierlich weiterent-
wickelt werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Fälle von 
Nichteinhaltung internationaler Standards in der 
nachgelagerten Wertschöpfungskette gemeldet, 
die Verbraucher:innen oder Endnutzer:innen 
betreffen. Über die Taxonomie-Prüfungen wird 
bei Geschäftspartner:innen, die unter die NFRD 
(Non-Financial Reporting Directive) fallen, die Ein-
haltung der Menschenrechte evaluiert. Eine Integ-
ration in den KYC-Prozess (Know Your Customer) 
ist derzeit in Arbeit, jedoch noch nicht umgesetzt.

S4-2
Verfahren zur Einbeziehung von 
Verbrauchern und Endnutzern in 
Bezug auf Auswirkungen 

Im Rahmen der Stakeholderbefragung wurden die 
Sichtweisen der Kund:innen der Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) eingeholt. Zusätzlich 
liefern regelmäßige Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen Erkenntnisse über das Kundenerlebnis, 
deren Ergebnisse kumuliert, mit Vorjahreswer-
ten verglichen und analysiert werden. Daraus 
abgeleitete Entwicklungen werden interpretiert 
und gegebenenfalls mit Maßnahmen hinterlegt. 
Neben diesen groß angelegten Befragungen 
erfolgen auch punktuelle Nachkaufbetreuungen. 
So wird beim Onboarding- und Kontoeröffnungs-
prozess über das Telefonservicecenter eine Qua-
litätsprüfung durchgeführt, in der Kund:innen zu S
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ihrer Wahrnehmung des Erstgesprächs befragt 
werden. Ab Jahresbeginn 2025 wird zudem ein 
Kundenbewertungstool eingeführt, mit dem 
Kund:innen direkt vor Ort in der Filiale über ihr 
Handy eine Rezension abgeben können. 

Die Einbindung der Verbraucher:innen und End-
nutzer:innen erfolgt direkt, ohne Einbindung über 
rechtmäßige Vertreter oder Stellvertreter. Die 
Befragungen werden in mehreren Phasen durch-
geführt:

	 Phase „Neukunde“: Nachkaufbetreuung 
über das Telefonservicecenter zur Bewertung 
der Servicequalität. Diese Befragungen sind 
anlassbezogen, werden analysiert und ver-
arbeitet.

	 Phase „Qualitätsmessung / Kundenbefra-
gung“: Alle ein bis zwei Jahre erfolgt eine 
Online-Befragung über Mein ELBA. Dabei 
werden Erreichbarkeit, Räumlichkeiten, Pro-
dukte, Beratungsqualität und Infrastruktur 
bewertet. Die Ergebnisse werden mit den Vor-
jahren verglichen und interpretiert.

	 Phase „Rezension“: Bewertungen erfolgen 
täglich und direkt in den Filialen. Kund:innen 
haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen über 
das Handy zu bewerten.

Die operative Verantwortung für die Einbeziehung 
der Verbraucher:innen und die Verarbeitung der 
Ergebnisse trägt der Bankstellenleiter der Raiffei-
senbank in Bregenz.

Derzeit gibt es keinen gesonderten Prozess zur 
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Bewertung der Wirksamkeit des Engagements 
mit den Verbraucher:innen und Endnutzer:innen. 
Ebenso existiert kein spezifisches Verfahren, um 
gezielt Einblicke in die Perspektiven von beson-
ders anfälligen oder marginalisierten Kunden-
gruppen zu gewinnen. Die RLBV behandelt alle 
Kundengruppen gleich und differenziert derzeit 
nicht nach spezifischen vulnerablen Gruppen.

S4-3
Verfahren zur Behebung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über 
die Verbraucher und Endnutzer 
Bedenken äußern können 

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
hat ein Beschwerdemanagement eingerichtet, 
um Verbraucher:innen und Endnutzer:innen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Einbringung von 
Bedenken oder Anliegen zu bieten. Beschwerden 
können über folgende Kanäle eingereicht werden:

	 Telefon
	 Fax
	 Brief
	 E-Mail
	 Persönlich vor Ort
	 Über Dritte (z. B. Rechtsvertretungen oder 

Ombudsstellen)
	 Internetauftritt der RLBV

Die Verfügbarkeit dieser Kanäle wird durch die 
Dienstanweisung „Umgang mit Schadensfällen 
und Beschwerden“ sowie eine Anleitung für die S
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Datenbank sichergestellt. Eine Beschwerde wird 
als jede Äußerung der Unzufriedenheit definiert, 
die eine natürliche oder juristische Person mit 
einem konkreten Begehren zu einem Geschäfts-
fall an die RLBV richtet, sofern kein gerichtli-
ches oder schiedsgerichtliches Verfahren dazu 
anhängig ist oder bereits eine rechtskräftige Ent-
scheidung vorliegt. Alle Beschwerden aus allen 
Bereichen werden lückenlos erfasst und durch 
den Beschwerdemanager auf Vollständigkeit 
und Plausibilität geprüft und abgeschlossen. Falls 
Unklarheiten bestehen oder Auffälligkeiten fest-
gestellt werden, erfolgen eine Klärung mit dem 
betreffenden Mitarbeiter und, falls nötig, eine 
Nacherfassung der Beschwerde. Zur Überwa-
chung der vorgebrachten Probleme erfolgt eine 
vierteljährliche Auswertung der Beschwerden im 
Rahmen des IKS-Berichts (Internes Kontrollsys-
tem), die an den Vorstand übermittelt wird. Zudem 
erfolgt eine jährliche Auswertung und Meldung 
der Beschwerden an die Finanzmarktaufsicht 
(FMA).

Obwohl die RLBV keine spezifische Richtlinie zum 
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen für Verbrau-
cher:innen oder Endnutzer:innen eingerichtet hat, 
stellen die gesetzlichen Vorgaben sicher, dass 
Vergeltungsmaßnahmen grundsätzlich ausge-
schlossen werden. 

Diese Vorschriften gewährleisten, dass Beschwer-
dekanäle diskriminierungsfrei und ohne negative 
Konsequenzen für die Beschwerdeführenden 
genutzt werden können. Es liegt keine Fest-
stellung darüber vor, inwieweit Endnutzer:innen 
und Verbraucher:innen über die bestehenden 
Beschwerdemöglichkeiten informiert sind.
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S4-4
Ergreifung von Maßnahmen in 
Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf Verbraucher und End-
nutzer und Ansätze zum Manage-
ment wesentlicher Risiken und zur 
Nutzung wesentlicher Chancen 
im Zusammenhang mit Verbrau-
chern und Endnutzern sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
und Ansätze

Im aktuellen Berichtszeitraum konzentrierte sich 
die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
auf die Identifikation wesentlicher Auswirkungen, 
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Ver-
braucher:innen und Endnutzer:innen. Zusätzliche 
Maßnahmen oder Initiativen zur gezielten Förde-
rung positiver Auswirkungen wurden nicht umge-
setzt. Auch existiert derzeit kein gesonderter Pro-
zess zur Bewertung der Wirksamkeit bestehender 
Maßnahmen.

Ein Verfahren zur Feststellung geeigneter und 
angemessener Maßnahmen zur Reaktion auf 
potenzielle Auswirkungen auf Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen wurde bislang nicht einge-
richtet. Da aktuell ausschließlich positive Auswir-
kungen festgestellt wurden, sah die RLBV keine 
Notwendigkeit, spezifische Prozesse zur Ver-
meidung negativer Auswirkungen zu etablieren. 
Sollte sich dies künftig ändern, werden entspre-
chende Maßnahmen geprüft und implementiert.
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Im Berichtszeitraum wurden keine schwerwiegen-
den menschenrechtlichen Vorfälle oder Probleme 
im Zusammenhang mit Verbraucher:innen oder 
Endnutzer:innen bekannt. Aus diesem Grund wur-
den bislang auch keine spezifischen Ressourcen 
für das Management entsprechender Auswirkun-
gen eingesetzt.

Darüber hinaus hat die RLBV bisher keine konkre-
ten Maßnahmen beschrieben, die sicherstellen, 
dass durch eigene Praktiken – insbesondere in den 
Bereichen Vermarktung, Vertrieb und Datennutzung 
– keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen entstehen.

S4-5
Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negati-
ver Auswirkungen, der Förderung 
positiver Auswirkungen und dem 
Umgang mit wesentlichen Risiken 
und Chancen
Der Fokus der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg 
(RLBV) lag in diesem Berichtsjahr auf der Identi-
fikation wesentlicher Auswirkungen, Risiken und 
Chancen im Zusammenhang mit Verbraucher:in-
nen und Endnutzer:innen. Im Rahmen der Wesent-
lichkeitsanalyse wurden ausschließlich positive 
Auswirkungen festgestellt, während keine Risiken 
oder Chancen identifiziert wurden. Aufgrund die-
ser Ergebnisse hat die RLBV derzeit keine spezi-
fischen Ziele für Verbraucher:innen und Endnut-
zer:innen definiert.
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Da bislang keine Zielvorgaben in diesem Bereich 
festgelegt wurden, gibt es aktuell keine Einbin-
dung von Verbraucher:innen, ihren rechtmäßigen 
Vertretungen oder glaubwürdigen Stellvertre-
ter:innen in die Verfolgung der Leistung im Ver-
gleich zu solchen Zielen.

Ebenso wurde bislang keine systematische 
Einbindung von Verbraucher:innen oder End-
nutzer:innen in die Ermittlung von Lehren oder 
Verbesserungen als Ergebnis von Maßnahmen 
vorgenommen. 
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G1 
Unternehmensführung

G1-1
Konzepte in Bezug auf 
Unternehmenspolitik und 
Unternehmenskultur

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
bekennt sich zu einer nachhaltigen Unterneh-
mensführung und zur damit verbundenen gesell-
schaftlichen Verantwortung. Ihre Grundwerte 
basieren auf den Ideen von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und spiegeln sich in einer gelebten 
Verantwortung gegenüber Kund:innen, Mitarbei-
ter:innen, Gesellschaftern und der Gesellschaft 
wider. Die Unternehmenskultur der RLBV ist von 
Kundenorientierung, Professionalität, Qualität, 
gegenseitigem Respekt, Initiative, Teamwork, 
Integrität sowie Diversität und Chancengleichheit 
geprägt. Diese Werte gelten für alle Mitarbeiter:in-
nen und werden von der Bank aktiv gefördert.

Die Verantwortung für die einheitliche Anwendung 
der Unternehmenskultur liegt beim Vorstand, 
während die operative Umsetzung der Stabstelle 
WAG-Compliance obliegt. Führungskräfte sind 
verpflichtet, die Unternehmenskultur in ihrem 
Bereich aktiv zu leben und als Vorbilder aufzu-
treten. Um diese Werte kontinuierlich zu stärken, 
werden regelmäßig Projekte und Arbeitsgruppen 
innerhalb der Bank eingerichtet.



Ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur 
ist das Compliance-Handbuch, das die Mitarbei-
ter:innen sensibilisiert und über die Konsequen-
zen von Verstößen aufklärt. Es soll gewährleisten, 
dass sensible Informationen nicht weitergege-
ben oder missbräuchlich genutzt werden, keine 
verbotenen Geschäfte getätigt werden und alle 
erforderlichen Meldungen rechtzeitig an das 
WAG-Compliance-Office weitergeleitet werden. 
Schulungen, Dienstanweisungen und Sensibili-
sierungsmaßnahmen schützen die Mitarbeiter:in-
nen vor bewussten oder unbewussten Verstößen.

Bei Verstößen gegen Compliance-Regelungen 
drohen dienstrechtliche Konsequenzen, die von 
einer Verwarnung bis zur fristlosen Entlassung 
reichen können. Strafrechtliche Konsequenzen 
beinhalten Geldstrafen von bis zu fünf Millionen 
Euro oder das Dreifache des erzielten Nutzens 
sowie Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis fünf 
Jahren gemäß § 154 BörseG 2018 i. V. m. Art. 15 
MAR sowie § 164 BörseG 2018.

Mitarbeiter:innen sind verpflichtet, rechtswidriges 
Verhalten oder Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex (CoC) unverzüglich an ihre Vorgesetz-
ten oder an die Stabstelle WAG-Compliance 
zu melden. Meldungen können auch anonym 
über die Whistleblowing-Intranetseite erfolgen. 
Die Vertraulichkeit wird gewahrt, und es wird 
sichergestellt, dass Meldende keine negativen 
Konsequenzen erfahren. Die Whistleblowing-
Meldungen werden direkt an WAG-Compliance 
weitergeleitet und vertraulich behandelt.

Whistleblowing-Meldungen können anonym 
oder unter Namensnennung über die Plattform 
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https://whistleblower.vlbg.rbgat.net/ eingereicht 
werden. Falls eine Meldung Malversationen in 
der Unternehmensführung betrifft, wird der Auf-
sichtsrat zeitnah informiert. Das Whistleblowing-
Gremium besteht aus den Verantwortlichen für 
Innenrevision (IR), WAG-Compliance (WAG-CO), 
BWG-Compliance (BWG-CO) und den Revisions-
verband. Alle Informationen im Rahmen einer Mel-
dung sind streng vertraulich.

Sollten Verstöße gegen den CoC oder geschäft-
liches Fehlverhalten gemeldet werden, erfolgen 
unverzügliche, unabhängige und objektive Unter-
suchungen. Die Meldung kann in jeder Kommu-
nikationsform eingereicht werden, einschließlich 
anonymer schriftlicher Meldungen. Verstöße 
gegen den CoC führen zu arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen, die – je nach Schwere des Vorfalls 
– von einer Verwarnung bis zur fristlosen Entlas-
sung reichen können.

Zur Einführung und Schulung der Unterneh-
menspolitik und -kultur gibt es ein umfassendes 
Startprogramm für neue Mitarbeiter:innen Dieses 
besteht aus mehreren Einführungsveranstaltun-
gen, die viermal jährlich in Präsenz abgehalten 
werden. Vermittelt werden zentrale Inhalte wie 
das Genossenschaftsprinzip, Nachhaltigkeit und 
ESG-Kriterien, Digitalisierung, Compliance, Geld-
wäscheprävention, das interne Kontrollsystem 
(IKS) sowie geltende Sicherheitsrichtlinien.

Aus Sicht von WAG-Compliance sind alle Unter-
nehmensbereiche gleichermaßen anfällig für 
Korruption und Bestechung. Es werden daher 
keine Risikobereiche gesondert gelistet. Alle 
neuen Mitarbeiter:innen nehmen an einer Grund-
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lagenschulung zu WAG-Compliance teil, ergänzt 
durch alle drei Jahre verpflichtende Web-Based 
Trainings (WBTs), jährliche Sensibilisierungsmails 
und spezielle Vertriebsschulungen.

Die RLBV unterliegt der EU-Richtlinie 2019/1937 
zum Schutz von Hinweisgebern (Whistleblowern). 
Gemäß dieser Vorschrift müssen Kreditinstitute 
ein Whistleblowing-System einrichten, das es 
Mitarbeiter:innen ermöglicht, betriebsinterne Ver-
stöße anonym zu melden. Dies betrifft insbeson-
dere Verstöße gegen § 70 Abs. 4 BWG.

Meldungen können über die Whistleblower-Platt-
form erfolgen. Die Anonymität der Hinweisge-
ber:innen ist vollständig gewährleistet, auch wenn 
Meldungen unter Nennung des Namens oder 
einer konkret zuordenbaren E-Mail-Adresse erfol-
gen. Das Whistleblowing-Gremium ist gesetz-
lich verpflichtet, alle personenbezogenen Daten 
geheim zu halten, um die Hinweisgeber:innen vor 
Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder 
Mobbing zu schützen.

G1-2
Management der Beziehungen zu 
Lieferanten
Zur Verhinderung von Zahlungsverzug, ins-
besondere gegenüber kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), hat die Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) einen strukturierten 
Rechnungsfreigabeprozess etabliert. Eingangs-
rechnungen werden im Rechnungswesen ein-
gescannt und ab einem bestimmten Rechnungs-
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betrag in einen Freigabeworkflow überführt. Dort 
sind Freigabe-Kompetenzträger hinterlegt, die 
über einen Maillink die Rechnungen zur Zahlung 
freigeben. Da die RLBV gezielt Skonti nutzt, wer-
den Eingangsrechnungen unmittelbar bearbei-
tet, freigegeben und überwiesen. Der gesamte 
Prozess erfolgt im Vier-Augen-Prinzip zwischen 
Rechnungswesen und Fachabteilung, um eine 
transparente und fristgerechte Zahlungsabwick-
lung sicherzustellen.

Die Lieferantenbeziehungen der RLBV sind so 
organisiert, dass bevorzugt Vertragspartner aus 
der Region bzw. der EU ausgewählt werden. 
Dadurch ist gewährleistet, dass soziale und öko-
logische Kriterien gemäß EU-Recht eingehalten 
werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie der RLBV 
enthält hierzu klare Vorgaben, und von Liefe-
ranten, die regelmäßig Leistungen für die Bank 
erbringen, wird die Unterfertigung eines Verhal-
tenskodex eingefordert.

Bei der Auswahl der Lieferanten werden soziale 
und ökologische Kriterien durch eine nachhaltige 
Beschaffungsrichtlinie sichergestellt. Diese Richt-
linie legt fest, dass bei Beschaffungen ökologi-
sche Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und 
ethische Standards beachtet werden.

G1-3
Verhinderung und Aufdeckung 
von Korruption und Bestechung
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg (RLBV) 
führt ein Geschenkeregister über das „Compli- G
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ance Cockpit“, um potenzielle Korruptionsrisiken 
zu identifizieren und zu überwachen. Mitarbeiter:in-
nen sind verpflichtet, Geschenke oder Einladun-
gen von bzw. an Dritte zu melden. Die WAG-Com-
pliance-Stelle (WAG-CO) prüft jede Einmeldung 
auf Marktkonformität oder notwendige Ablehnung. 
Eine detaillierte Aufstellung der Regelungen ist im 
Compliance-Handbuch enthalten, das allen Mitar-
beiter:innen jederzeit zugänglich ist. Weder dieses 
noch die Einmeldungen werden veröffentlicht oder 
extern zugänglich gemacht.

Kritische Bedenken zu WAG-relevanten Themen 
werden regelmäßig in Sitzungen mit dem Vorstand 
adressiert, darunter Jour Fixes, Gesamtvorstands-
sitzungen oder ad-hoc-Sitzungen bei dringenden 
Angelegenheiten. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex (CoC) sollen unverzüglich der Führungs-
kraft oder der WAG-Compliance-Stelle gemeldet 
werden. Dabei sind anonyme oder namentliche 
Meldungen über verschiedene Kommunikations-
wege, einschließlich der Whistleblowing-Intranet-
seite, möglich. Die Vertraulichkeit ist gewährleistet, 
und Hinweisgeber:innen, die in gutem Glauben 
Meldungen abgeben, erleiden keine beruflichen 
oder sonstigen Nachteile.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten führt die 
RLBV ein von der WAG-Compliance-Stelle verwal-
tetes Konfliktregister. Dieses basiert auf der Ana-
lyse der Geschäftsfelder sowie Meldungen über 
potenzielle oder eingetretene Interessenkonflikte. 
Das Register ist vertraulich und ausschließlich 
dem WAG-Compliance Officer zugänglich. Ergän-
zend nutzt die Bank weitere Informationssysteme, 
um relevante Sachverhalte zu erfassen. Alle Mitar-
beiter:innen sind verpflichtet, Interessenkonflikte 
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oder deren Verdacht über das Compliance Cock-
pit (CCP) zu melden.

Zur Verhinderung von Interessenkonflikten gelten 
folgende Grundsätze:

	 Priorisierung des Kundeninteresses: Stehen 
die Interessen der Bank den Interessen von 
Kund:innen entgegen, hat das Kundeninter-
esse stets Vorrang.

	 Verhinderung unangemessener Einfluss-
nahme: Durch eine klare Geschäftsverteilung 
soll verhindert werden, dass Mitarbeiter:in-
nen unangemessen Einfluss auf Tätigkeiten 
ausüben, die potenziell mit einem Interes-
senkonflikt verbunden sind. Ebenso sollen 
Mitarbeiter:innen nicht gleichzeitig oder in 
aufeinanderfolgenden Prozessen in konflikt-
trächtige Dienstleistungen eingebunden sein.

	 Vergütungsgrundsätze: Die Vergütungs-
strukturen der Bank sind so gestaltet, dass 
keine Interessenkonflikte oder Anreize ent-
stehen, die Mitarbeiter:innen dazu verleiten 
könnten, ihre eigenen Interessen oder die der 
Bank auf Kosten der Kund:innen zu verfol-
gen. Die Vergütungsgrundsätze werden von 
der Geschäftsleitung in Abstimmung mit der 
WAG-Compliance-Stelle genehmigt.

	 Richtlinien für Mitarbeitergeschäfte: Mitarbei-
ter:innen, die Zugang zu Insiderinformationen 
oder anderen vertraulichen Kundendaten 
haben, unterliegen besonderen Regelungen, 
um den Missbrauch vertraulicher Informatio-
nen zu verhindern. G
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Zur Überwachung und Kontrolle dieser Grund-
sätze gelten folgende Maßnahmen:

	 Mindeststandards für Geschenke und Einla-
dungen:

	 Geschenke im Wert von 10 bis 99,99 EUR 
müssen der WAG-Compliance-Stelle 
gemeldet werden.

	 Geschenke über 100 EUR dürfen nur mit 
Zustimmung des Compliance Officers 
angenommen werden.

	 Geldgeschenke und Erbeinsetzungen sind 
grundsätzlich verboten.

	 An private Adressen zugestellte Geschenke 
sind abzulehnen.

In sensiblen Bereichen sind zusätzlich Vertrau-
lichkeitsmaßnahmen implementiert, um unzuläs-
sige Informationsnutzung zu verhindern. Diese 
Regelungen gewährleisten, dass Korruptions- 
und Bestechungsrisiken frühzeitig erkannt und 
minimiert werden, um die Integrität der Bank zu 
sichern.

Die Bearbeitung von Compliance- und Whistleblo-
wing-Fällen erfolgt unabhängig von der Manage-
ment-Kette durch folgende Gremien:

	 WAG-Compliance: Zuständig für Wertpapier-
Geschäft-bezogene Interessenkonflikte, 
Geschenke und Einladungen sowie Neben-
beschäftigungen.
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	 WB-Gremium (Whistleblowing-Gremium): 
Bearbeitet Whistleblowing-Meldungen und 
besteht aus den Leitungen der Innenrevision, 
WAG-Compliance, BWG-Compliance und 
dem Revisionsverband.

	 Abteilungsleiter:innen dieser Gremien: Unter-
stehen dem Vorstand, der wiederum dem Auf-
sichtsrat berichten muss.

Zur Sicherstellung der Zugänglichkeit der Anti-
korruptions- und Bestechungsstrategie wurden 
folgende Maßnahmen implementiert:

	 Schulung aller neuen Mitarbeiter:innen im 
Rahmen der WAG-Compliance-Grundlagen-
schulung innerhalb der ersten Monate nach 
Eintritt.

	 Zugriff auf alle relevanten Dokumente über 
das Intranet, wo Merkblätter und Richtlinien 
zur Korruptionsprävention hinterlegt sind.

	 Jährliche Sensibilisierungsmail an alle Mitar-
beiter:innen zur Erinnerung an geltende Richt-
linien und Compliance-Vorgaben.

	 Der Verhaltenskodex (CoC) ist Bestandteil 
der allgemeinen Anstellungsbedingungen, 
und Verstöße dagegen haben arbeitsrecht-
liche Konsequenzen, die bis zur fristlosen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses reichen 
können.

Zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
bietet bzw. verlangt die RLBV folgende Schu-
lungsprogramme: G
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	 Pflichtschulung für neue Mitarbeiter:innen 
innerhalb der Probezeit, veranstaltet von 
WAG-Compliance und der AML-Abteilung. Die 
Schulung dauert einen Arbeitstag.

	 Jährliche Sensibilisierungsmail im Dezember 
an alle Mitarbeiter:innen mit aktuellen Informa-
tionen zu Antikorruptionsrichtlinien.

	 Alle drei Jahre verpflichtendes Web-Based 
Training (WBT) mit anschließender Prüfung 
für alle Mitarbeiter:innen.

	 Zusätzliche jährliche Sensibilisierungsmails 
für Mitarbeiter:innen in Vertraulichkeitsberei-
chen, um besondere Risiken und Verpflich-
tungen in sensiblen Geschäftsbereichen zu 
adressieren.

Diese Maßnahmen gewährleisten, dass alle Mit-
arbeiter:innen regelmäßig über Antikorruptions-
richtlinien und Bestechungsprävention informiert 
und geschult werden, um potenzielle Risiken früh-
zeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Beschreibung Einheit 2024 Nachhal-
tigkeitsbericht 
RLBV - RLBV

Leitungsorgane (Vorstände) in 
Antikorruptionspolitik geschult

Pers. 3,00

Leitungsorgane (Vorstände) in 
Antikorruptionspolitik geschult, 
an Leitungsorgane gesamt

% 100,00

Mitarbeitende in Antikorrup-
tionspolitik geschult

Pers. 200,00

Anteil Mitarbeitende in RLBV, 
über Antikorruptionspolitik 
geschult, an RLBV gesamt

% 43,10
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G1-4
Vorfälle in Bezug auf Korruption 
oder Bestechung 

Im Berichtszeitraum gab es in der Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg (RLBV) keine Verstöße gegen 
Korruptions- und Bestechungsvorschriften. Es 
wurden keine Verurteilungen, Geldstrafen oder 
bestätigten Fälle von Korruption oder Bestechung 
registriert, und es kam weder zu arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen gegen eigene Beschäftigte noch zur 
Beendigung von Verträgen mit Geschäftspart-
nern aufgrund von Verstößen in diesem Bereich. 

Beschreibung Einheit

Anzahl der Verurteilungen für Verstöße 
gegen Korruptions- und Bestechungs-
vorschriften

Anzahl 0,00

Höhe der Geldstrafen für Verstöße 
gegen Korruptions- und Bestechungs-
vorschriften

€ 0,00

Gesamtzahl der bestätigten Fälle von 
Korruption oder Bestechung

Anzahl 0,00

Zahl der bestätigten Fälle, in denen 
eigene Arbeitskräfte wegen Korrup-
tion oder Bestechung entlassen oder 
diszipliniert wurden

Anzahl 0,00

Zahl der bestätigten Fälle in Bezug auf 
Verträge mit Geschäftspartnern, die 
aufgrund von Verstößen im Zusammen-
hang mit Korruption oder Bestechung 
beendet oder nicht verlängert wurden

Anzahl 0,00
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G1-6
Zahlungspraktiken 

Die Standardzahlungsbedingungen der Raiffei-
sen Landesbank Vorarlberg (RLBV) sehen vor, 
dass die Hauptlieferanten überwiegend Raiffei-
sen-eigene Unternehmen sind. Dazu gehören 
IT- und Softwaredienstleister, Prüfungs- und 
Werbeunternehmen, die alle über eine Einzugsbe-
rechtigung verfügen. Zahlungen an diese Unter-
nehmen erfolgen im Durchschnitt innerhalb von 
sieben Tagen.

Der Anteil der Zahlungen, die innerhalb dieser 
Standardfrist erfolgen, beträgt 100 %, da alle 
Rechnungen über das Lastschriftverfahren begli-
chen werden.

Die Berechnung und Auswertung der Zah-
lungspraktiken erfolgt über SAP. Rechnungen 
werden im System grundsätzlich als sofort fäl-
lig erfasst. Eine Abweichung von den durch-
schnittlichen sieben Tagen kann entstehen, 
wenn die erforderlichen Freigaben der zustän-
digen Personen nicht rechtzeitig erfolgen. 

Beschreibung Einheit

Durchschnittliche Anzahl der Tage, 
um eine Rechnung ab dem Zeit-
punkt des Beginns der vertraglichen 
oder gesetzlichen Zahlungsfrist zu 
begleichen.

Tage 7,00

Prozentsatz der Zahlungen, bei 
denen Standardzahlungsbedingun-
gen angewandt werden

% 96,00

Zahl der derzeit anhängigen Gerichts-
verfahren wegen Zahlungsverzugs

Anzahl 0,00
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Anlage A
Überblick über die von Kreditinstituten nach Arti-
kel 8 der Taxonomieverordnung offenzulegenden 
KPIs:

 Anlage A auf raiffeisen.at ansehen

Anlage B
Liste der Datenpunkte in generellen und themen-
bezogenen Standards, die sich aus anderen EU-
Rechtsvorschriften ergeben:

 Anlage B auf raiffeisen.at ansehen
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https://www.raiffeisen.at/resources/vorarlberg/rlb/pdf-dateien/2025/Anlage-A.pdf
https://www.raiffeisen.at/resources/vorarlberg/rlb/pdf-dateien/2025/Anlage-B.pdf
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